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über den Wald informieren. Scannen Sie einfach die 
QR-Codes ab Seite 44  – Sie werden begeistert sein. 

Wald bewirtschaften:
Welche Apps nutzen?

muss die Devise lauten: Produk-
tion erhalten und ausweiten 
statt reduzieren. Agrarische Ver-
treter fordern daher realistische 
und vor allem praxistaugliche 
Lösungen, um eine wirtschaft-
lich tragfähige Produktion si-
cherzustellen. Mehr ab Seite 6.

Die heimischen Gemüsebäue-
rinnen und -bauern stehen un-
ter Druck. Die Anforderungen 
von Handel und Gesetzgeber 
steigen, während die Anzahl 
der zugelassenen wirksamen 
Pflanzenschutzmittel sinkt. Be-
stimmte Kulturen werden auf-

gegeben, weil sie wirtschaftlich 
nicht mehr tragbar sind. Das 
Gemüse wird aus Ländern im-
portiert, in denen ganz andere 
Produktionsstandards gelten 
als bei uns.  Wollen wir aber die 
Selbstversorgung mit heimi-
schem Gemüse absichern, so  
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Meine Meinung
Liebe Leserin, lieber Leser!

Als Landwirtschaftskammer NÖ arbeiten wir für eine klar 
pro-österreichische Ausrichtung am Markt, die durch eine deut-
liche Herkunftskennzeichnung gewährleistet wird. Die heimische 
landwirtschaftliche Produktion muss gesichert beziehungswei-
se gestärkt werden, um die Versorgungssicherheit garantieren zu 
können. Auch im Programm der neuen Bundesregierung spielt 
die Versorgungssicherheit eine zentrale Rolle. Vor allem in Hin-
blick auf den Klimawandel, wie zum Beispiel die anhaltende Tro-
ckenheit, aber auch in Bezug auf Tierseuchen. Hier ist es wesent-
lich, dass wir Bundesminister Totschnig bei der Durchsetzung 
unserer Interessen hinsichtlich der Versorgungssicherheit unter-
stützen. Darüber hinaus müssen Bürokratie und starre Regelun-
gen spürbar weniger werden und jene Leistungen im Umwelt- 
und Klimabereich, die wir Bäuerinnen und Bauern täglich für die 
gesamte Gesellschaft leisten, müssen von der öffentlichen Hand 
abgegolten werden. Die Ausrichtung als Landwirtschaftskammer 
NÖ steht außer Frage und unsere Forderungen sind im Interesse 
der NÖ Bäuerinnen und Bauern. 
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LK AKTUELL

Zitat des Monats 

Ministerium: 
Umwelt wieder bei  
der Landwirtschaft 
Mit der Bildung der neuen 
Bundesregierung haben sich 
die Koalitionsparteien auf eine 
neue Verteilung der Zuständig-
keiten geeinigt. So werden unter 
anderem die Umwelt-Agenden 
wieder mit der Landwirtschaft 
zusammengeführt: Das bisherige 
„Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Regionen 
und Wasserwirtschaft (BML)“ 
wird somit zum „Bundesminis-
terium für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt, Klima, Regionen 
und Wasserwirtschaft (BMLUK)“. 
„Mit den neuen Agenden Umwelt, 
Klima, Kreislaufwirtschaft und der 
Koordination des Naturschutzes 
wird ein starkes Lebensminis-
terium geschaffen, in dem alle 
lebensrelevanten Bereiche für 
unser Land zusammengeführt 
werden“, so der zuständige 
Minister Norbert Totschnig.  
„Biodiversitäts-, Ressourcen- 
und Klimaschutz funktionieren 
nicht gegen die Bäuerinnen und 
Bauern, sondern nur mit ihnen“, 
begrüßte LKÖ-Präsident Josef 
Moosbrugger die neue Kompe-
tenzverteilung. 

Zitat des Monats 

Man kann nicht 
Tierwohl be-

stellen und dann keines 
kaufen.
Minister Norbert Totschnig 
im Interview mit der Tages-
zeitung „Der Standard“
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Im Gespräch mit Johannes Schmuckenschlager

Folge 9: Sexing: Was genau ist das?
Mit Sexing ist es möglich, das Geschlecht von Kälbern bereits vor der Befruchtung 
festzulegen. Das ermöglicht eine gezielte Zuchtplanung, reduziert Schwergeburten 
und steigert die Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Betriebe. 
In Folge 9 der Sendereihe „Im Gespräch mit Johannes Schmuckenschlager“ sind wir 
zu Gast im neuen Sexing-Labor der genetiX GmbH in Ruprechtshofen. 
Der LK NÖ-Präsident spricht mit Clemens Blaimauer, Geschäftsführer der Genostar 
Rinderbesamung GmbH, über Sexing und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft. 

Folge 10: Osternester verstecken, Herkunft zeigen!
Woher kommen eigentlich unsere Ostereier? Heimische Eier stehen für Qualität und 
hohe Tierwohlstandards, die in anderen Ländern nicht selbstverständlich sind. Bei 
gefärbten Ostereiern fehlt die verpflichtende Herkunftskennzeichnung. In Folge 10 
von „Im Gespräch mit Johannes Schmuckenschlager“ spricht der LK NÖ-Präsident mit 
dem Obmann der Geflügelwirtschaft NÖ Martin Schrall über die Herausforderungen 
und Chancen der österreichischen Ostereierproduktion. Erfahren Sie, wie Sie durch 
bewussten Einkauf heimische Qualität und Tierwohl unterstützen können. 

Erstes Sexing-Labor in Österreich

Die genetiX Austria GmbH hat 
gemeinsam mit Partner:in-
nen, Kund:innen und Fach-
expert:innen ihr hochmoder-
nes Sexing-Labor in Kagelsberg, 
in der Gemeinde Ruprechtsho-
fen eröffnet. Das neue Labor 
zur Produktion von gesextem 
Rindersperma wurde in enger 
Zusammenarbeit mit dem welt-
weit führenden Unternehmen 
Sexing Technologies errich-
tet. Es ist das erste seiner Art in 
Österreich. Hier wird ab sofort 
hochwertiges gesextes Sper-
ma produziert, das – je nach 
züchterischen Vorgaben – ge-
zielt weibliche oder männliche 
Nachkommen hervorbringt. 
Diese Technologie unterstützt 
eine effizientere Zuchtplanung 
und leistet einen bedeutenden 
Beitrag zur Nachhaltigkeit und 
zum Tierwohl in der modernen 
Landwirtschaft.
„Mit der Eröffnung unseres 
Sexing-Labors schaffen wir 
neue Möglichkeiten für Züch-
terinnen und Züchter in Ös-
terreich und weit darüber hin-

LK NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager (4.v.l.) im Stall des ersten 
Sexing-Labors in Österreich. Foto: Anneliese Lechner/LK NÖ

aus“, erklärte genetiX Austria-
Geschäftsführer Peter Kreuz-
huber. „Unser Fokus liegt auf 
Qualität, Effizienz und dem 
klaren Bekenntnis zur Zukunft 
der Rinderzucht.“
Bereits in wenigen Wochen 
wird der kommerzielle Vertrieb 
der ersten Portionen begin-
nen. Mit dem Start des neuen 
Labors bekräftigen die öster-

reichischen Rinderbesamungs-
stationen ihren Anspruch, die 
Tierzucht von morgen aktiv 
mitzugestalten – innovativ, 
verantwortungsbewusst und 
zukunftsorientiert.
Mehr über das Sexing-Labor 
erfahren Sie in der Sendereihe 
„Im Gespräch mit Johannes 
Schmuckenschlager“ (siehe In-
fokasten unten).

Ein Meilenstein für die moderne Rinderzucht



Aus dem Land

Grafik des Monats 

LFA als bester 
Messestand gekürt

Die Landwirtschaftlichen Fachschu-
len haben sich und ihre Bildungsan-
gebote zum ersten Mal gemeinsam 
mit der Lehrlings- und Fachausbil-
dungsstelle (LFA) der NÖ Landwirt-
schaftskammer bei der BeSt Wien 
2025 präsentiert. Dabei handelt es 
sich um  die größte Bildungsmesse 
Österreichs. Für den ansprechend 
gestalteten Messestand und die 
informative Präsentation des Bil-
dungsangebotes bekamen sie von 
AMS-Vorstandsvorsitzenden Jo-
hannes Kopf die Auszeichnung als 
bester Ausstellungsstand in der 
Kategorie „Technik und Naturwis-
senschaften“ verliehen. 
Mit dem gemeinsamen Messe-
auftritt wollte man die agrarischen 
Bildungsangebote einem breiten 
Publikum näherbringen. 

248 Eier werden in Österreich pro 
Kopf und Jahr verzehrt. Dabei pro-
duziert Österreichs Geflügelwirt-
schaft nach höchsten Standards. 
Das AMA-Gütesiegel garantiert zu-
dem gentechnikfreie Produktion.

Gentechnikfreie
Fütterung!

Kä�ghaltung
ist in Österreich

verboten!

Höchste Standards
bei EIERN aus Österreich

 Grafik: LK NÖ

Mit dem Rad zum Bauernhof

Blühendste Gemeinden gekürt 

Kammerobmann Roman Bayer (3.v.l.) und die teilnehmenden Betriebe la-
den alle Interessierten dazu ein, die Vielseitigkeit der heimischen Land- und 
Forstwirtschaft zu erradeln. Foto: Andrea Uhl/BBK Mistelbach

Bei der Preisverleihung gab es herzliche  Gratulationen für die Erstplatzierten (v.l.): WK NÖ-Vizepräsident Erich Moser, 
LK NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager, StR von Mödling Leopold Lindebner, Bgm. von Frankenfels Herbert 
Winter, NÖ Gärtner-Obmann Johannes Käfer, LH Johanna Mikl-Leitner, Bgm. von St. Georgen an der Leys Alois Mell-
mer und GGR von Kleinwilfersdorf Josef Bachinger. Foto: Georg Pomaßl/LK NÖ

 „Blühendes Niederösterreich“ 
zeigt seit Jahrzehnten, mit wel-
cher Begeisterung die Men-
schen ihre Ortschaften mit 
Blumen verschönern. Aktuell 
geht der Trend hin zu insekten-
freundlichen Sommerblumen. 
Üblicherweise findet die Preis-
verleihung im Herbst statt. Auf-
grund des schweren Hochwas-
sers im September entschlos-
sen sich die Verantwortlichen 
jedoch, die Ehrung zu verschie-
ben. Damit nahmen sie Rück-
sicht auf die betroffenen Ge-
meinden, in denen damals an-
gesichts der Hochwasserschä-
den nicht an eine festliche Ver-
anstaltung zu denken war.

Am Sonntag, dem 18. Mai öff-
nen sieben Betriebe im Kam-
merbezirk Mistelbach ihre 
Tore und laden zu Einblicken 
in die heimische Landwirt-
schaft ein. Ob beim Gespräch 
mit den Bäuerinnen und Bau-
ern oder beim Verkosten re-
gionaler Schmankerl – ein ab-
wechslungsreicher Radtag für 
die ganze Familie ist garantiert. 
Start ist ab 9 Uhr. Heuer stehen 
erstmalig drei Routen mit un-
terschiedlichen Streckenlän-
gen zur Auswahl. Nähere Infos 
unter noe.lko.at/mistelbach.

Bereits zum 56. Mal hat die In-
itiative  „Blühendes Niederös-
terreich“ die schönsten Dörfer 
und Städte vor den Vorhang ge-
holt. Hitze, Hagel und Starkre-
gen forderten 2024 auch Hob-
bygärtner und Gemeinden. 
Dennoch ließen sich 72 nie-
derösterreichische Gemeinden 
das blütenreiche Kräftemessen 
nicht nehmen. Der Landessieg 
in der Gruppe Kleinstgemein-
den ging an Kleinwilfersdorf, 
in der Gruppe 1 konnte sich 
St. Georgen an der Leys durch-
setzen und in Gruppe 2 sicher-
te sich Frankenfels den Sieg. Bei 
den Städten überzeugte  Möd-
ling mit seiner Blumenpracht. 
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„Mit viel Herzblut machen die 
Menschen unser Land noch le-
bens- und liebenswerter. Denn 
dort, wo die Blumen blühen, 
blüht auch das Leben – und ge-
nau das spürt man bei uns in 
Niederösterreich in jeder Ge-
meinde, in jedem Garten und 
in jedem liebevoll gepflegten 
Beet“, erklärte Landeshaupt-
frau Johanna Mikl-Leitner bei 
der feierlichen Preisverleihung 
in der Landwirtschaftskammer 
NÖ. Auch LK NÖ-Präsident Jo-
hannes Schmuckenschlager 
lobte das ehrenamtliche Enga-
gement der Bürger:innen, das 
zeigt, wie lebendig das Gemein-
deleben in Niederösterreich ist.

v.l.: LAKO-Mitarbeiterin Petra Kau-
pil, LFA-Bildungsmanagerin Anna 
Katharina Bernhardt und AMS-
Vorstandschef Johannes Kopf.
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Österreichs Gemüsebau unter Druck 

Die heimischen Gemüsebäu-
erinnen und -bauern stehen 
vor zunehmenden Herausfor-
derungen und geraten immer 
mehr unter Druck. Der Selbst-
versorgungsgrad sinkt. „Un-
sere Betriebe stehen mit dem 
Rücken zur Wand. Es sind im-
mer weniger wirksame Pflan-
zenschutzmittel zugelassen, 
gleichzeitig steigen die Anfor-
derungen von Gesetzgeber und 
Handel. Der Produktionsdruck 
ist enorm und teilweise wirt-
schaftlich nicht mehr tragbar“, 
erklärt Landwirtschaftskam-
mer NÖ-Vizepräsident Lorenz 
Mayr. Ein Blick auf die Zah-
len zeigt das ganze Ausmaß: 
Mit Ausnahme von Zwiebeln 
(134  Prozent) und Karotten 
(100 Prozent) liegt die Selbst-
versorgung für nahezu alle an-
deren Sorten deutlich unter 
100 Prozent. Während Öster-
reich nämlich im Jahr 1980 
noch 83 Prozent seines Gemü-
sebedarfs aus eigener Produkti-
on decken konnte, sank dieser 
Wert kontinuierlich und lag im 
Jahr 2023 nur noch bei 58 Pro-
zent. „Die Versorgung ist bei 

wichtigen Kulturen ernsthaft 
gefährdet oder unmöglich ge-
worden“, beschreibt Karl Auer, 
Obmann des NÖ Gemüsebau-
verbandes, die Lage. Gemein-
sam mit Mayr fordert er daher 
praktikable Lösungen für die 
Gemüsebäuerinnen und -bau-
ern.

Heimisches Gemüse 
durch Importe ersetzt
Wenn die heimischen Betrie-
be bestimmte Kulturen nicht 
mehr anbauen können, weil es 
mittlerweile unmöglich ist, sie 
gesund bis zur Ernte zu brin-
gen, nimmt die Abhängigkeit 
von Importen zu. Jedes Kilo-
gramm Gemüse, das in Öster-
reich nicht mehr produziert 
wird, muss durch Importe er-
setzt werden – oft aus Drittstaa-
ten außerhalb der EU, wo ganz 
andere Produktionsstandards 
gelten. Denn während in Ös-
terreich Pflanzenschutzmittel 
streng reguliert und teils ver-
boten werden, stammen viele 
Importprodukte aus Ländern, 
in denen genau jene Pflanzen-

Strenge Auflagen bedrohen die Selbstversorgung.

Die Welt im Blick

Klimawandel 
macht Anpassung 
unumgänglich 

Lorenz Mayr 
Vizepräsident der LK NÖ

Der heurige Winter war der 
trockenste seit 28 Jahren – 
ein weiterer Beweis dafür, 
dass sich unser Klima spür-
bar verändert. Wir Bäue-
rinnen und Bauern stehen 
damit vor großen Heraus-
forderungen. Höhere Tem-
peraturen, ungleich verteilte 
Niederschläge und stärkere 
Verdunstung verschärfen 
die Situation massiv. Das er-
höht den Schädlingsdruck, 
wirkt sich negativ auf den 
Grundwasserkörper aus und 
gefährdet auch die Eigenver-
sorgung mit Lebensmitteln 
– insbesondere bei Obst, Ge-
müse, Kartoffeln, Wein und 
anderen Spezialkulturen.
Anpassung ist daher das Ge-
bot der Stunde. Neben ei-
nem sorgsamen Umgang mit 
Wasser und der Züchtung 
neuer resistenter Sorten ist 
auch eine moderne Bewäs-
serungsinfrastruktur not-
wendig. Durch das erhöh-
te Schädlingsaufkommen 
brauchen wir außerdem ei-
nen entsprechenden Werk-
zeugkoffer an wirksamen 
Pflanzenschutzmitteln, da-
mit wir unsere angebauten 
Kulturen überhaupt bis zur 
Ernte bringen können. 
Die Landwirtschaftskammer 
NÖ hat die Anpassung an 
den Klimawandel zu einem 
ihrer Arbeitsschwerpunkte 
gemacht. In den nächsten 
Jahren werden wir intensiv 
in diese Richtung weiter-
arbeiten. Denn als Landwirt-
schaftskammer NÖ unter-
stützen wir die Bäuerinnen 
und Bauern dabei.
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Der Chinakohl ist nur eines jener Beispiele, an denen man sieht, was mit der heimischen Produktion passiert, wenn 
wirksame Mittel zum Schutz der Pflanzen fehlen.  Foto: Zachhalmel

schutzmittel weiterhin erlaubt 
sind. Transparenz über Anbau- 
und Produktionsbedingungen 
gibt es oft nicht.

Das ist derzeit beispielswei-
se bei Chinakohl der Fall. So 
beendete Josef Zachhalmel, 
Landwirt in Rust im Tullner-
feld, seine Chinakohlproduk-
tion. Und das, obwohl er sich 
30 Jahre lang voll und ganz 
diesem Gemüse verschrie-
ben hatte. Immer restriktive-
re Vorgaben und vor allem der 
Wegfall wirksamer Pflanzen-
schutzmittel machen es im-
mer schwieriger, weiter an der 
Produktion dieser Gemüse-
sorte festzuhalten. Schädlin-
ge, wie etwa der Kohlerdfloh 

Denn wer die heimische 
Landwirtschaft systema-
tisch schwächt, schafft 
Abhängigkeiten von 
Importen.

Vizepräsident 
Lorenz Mayr
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oder die Weiße Fliege, können 
nicht mehr wirksam bekämpft 
werden. Erhebliche Schäden 
und Ernteeinbußen sind die 
Folge.
Chinakohl wird daher unter 
anderem aus Deutschland im-
portiert. Das Paradoxe daran?  
Dort sind die Pflanzenschutz-
mittel, welche die österreichi-
schen Bäuerinnen und Bauern 
nicht mehr verwenden dürfen, 
nach wie vor zugelassen.

Umdenken dringend 
notwendig
Während Konsument:innen 
gerne auf Produkte aus Öster-
reich greifen, steht die Ver-
sorgung mit heimischem Ge-
müse auf dem Spiel. „Wenn 
Betriebe bestimmte Kulturen 
nicht mehr anbauen, weil 
ihnen die Werkzeuge zum 
Schutz der Pflanzen fehlen, 
dann ist das ein Warnsignal! 
Wenn wir in Österreich auch 
in Zukunft eine vielfältige, re-

gionale Gemüseproduktion 
haben wollen, muss ein Um-
denken stattfinden“, gibt der 
Vizepräsident zu bedenken. 
Auch aufgrund des Klima-
wandels und dem dadurch 
vermehrten Auftreten neuer 
Schädlinge fordert er realis-
tische und vor allem praxis-
taugliche Lösungen, um eine 
nachhaltige und wirtschaft-
lich tragfähige Produktion 
sicherzustellen. Man müsse 
alles daran setzen, um die Ei-
genversorgung zu erhöhen, 
mindestens aber zu erhalten.
Auer ergänzt: „Zusätzlich gilt 
es, alle innovativen Ansätze 
– von der Präzisionslandwirt-
schaft bis zur Züchtung wi-
derstandsfähigerer Sorten – 
konsequent voranzutreiben.“

Es ist aber auch wichtig, die 
Gesellschaft entsprechend zu 
informieren und Bewusstsein 
dafür zu schaffen, mit wie 
viel Fachwissen und Sorgfalt 
die Bäuerinnen und Bauern 

Absicherung für Rübenbauern gefordert
Schon vor knapp fünf Jahren 
drohte das Aus für die Zucker-
fabrik in Leopoldsdorf. Da-
mals konnte sie noch gerettet 
werden, doch nun schließt die  
AGRANA endgültig die Zucker-
werke in Leopoldsdorf und im 
tschechischen Hrušovany. Nur 
die Zuckerproduktion in Tulln 
bleibt bestehen. 
Mit der Schließung der Zu-
ckerfabrik Leopoldsdorf gehen 
nicht nur wertvolle Arbeits-
plätze in der Region verloren, 
sie bringt auch erhebliche wirt-
schaftliche Herausforderungen 
für die landwirtschaftlichen 
Betriebe. Die Entscheidung 
der AGRANA trifft die Rüben-
bäuerinnen und -bauern hart. 
Landwirtschaftskammer NÖ-
Präsident Johannes Schmuck-

enschlager bezeichnete dies 
„als schwerwiegenden Verlust 
für die österreichische Zucker-
produktion“. Daher fordert die 
Landwirtschaftskammer NÖ 
folgende Maßnahmen, um die 
negativen Auswirkungen der 
Werksschließung zu begrenzen 
und den Rübenanbau in Öster-
reich langfristig zu sichern:

	� Ausbau der Verarbeitungs-
kapazitäten in Tulln: Der 
verbleibende Standort muss 
technisch und kapazitäts-
mäßig so erweitert werden, 
dass die Verarbeitung der ös-
terreichischen Zuckerrüben 
jedenfalls sichergestellt ist. 

	� Erhalt der Lieferrechte der 
Rübenbauern: Viele Rü-

Die Schließung der Zuckerfabrik Leopoldsdorf trifft sowohl die Rübenbäue-
rinnen und -bauern als auch den heimischen Zuckerstandort hart.

Lebensmittelimporte in die EU: Gleiche 
Produktionsstandards müssen für alle gelten 
In Deutschland werden derzeit  importierte Heidelbeeren aus Chile 
zurückgerufen. Die betroffene Ware enthält Pflanzenschutzmittel, 
die in der EU längst verboten sind. Hierzulande sinkt die Zahl der zu-
gelassenen Pflanzenschutzmittel kontinuierlich, gesetzliche Vorgaben 
und strenge Produktionsauflagen durch den Handel steigen, während 
Lebensmittel aus Ländern importiert werden, in denen solche Mittel 
weiterhin erlaubt sind. „Es kann nicht sein, dass Importprodukte ledig-
lich den EU-Produktstandards entsprechen müssen. Vielmehr müssen 
einheitliche Produktionsregeln gelten. Wichtig ist, wie die Lebensmittel 
hergestellt werden – nicht allein die Kriterien, die das fertige Produkt 
erfüllen muss. Sonst ist kein fairer Wettbewerb möglich. Importpro-
dukte dürfen nicht mit niedrigeren Standards produziert werden als es 
für heimische Erzeuger verpflichtend ist“, erklärt LK NÖ Vizepräsident 
Lorenz Mayr. Er fordert die EU auf, eine nachhaltige und wirtschaftlich 
tragfähige Lebensmittelproduktion in Österreich und Europa sicherzu-
stellen. Dafür brauche es einheitliche Produktionsregelungen beim Im-
port und einen Werkzeugkoffer an wirksamen Mitteln, um die Pflanzen 
bis zur Ernte zu bringen. Gibt es diese nicht, ist die Versorgungssicher-
heit mit regionalen Lebensmitteln gefährdet.

„Die Devise muss lauten: Produktion erhalten und ausweiten statt 
reduzieren“, fordert Mayr. 

Pflanzenschutzmittel einset-
zen. „Wir müssen  auch das Be-
wusstsein in der Gesellschaft 
dafür schärfen, dass unzurei-
chender Pflanzenschutz er-
hebliche Ernteausfälle und 
eine Verschwendung wertvol-

ler Ressourcen zur Folge hat. 
Die heimische Gemüseversor-
gung darf keinesfalls weiter 
eingeschränkt, sondern soll-
te vielmehr gezielt ausgebaut 
werden“, so der Obmann des 
NÖ Gemüsebauverbandes.

benbäuerinnen und -bau-
ern haben Lieferrechte in 
beträchtlichem finanziel-
len Ausmaß gezeichnet. Die 
AGRANA muss sicherstel-
len, dass diese Rechte auch 
in Zukunft vollständig er-
füllt werden können.

	� Keine zusätzlichen Kosten 
für Landwirte: Durch die 
Zentralisierung der Zucker-
produktion in Tulln dürfen 
für die Landwirt:innen kei-
ne zusätzlichen Kosten, ins-
besondere für den Transport 
dorthin, entstehen.
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Ziel ist: Wo im Supermarkt „Bio“ 
draufsteht, sollte Österreich drinnen sein

Konsument:innen bevorzu-
gen  beim Kauf von Bio-Le-
bensmitteln österreichische 
Qualität. Kann man aber im-
mer schnell und einfach er-
kennen, woher die Produkte 
stammen?
Andrea Wagner, Vizepräsiden-
tin der Landwirtschaftskam-
mer NÖ, erklärt: „Wenn Kon-
sumentinnen und Konsumen-
ten im Supermarkt zu Bio-Le-
bensmitteln greifen, gehen sie 
davon aus, dass sie damit auch 
die regionale Bio-Landwirt-
schaft unterstützen. Doch un-
ser Regionalitätscheck zeigt, 
dass nur 48 Prozent der unter-
suchten Bio-Produkte im Le-
bensmitteleinzelhandel nach-
weislich aus der heimischen 
Bio-Landwirtschaft stammen. 
Man muss also schon genau 
hinschauen, wenn man Bio-
Produkte aus heimischer Er-
zeugung möchte.“

Bio aus Österreich ist 
höchste Qualität
Die Biobäuerinnen und Bio-
bauern leisten mit ihrer Pro-
duktion von Bio-Lebensmit-
teln einen wesentlichen Bei-
trag für eine nachhaltige, um-
weltfreundliche und zukunfts-
sichere Lebensmittelversor-
gung in unserem Land. Öster-
reichische Bio-Produkte stehen 
nicht nur für höchste Qualität 

Die Landwirtschafts-
kammer Niederösterreich 
hat sich angeschaut, 
woher die Bio-Produkte 
in unseren Supermärkten 
stammen. Die Herkunft 
ist oft schwer erkennbar. 
Deshalb die Forderung 
nach einer eindeutigeren 
Kennzeichnung mit 
dem rot-weiß-roten 
AMA-Biosiegel. 

Stand 2025

Regionalitätscheck
 Woher kommen Bio-Lebensmittel im Supermarkt ?       

der untersuchten Bio-Produkte 
stammen aus der EU 
oder aus Nicht-EU-Ländern.

der in Österreich produzierten Bio-Pro-
dukte (14 von 34 untersuchten Produk-
ten) tragen das staatlich anerkannte 
rot-weiß-rote AMA-Biosiegel.

Ergebnisse des
Regionalitäts-Checks von „Bio-Lebensmittel“

52 %
der untersuchten Bio-Produkte 

stammen nachweislich aus der 
österreichischen Landwirtschaft.

48 %

Achtung41%davon

Der Regionalitäts-Check der Landwirt-
schaftskammer NÖ hat ergeben: Bio-
Marken der heimischen Supermärkte 
garantieren keine österreichische 
Herkunft.

48 % 52 %

„BIO“ 
heißt nicht gleich 

„REGIONAL“
Spaghetti, Linsen, Haferflocken, Toastbrot, Bircher Müsli, Honig, Apfelsaft, 
Vogerlsalat, Suppengemüse, Karotten, Zwiebel und Essiggurkerl
– alles Produkte, die auch in Österreich produziert werden kön-
nen – wurden auf die Herkunft analysiert. 
Bei jedem Produkt wurde geprüft, ob es mit dem rot-weiß-roten AMA-Biosiegel 
gekennzeichnet ist, aus welchem Land die landwirtschaftlichen 
Rohstoffe stammen und ob die Herkunft klar und transparent 
angegeben ist.

71 Bio-Produkte aus 
12 unterschiedlichen Kategorien 
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und strenge Produktionsstan-
dards, sondern auch für kurze 
Transportwege und den Erhalt 
bäuerlicher Familienbetriebe. 
Zudem stärken sie die heimi-
sche Wirtschaft. Gleichzeitig 
tragen sie zum Klimaschutz 
und zur Biodiversität bei. „Wer 
sich für Bio aus Österreich ent-
scheidet, unterstützt nicht nur 
eine umweltfreundliche Land-
wirtschaft, sondern auch die 
Zukunft unserer heimischen 
Höfe und der ländlichen Re-
gionen“, betont Walter Klin-
genbrunner, Obmann von BIO 
AUSTRIA NÖ/Wien.

Ergebnisse des 
Regionalitätschecks
Im Rahmen eines Regionali-
tätschecks hat die Landwirt-

schaftskammer NÖ 71 Bio-Pro-
dukte aus zwölf unterschiedli-
chen Kategorien hinsichtlich 
ihrer Herkunft analysiert: Spa-
ghetti, Linsen, Haferflocken, 
Toastbrot, Bircher Müsli, Ho-
nig, Apfelsaft, Vogerlsalat, Sup-
pengemüse, Karotten, Zwiebel 
und Essiggurkerl – alles Pro-
dukte, die auch in Österreich 
produziert werden können. 
Die Untersuchung erfolgte in 
den Filialen der großen Le-
bensmittelhändler in Öster-
reich. Bei jedem Produkt wur-
de geprüft, ob es mit dem rot-
weiß-roten AMA-Biosiegel – es 
garantiert als einziges staatlich 
anerkanntes Siegel österreichi-
sche Herkunft bei Bio-Produk-
ten – gekennzeichnet ist, aus 
welchem Land die landwirt-
schaftlichen Rohstoffe stam-

men und ob die Herkunft klar 
und transparent angegeben ist. 
Die Ergebnisse im Detail:

	� Von den 71 untersuchten 
Produkten stammten 34 
nachweislich aus der öster-
reichischen Landwirtschaft. 
Das entspricht  48 Prozent. 
Also knapp die Hälfte.
	� Der Rest, also 52 Prozent 

der getesteten Produkte, 
stammt aus der EU oder aus 
Nicht-EU-Ländern.
	� 41 Prozent der in Österreich 

produzierten Bio-Produk-
te tragen das rot-weiß-rote 
AMA-Biosiegel.

Besonders bedenklich: Selbst 
Bio-Marken der heimischen 
Supermärkte garantieren keine 
österreichische Herkunft.
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LK NÖ-Vizepräsidentin Andrea Wagner und der Obmann von BIO AUSTRIA 
NÖ/Wien Walter Klingenbrunner fordern, dass Bio aus Österreich leichter 
erkennbar sein muss. Dabei setzen sie auf das rot-weiß-rote AMA-Biosiegel.  

Heimische Herkunft 
muss sichtbarer sein 
Also nicht einmal die Hälfte der 
österreichischen Bio-Produkte 
war mit dem AMA-Biosiegel ge-
kennzeichnet. Deshalb fordert 
die Landwirtschaftskammer 
NÖ eine eindeutige Kennzeich-
nung der Bio-Produkte aus Ös-
terreich mit dem rot-weiß-ro-
ten AMA-Biosiegel. „Wir wollen 
faire Bedingungen für unsere 
Biobäuerinnen und Biobauern 
und ehrliche Transparenz für 
die Konsumentinnen und Kon-
sumenten. Bio aus Österreich 
muss daher leicht erkennbar 
sein“, betont Wagner.
Die Landwirtschaftskammer 
arbeitet bereits gemeinsam mit 
der AMA Marketing und der Bio 
Austria daran, das AMA-Biosie-
gel so zu gestalten, dass die ho-
hen österreichischen Biostan-
dards und Österreich als Her-
kunftsland gesichert und sofort 
erkennbar sind.
Klingenbrunner ergänzt: „Es ist 
von zentraler Bedeutung, den 
Kunden klare Orientierung 
zu geben, wann sie mit ihrer 
Kaufentscheidung die heimi-
sche Bio-Landwirtschaft unter-
stützen und dafür noch einen 
Mehrwert für Umwelt und Na-
tur generieren. Transparenz 
durch eine eindeutige Quali-

Bio heißt nicht gleich 
regional. Man muss schon 
genau hinschauen, wenn 
man Bio-Produkte aus 
heimischer Erzeugung 
möchte. 

Vizepräsidentin 
Andrea Wagner

täts- und Herkunftskennzeich-
nung ist unerlässlich, damit 
dort, wo Bioqualität aus Ös-
terreich drin ist, es auch drauf 
steht.“

Das rot-weiß-rote AMA-Biosie-
gel bietet eine garantierte Her-
kunftssicherung: Es gewährleis-
tet, dass sowohl die Rohstoffe 
als auch die Verarbeitung in Ös-

terreich erfolgen. Im Vergleich 
zum EU-Bio-Logo garantiert 
es mehr Bio durch verbesserte 
Umweltstandards. Das EU-Bio-
Logo (grünes Blatt) ist ein ers-
ter guter Anhaltspunkt, doch 
es zeigt nicht immer eindeutig, 
aus welchem Land ein Produkt 
stammt. Die Herkunftsangaben 
können variieren: AT-Land-
wirtschaft, EU-Landwirtschaft, 
EU/Nicht-EU-Landwirtschaft, 
IT-Landwirtschaft, DE-Land-
wirtschaft. Im Einkaufsalltag 
bleibt wenig Zeit, das Kleinge-
druckte zu lesen. 
„Eine klare Kennzeichnung 
durch das AMA-Biosiegel er-
leichtert bewusste Kaufent-
scheidungen für österreichi-
sche Bio-Produkte und stärkt 
die heimische Biolandwirt-
schaft. Daher setzen wir uns 
als Landwirtschaftskammer 
für eine klare Herkunftskenn-
zeichnung ein“, so Wagner.

Foto: LK NÖ

„ja zu nah“ bringt Küchen und Landwirtschaft zusammen
Das „ja zu nah“-Netzwerktref-
fen im Bioplatzl Maierhofer in 
Obermamau, Bezirk St. Pölten-
Land, widmete sich ganz der 
Herkunftskennzeichnung.

Küchenleiter:innen, Produ-
zent:innen und weitere Bran-
chenvertreter:innen kamen 
dabei zusammen, um sich über 
aktuelle Entwicklungen in 
der Herkunftskennzeichnung 
auszutauschen und um neue 
Partnerschaften zu knüpfen. 
Andrea Wagner, Vizepräsiden-
tin der Landwirtschaftskam-
mer Niederösterreich, beton-
te: „Eine klare und durchgän-
gige Herkunftskennzeichnung 
sorgt für Transparenz und 

Beim Vernetzungstreffen (v.l.): 
Bio-Bauer Rudolf Maierhofer, LK 
NÖ-Vizepräsidentin Andrea Wag-
ner, Abteilungsleiterin in der LK NÖ 
Martina Schauer und „ja zu nah“-GF 
Waldemar Pöchhacker.
 Foto: dielechnerei/“ja zu nah“

stärkt die heimische Landwirt-
schaft. Mit ‚ja zu nah‘ schaf-
fen wir den direkten Schulter-
schluss zwischen landwirt-
schaftlichen Betrieben und 
Großküchen für den Einkauf 
regionaler Lebensmittel.“

Martina Schauer, Expertin für 
Herkunftskennzeichnung in 
der Landwirtschaftskammer 
NÖ beleuchtete in ihrem Vor-
trag die aktuellen Entwicklun-
gen in diesem Bereich und de-
ren Auswirkungen auf die Au-
ßer-Haus-Verpflegung. Zudem 
lieferte sie wertvolle Impulse 
für die Zusammenarbeit zwi-
schen Landwirt:innen und Kü-
chenleiter:innen.

Bei dem Treffen wurden auch 
die gegenseitigen Erwartun-
gen zwischen Landwirtschaft 
und Gemeinschaftsverpfle-
gung offen diskutiert und 
über Herausforderungen und 
Entwicklungspotenziale ge-
redet.

„ja zu nah“-Geschäftsführer 
Waldemar Pöchhacker präsen-
tierte Einblicke in den aktuel-
len Stand und die Zukunfts-
pläne von „ja zu nah“.

„ja zu nah“ ist eine Initiative 
der Landwirtschaftskammer 
NÖ, die die Zusammenarbeit 
zwischen Landwirtschaft und 
Großküchen fördert.
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Mit Bewerben 
und Erlebnissen 
Bewusstsein schaffen

des Wortes begreifen können, 
gehen ins Gedächtnis über. 
Durch den persönlichen Kon-
takt können Vorurteile abge-
baut und das Vertrauen in die 
heimische Landwirtschaft ge-
stärkt werden. Sie erreichen da-
mit nicht nur Kinder, sondern 
auch deren Eltern und Groß-
eltern, denn Erlebnisse werden 
mit Begeisterung weitererzählt.
Beginnen Sie zeitgerecht mit 
der Planung. Die Broschü-
re „Spiele und Aktivitäten am 
Bauernhof“ unterstützt Sie bei 
der Planung Ihres Ferienpro-
grammes. Sie steht kostenlos als 
Download zur Verfügung: Un-
ter noe.lko.at im Reiter Nieder-
österreich unter Broschüren/
Agrarkommunikation oder Sie 
folgen diesem QR-Code.

Es gibt viele Möglichkeiten, 
Kinder und Jugendliche mit 
dem Thema Land- und Forst-
wirtschaft vertraut zu machen.

Mal- und 
Zeichenwettbewerbe
Organisieren Sie zum Beispiel 
in Abstimmung mit der jewei-
ligen NÖ Bildungsregion einen 
Mal- und Zeichenwettbewerb 
für Schulen. Geben Sie dabei 
ein land- oder forstwirtschaft-
liches Thema vor, das gut in 
die Region passt. Das Thema 
kann je nach Schultyp vom 
Schwierigkeitsgrad her ent-
sprechend angepasst werden 
– Volksschule, Mittelschule, 
AHS-Unterstufe oder sonder-
pädagogische Schule. Stellen 
Sie den Lehrkräften ausrei-
chend Infomaterial, wie Unter-
lagen, Infografiken und Zahlen 
zur Bearbeitung des Themas 
zur Verfügung. Themen und 
dazugehörige speziell für Schü-

lerinnen und Schüler aufberei-
tete Unterlagen gibt es unter 
landwirtschaft-verstehen.at. 
Die Bezirksbauernkammern 
Neunkirchen und Wr. Neustadt 
haben in diesem Schuljahr ei-
nen Mal- und Zeichenwettbe-
werb zum Thema „Der Boden 
und sein Leben“ für Volksschu-
len, Mittelschulen, AHS-Unter-
stufen und sonderpädagogische 
Schulen organisiert. Ziel war es, 
Kinder und Jugendliche dazu 
zu animieren, sich intensiv mit 
dem Thema Boden auseinan-
derzusetzen und das nicht nur 
theoretisch, sondern auch kre-
ativ. Mit Hilfe von Lernunter-
lagen tauchten die Schülerin-
nen und Schüler in das Thema 
ein und konnten das Gelernte 
schlussendlich auch zu Papier 
bringen. Zu gewinnen gab es 
einen „Schule am Bauernhof“-
Besuch für die gesamte Klasse.
Weitere Infos zum Mal- und 
Zeichenwettbewerb der BBK 
Neunkirchen und Wr. Neu-

stadt finden Sie unter dem Titel 
„Mit Wettbewerben Bewusst-
sein schaffen“ unter noe.lko.at 
im Reiter Niederösterreich un-
ter Agrarkommunikation/Ge-
sellschaftsdialog oder Sie fol-
gen diesem QR-Code. 

Ferienspiele machen 
Landwirtschaft erlebbar
Oder Sie laden zu einem Som-
merferienspiel auf Ihren Hof 
ein. Viele Gemeinden bieten 
in Zusammenarbeit mit ört-
lichen Partnern Workshops 
oder Exkursionen an. Mit ei-
nem Einblick in Ihren Betrieb 
bilden Sie reflektierte Konsu-
mentinnen und Konsumenten 
von morgen aus. Informatio-
nen, die wir im wahrsten Sinne 

Es muss nicht immer „Schule am Bauernhof“, „Land-
wirtschaft in der Schule“ oder ein Schulaktionstag der 
Bäuerinnen sein, um Kinder und Jugendliche spielerisch 
für land- und forstwirtschaftliche Themen zu begeistern.

Kommunikation wirkt

Wie kann man Konsument:innen die Landwirt-
schaft näherbringen? Am besten, indem sie diese 
hautnah erleben – und das direkt am Bauernhof. 
Exkursionen bieten eine ideale Möglichkeit, den 
Teilnehmenden ein realistisches Bild der Land-
wirtschaft zu vermitteln und gleichzeitig den 
Kontakt zu potenziellen Kund:innen herzustel-
len. Ein starkes Beziehungsnetz fördert eine posi-
tive Preisgestaltung und steigert die Wertschät-
zung für die Landwirtschaft im Allgemeinen. 
Bevor die ersten Gäste auf den Hof kommen, sind 

einige grundlegende Fragen zu klären: Erfüllt man 
sowohl persönlich als auch betrieblich die Voraus-
setzungen, um Exkursionen anzubieten? Danach 
gilt es, die Zielgruppe zu definieren, die man an-
sprechen möchte. Darauf aufbauend plant man 
Thema und Ablauf. Dabei sollte der Ablauf stets 
einem klaren Schema folgen: Beginn/Begrüßung 
– Hauptteil – Praxisteil – Abschluss/Ausklang.
Nähere Infos zur Planung einer Exkursion erhal-
ten Sie unter gesellschaftsdialog@lk-noe.at oder 
unter der Tel. 05 0259 28202. 

   Kommunikation  

wirkt!

Hautnah am Bauernhof – Exkursionen richtig planen

Jurybewertung vom Mal- und Zeichenwettbewerb der Bezirksbauernkam-
mern Neunkirchen und Wr. Neustadt zum Thema „Der Boden und sein Leben“.

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öl

le
r/

LK
 N

Ö



WIESELBURGER MESSE 2025: 
Wo Innovation auf Tradition trifft

mieren in Halle 12 über aktuel-
le Themen sowie über das heu-
rige Schwerpunktthema Hof-
übernahme/Hofübergabe. 

Buntes 
Rahmenprogramm
Doch die Messe bietet weit 
mehr als nur Fachwissen – sie 
ist ein Erlebnis! Beim Schau-
kochen mit Verkostungen trifft 
Kulinarik auf Regionalität, Ka-
barettist Hons Petutschnig 
sorgt für humorvolle Einblicke 

Hier wird nicht nur über Zu-
kunftsthemen gesprochen, auf 
der Wieselburger Messe kann 
man sie hautnah erleben: im 
energieautarken Bauernhof, 
beim Feldtag „Voraus säen“, in 
der Innovation Farm oder di-
rekt im Schaustall, wo praxis-
nahe Lösungen für eine mo-
derne Tierhaltung vorgestellt 
werden.
Die Messe setzt heuer klare 
Akzente in der nachhaltigen 
Waldwirtschaft: Expert:innen 
zeigen praxiserprobte Stra-
tegien, wie sich Waldbewirt-
schaftung an die klimatischen 
Veränderungen anpassen lässt.
Ein weiteres Schwerpunktthe-
ma ist die Marktgärtnerei, wo 
Besucher:innen tiefer in nach-
haltige Anbaumethoden, loka-
le Vermarktung und die Viel-
falt im Gemüsebau eintauchen 
können. Besonders für Direkt-

vermarkter:innen und klein-
strukturierte Betriebe bieten 
sich hier wertvolle Einblicke.
Ein besonderes Highlight ist 
der Outdoor-Parcours, auf dem 
Besucher:innen Offroad-Fahr-
zeuge testen können – Adrena-
linkick inklusive!
Auch spezialisierte Themen 
kommen nicht zu kurz: Das 
Lohnunternehmerdorf rückt 
landwirtschaftliche Dienstleis-
tungen ins Zentrum, während 
die Jagdhalle mit einem vielfäl-
tigen Angebot an Ausrüstung 
und einer beeindruckenden 
Jagdhundeschau aufwartet.

LK NÖ bringt ihre 
Expertise ein
Die Landwirtschaftskammer 
NÖ ist auch heuer wieder ein 
Fixpunkt auf der Messe. Die 
Kammerexpert:innen infor-

Bildtext Foto: Bildautor
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Neu!

LOHNUNTERNEHMER-
DORF

ABENTEUER JAGD

INNOVATION FARM

MARKTGÄRTNEREI

Foto: weinfranz.at

22. bis 25. Mai 2025 | Fachmesse für Land-Forst-Jagd

LAND - FORST - JAGD

LIVE  ERLEBEN

Aktuelle Infos,
Gewinnspiele und 
Vergünstigungen 
direkt auf’s Handy 
per WhatsApp!
QR-Code scannen oder ANMELDEN per WhatsApp 
senden: +43 (0) 681 / 10 88 44 66

Die Fachmesse für Land-Forst-Jagd öffnet ihre Tore 
heuer von 22. bis 25. Mai 2025. Namhafte Hersteller und 
Händler präsentieren dort ihre neuesten Produkte und 
zeigen ihre modernsten Technologien. Und so bietet die 
WIESELBURGER MESSE wieder die perfekte Mischung 
aus aktuellen Innovationen und bewährtem Praxiswissen.

ins Landleben, und beim Netz-
werkabend am Freitag kom-
men echte Profis ins Gespräch. 
Die legendäre Weißwurstparty 
rundet das Rahmenprogramm 
ab. Und dann wäre da noch 
das Gewinnspiel, das heuer mit 
absoluten Traumpreisen auf-
wartet: Der Hauptpreis ist ein 
Fendt 500 Vario für ein Jahr, 
außerdem gibt es ein Quad in 
Jagd-Edition sowie eine Forst-
kiste zu gewinnen. 

messewieselburg.at

Foto: www.schafranek.at
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NÖ Direktvermarkter punkten bei Prämierungen
Zahlreiche Direktvermark-
tungsbetriebe nutzten auch 
dieses Jahr die AB HOF-Messe 
in Wieselburg, um ihre Produk-
te einem der renommiertesten 
Qualitätswettbewerbe des Lan-
des zu stellen. In unterschied-
lichsten Kategorien wurden 
die besten Produkte verkostet 
und prämiert. 
Dabei konnten wieder viele 
Mitglieder des Landesverban-
des für bäuerliche Direktver-
markter NÖ mit ihrer erstklas-
sigen Qualität und dem unver-
wechselbaren Geschmack ihrer 
Produkte überzeugen. Sie durf-
ten sich über jede Menge Gold-, 
Silber- und Bronze-Medaillen 
freuen. Einige von ihnen wur-
den sogar als stolze Sieger:in-
nen in den jeweiligen Katego-
rien gekürt: Auszeichnungen 

Die Sieger:innen 2025
Die besten Produkte der einzelnen Kategorien aus dem Kreis des Landes-
verbandes für bäuerliche Direktvermarkter NÖ:

Brot-Kaiser 
Vollkornbrot: Brenners Bestes Waldviertler Urgetreide (Dinkelvollkornbrot) 
Feine Backwaren: Maria Harrauer (Schaumrolle/Butterblätterteig)

Pasta-Kaiser 
Teigwaren aus Hartweizen: Christoph Friedrich (Spaghetti)

Speck-Kaiser 
Aufstriche: Gertrude Werner (Gänseschmalz pikant)

Goldenes Stamperl 
Kräuter- und Blütenliköre: Fam. Hörhan (Holunderblüten-Zitronen Likör) 
Getreide-/Bierbrand: Heuriger Gerhard & Renate Kainz (Dinkelbrand) 
Eierlikör: Martina Höfinger (Eierlikör Klassik)

Goldene Birne 
Apfel-, Birnenmost halbsüß/süß: Simon Bio-Obst (Apfelmost Pinova) 
Apfel-Weichselsaft: Simon Bio-Obst (Bio-Apfel-Weichselsaft) 
Apfel-Holundersaft: Loidl Bauernhof (Apfel-Holundersaft) 
Traubensaft: Weinkultur Preiß (Gelber Muskateller unvergoren) 
Obstchutneys und Sonstiges:  Hofladen Gatterer (Dirndl Senf)

NÖ Eier bleiben in Österreich
Die aktuell angespannte Lage 
am US-amerikanischen Eier-
markt hat international für 
Aufsehen gesorgt. Aufgrund 
massiver Produktionsausfälle 
in den USA mehren sich Anfra-
gen an europäische Produzen-
ten, darunter auch Österreich, 
ob Exporte kurzfristig möglich 
wären. Heimische Bäuerinnen 
und Bauern halten ihren öster-
reichischen Konsument:innen 
aber die Treue, statt ihre Eier 
teurer an die USA zu verkaufen.
„Unsere heimischen Eierpro-
duzentinnen und Eierprodu-
zenten stehen für höchste Qua-
lität, kurze Transportwege und 
Versorgungssicherheit. Unse-
re klare Priorität ist die Ver-
sorgung der heimischen Be-
völkerung – das war immer so 
und das bleibt auch so“, erklärt 
Landwirtschaftskammer NÖ-
Präsident Johannes Schmuck-
enschlager. Insgesamt sorgen 
in Niederösterreich 543 Eierbe-
triebe dafür, dass es genug hei-
mische Eier für den Markt gibt. 

Versorgungssicherheit für heimische Konsument:innen hat Vorrang.

Und das auch zu Spitzenzeiten 
wie Ostern. „Die Vogelgrippe 
hat uns gezeigt, wie sensibel der 
Markt ist. Für eine Sicherstel-
lung der Versorgung mit heimi-
schen Eiern sind Erzeugerprei-
se erforderlich, die Neuinvesti-
tionen ermöglichen. Die Stall-
baukosten haben sich in den 

letzten zehn Jahren verdoppelt, 
zeitgleich sind die Energie- und 
Personalkosten gestiegen. Die 
gesamten Mehrkosten müssen 
in der Preiskalkulation bei Ei-
ern berücksichtigt werden“, so 
Schmuckenschlager. 
Der Obmann der Geflügelwirt-
schaft NÖ Martin Schrall er-

wie Brot-, Pasta- oder Speck-
Kaiser und „Das goldene Stam-
perl“ oder „Die goldene Birne“ 
gelten als verlässliche Quali-
tätsmerkmale.
Die Auszeichnungen unter-
streichen die hohe Quali-
tät und den besonderen Ge-
schmack der Produkte. Eine 
Prämierung bietet zahlreiche 
Vorteile: Sie dient als wertvolles 
Qualitätssiegel, stärkt das Ver-
trauen der Konsument:innen, 
eröffnet neue Vermarktungs-
möglichkeiten und gibt wert-
volle Impulse zur Weiterent-
wicklung der Produktqualität.

Herzliche Gratulation den Sie-
ger:innen und Medaillenge-
winner:innen. Alle prämierten 
Betriebe finden Sie im Web un-
ter messewieselburg.at. 

gänzt: „Wir werden das Vertrau-
en unserer Kund:innen nicht 
aufs Spiel setzen, indem wir 
auf kurzfristige, internationale 
Anfragen reagieren und unse-
re Eier zu höheren Preisen ex-
portieren. Für uns zählt Hand-
schlagqualität – wir bleiben un-
seren Abnehmern und Konsu-
ment:innen treu.“ Trotz inter-
nationaler Nachfrage bleiben 
die Eier aus Niederösterreich 
also dort, wo sie hingehören.
Rund 2,3 Milliarden Eier lan-
den jährlich auf den Tellern 
der Österreicher:innen – vor al-
lem zu Ostern steigt der Appe-
tit auf Eier sprunghaft an. Da-
bei ist bei gefärbten Ostereiern 
Vorsicht angesagt. Anders als 
bei Frischeiern gibt es hier kei-
ne verpflichtende Herkunfts-
kennzeichnung. Wer sich also 
heimische Osterboten nach 
Hause holen möchte, sollte di-
rekt beim Bauern kaufen oder 
auf die Herkunftskennzeich-
nung mit dem rot-weiß-roten 
AMA-Gütesiegel achten.

Sie setzen auf heimische Eier (v.l.): LK NÖ-Präsident Johannes Schmuck-
enschlager, die beiden Vizepräsidenten Andrea Wagner und Lorenz Mayr 
sowie der Obmann der Geflügelwirtschaft Niederösterreich Martin Schrall. 

Foto: Eva Lechner/LK NÖ
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Auch wenn es in den letzten 
Jahren keinen großen Schaden 
durch Staubexplosionen gege-
ben hat, ist die Gefahr nicht 
zu unterschätzen. Einfach und 
günstig kann man organisato-
risch und technisch die Gefahr 
erheblich mindern oder ganz 
eindämmen.

Abgestufter 
Explosionsschutz
Beim Neubau kann die Behör-
de Schutzkonzepte und Gut-
achten betreffend Explosions-
schutz fordern. Beim Erstellen 

und Umsetzen von Schutzkon-
zepten ist zwingend zuerst der 
primäre, dann der sekundäre 
und anschließend der tertiäre 
Explosionsschutz einzuhalten.
Die ersten beiden Stufen von 
Schutzkonzepten betreffen 
den vorbeugenden Explosi-
onsschutz. Aber auch bei einer 
Analyse der möglichen Gefah-
ren bei bestehenden Anlagen 
für die interne Betriebsorgani-
sation ist es ratsam, wie folgt 
vorzugehen:

	� Primärer Explosions-
schutz: Verhindert, dass 
sich explosionsfähige At-
mosphären oder explosi-
onsgefährdete Bereiche bil-
den, zum Beispiel durch 
ausreichendes Lüften oder 
regelmäßige Staubentfer-
nung.

	� Sekundärer Explosions-
schutz: Vermeidet wirksa-

me Zündquellen in explosi-
onsgefährdeten Bereichen. 
Dazu zählen die Kontrolle 
der elektrischen Einrich-
tungen auf ordnungsgemä-
ßen Zustand, Eignung der 
Blitzschutzmaßnahmen 
und der elektrischen Anla-
gen, Kabel, Leitungen und 
Betriebsmittel für den jewei-
ligen Einsatzzweck.

Wenn man weder primären 
noch sekundären Explosions-
schutz technisch oder organi-
satorisch sicherstellen kann, 
muss man die Auswirkung 
möglicher Explosionen ent-
sprechend einschränken.

	� Tertiärer, auch konstruk-
tiver Explosionsschutz: 
Man wendet bauliche und/
oder technische Maßnah-
men an, um die Auswir-
kungen einer Explosion so 
zu begrenzen, dass die Ge-
sundheit und Sicherheit 
von Personen gewährleistet 
ist und Baulichkeiten ge-
schützt werden. Konstrukti-
ve Schutzmaßnahmen sind 
zum Beispiel explosionsfes-
te Bauweise, das Unterdrü-
cken einer Explosion oder 
eine Entlastung des Explo-
sionsdruckes.

Vor allem beim Einlagern, dem Ver- und Bearbeiten von 
Getreide und anderen Feldfrüchten fällt Staub an. Er kann 
in der Luft aufgewirbelt eine explosionsfähige Atmosphä-
re bilden – dann genügt ein Funke für eine Explosion. Wie 
man sich davor schützen kann, erfahren Sie im Beitrag.

Brennbare 
Stäube beseitigen
Trotz der immer besser wer-
denden Reinigungsleistung 
der modernen Mähdrescher ist 
besonders beim Einlagern von 
Getreide und anderen land-
wirtschaftlichen Schüttgütern 
mit einem höheren Stauban-
teil zu rechnen.
Das Reinigen des Getreides vor 
dem Einlagen
	� verringert den Staubgehalt
	� entfernt andere Fremdkör-

per
	� reduziert die Belüftungs- 

und Trocknungskosten

Bei Wind- oder Siebreinigern 
ist der „Ausputz“ zu sammeln 
und die Abluft ins Freie abzu-
leiten. In Räumen und Berei-
chen, in denen man Schüttgü-
ter mit entsprechendem Staub-
gehalt verarbeitet, können ex-
plosionsfähige Staub/Luft-Ge-
mische durch staubdichte Aus-
führung weitgehend verhin-
dert werden. Eine regelmäßige 
Kontrolle der technischen Ein-
richtungen, wie zum Beispiel  
Rohrweichen und Fallrohre ist 
daher empfehlenswert. 
Da sich in der Praxis bei vielen 
Anlagen der Austritt von Staub 

April 2025 Recht    Die Landwirtschaft 13

So beugen Sie 
Staubexplosionen vor

Fo
to

: a
gr

ar
fo

to



und damit verbundene Staub-
ablagerungen nicht verhin-
dern lassen, ist die regelmäßige 
Reinigung von großer Bedeu-
tung. Je weniger ausgedehnt 
und je dünner die abgelagerte 
Staubschicht ist, desto geringer 

ist das Explosionsrisiko durch 
aufgewirbelten Staub. Ein Maß 
für die Einschätzung einer ge-
fährlichen Staubablagerung in 
einem Raum oder Bereich ist 
die „Fußabdruck-Methode“. 
Sobald ein Fußabdruck in der 

Staubschicht deutlich zu sehen 
ist, muss man den Bereich rei-
nigen. Es ist dann soviel Staub 
vorhanden, dass durch Aufwir-
beln eine gefährliche explosi-
onsfähige Atmosphäre entste-
hen kann.
Alternativ sind farbige Boden-
markierungen zu empfehlen, 
die immer sichtbar sein sollen. 
Reinigen sollte man immer mit 
geeigneten Industriestaubsau-
gern. Mit Druckluft darf man 
die Staubschicht nicht abbla-
sen, da man dadurch Staub 
zusätzlich aufwirbelt und sich 
das Explosionsrisiko mögli-
cherweise erhöht. 

Schutz vor Staubaus-
tritt und Ablagerungen
Folgende Schutzmaßnahmen 
können Staubaustritt und ge-
fährliche Staubablagerungen 
verhindert oder einschränken:
	� staubdichte Anlagen – Un-

dichtheiten umgehend be-
seitigen, regelmäßige War-
tung und Pflege der Anla-
genteile

	� Staubaustritt verhindern – 
Aspirationsleitungen oder 
Abscheider ins Freie ablei-
ten
	� dichte Staubsammelbehäl-

ter bei Abscheidern und Rei-
nigungsanlagen
	� Staubsäcke an Aspirations-

leitungen
	� bei offenem Umgang mit 

Schüttgütern, wie zum Bei-
spiel Schüttgossen, offe-
nen Übergabestellen und 
in Flachlagern, kann man 
durch Begrenzen der Fallhö-
he die Ausbreitung des Stau-
bes geringhalten.
	� bauliche Maßnahmen, die 

Staubablagerungen verhin-
dern oder einschränken, 
wie
	� glatte Wände
	� Abschrägen von zum Bei-

spiel Mauervorsprüngen, 
Fensterlaibungen, Trä-
gern
	� glatte, fugenlose Böden

Staubkonzentration 
konsequent begrenzen
Hält man die Staubkonzentra-
tion außerhalb der Explosions-
grenzen, werden Staubexplosi-
onen verhindert. In landwirt-
schaftlichen Anlagen ist die 
Konzentrationsbegrenzung 
in manchen Teilbereichen ein 
wirksamer Schutz.
Bei Anlagen im Freien, wie zum 
Beispiel einer offenen Schütt-
gosse, sorgt in der Regel die na-
türliche Belüftung für eine ent-
sprechende „Verdünnung“ des 
aufgewirbelten Staubes beim 
Abladen der Schüttgüter. So 
entstehen gefährliche Staub-
konzentrationen erst gar nicht.
Beim Weiterverarbeiten zu 
Futtermischungen kann man 
Staubbinder wie Melasse oder 
Rapsöl dazugeben. Sie verrin-
gern das „Staubungsverhal-
ten“, also das Ausbreiten etwai-
ger Staubwolken von Futtermi-
schungen deutlich und damit 
auch das Risiko einer Staubex-
plosion.

Zündquellen 
wirksam vermeiden
Der zweite große Bereich, der 
sekundäre Explosionsschutz, 

Brennbarer Stoff
z.B. Staub, Gas

Oxidationsmittel
z.B. Luftsauerstoff

Zündquelle
z.B. Funken

Explosionsfähige 
Atmosphäre Explosion
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So entsteht eine Explosion
Eine mögliche Explosionsgefahr hängt von drei Kriterien ab (siehe Abb. 1), dem brennbaren Stoff, einem Oxida-
tionsmittel und einer wirksamen Zündquelle. Nur wenn alle drei Komponenten in der entsprechenden Konzentra-
tion auftreten so besteht das Risiko einer Explosion.

Um Anlagen wirksam gegen das Risiko einer Explosion schützen zu können, muss mindestens eine Komponente 
unterbunden werden. Da die Luft mit dem enthaltenen Sauerstoff bei der Lagerung und Verarbeitung landwirt-
schaftlicher Schüttgüter kaum bis gar nicht beeinflussbar ist, müssen organisatorische und technische Maßnah-
men getroffen werden, um das Auftreten der beiden anderen Komponenten (brennbare Stoffe in entsprechender 
Form und Konzentration bzw. wirksame Zündquellen) in den relevanten Bereichen zu verhindern. Zusammen-
gefasst bedeutet dies, dass

	� die Entstehung eines explosionsfähigen Staub-/Luft-Gemisches verhindert und/oder

	� das Auftreten wirksamer Zündquellen entsprechend vermieden wird.



beschäftigt sich mit der Beseiti-
gung möglicher Zündquellen. 
Staubexplosionen kann man 
verhindern, wenn in Bereichen 
mit zündfähigen Staub/Luft-
Gemischen wirksame Zünd-
quellen vermieden werden. 
Eine Zündquelle ist wirksam, 
wenn sie aufgrund ihrer Eigen-
schaften Staub/Luft-Gemische 
entzünden kann.

Zu den Eigenschaften zählen 
Energie, Temperatur und Zeit-
verlauf. In diesem Zusammen-
hang unterscheidet man die 
möglichen Zündquellen an-
hand ihrer Entstehung:
	� triviale Zündquellen, zum 

Beispiel Schweiß- und 
Schleifarbeiten im Anlagen-
bereich, Rauchen und offe-
ne Flammen
	� betriebliche Zündquellen, 

wie heiße Oberflächen und  
elektrische/elektrostatische 
Funken
	� störungsbedingte, betriebs-

übliche Störungen, wie zum 
Beispiel Selbstentzündung 
der Lagerware

Vor allem triviale Zündquellen  
kann man durch lückenloses 
Umsetzen organisatorischer 
Maßnahmen ausschließen.

Brandgefahr bannen

Darüber hinaus helfen fol-
gende Maßnahmen auch die 
Brandgefahr an landwirt-
schaftlichen Anlagen konse-
quent einzudämmen:
	� durchgehende Kennzeich-

nung gefährdeter Bereiche, 
Verbot offener Flammen 
und Rauchverbot in diesen 
Bereichen
	� Unterweisung aller, auf der 

Anlage tätigen Personen – 
Verhaltensregeln
	� Koordination etwaiger 

Heißarbeiten – nach Mög-
lichkeit sollten Heißarbei-
ten, wie Schweißen und 
Löten, außerhalb der ge-
fährdeten Bereiche erfol-
gen. Betroffene Anlagentei-
le baut man vorher aus. Ist 
dies nicht möglich, arbeitet 
man nur bei abgestellter An-
lage und nach entsprechen-
den Vorkehrungen, wie bei-
spielsweise einer Reinigung

	� Brandschutztüren stets ge-
schlossen halten
	� Zugang zu Feuerlöschhilfen 

muss dauernd gewährleistet 
sein und diese sind regelmä-
ßig zu warten.

Funken und 
heiße Oberflächen
Mechanisch erzeugte Fun-
ken und heiße Oberflächen 
als mögliche wirksame Zünd-
quellen lassen sich durch ein-
fache technische Maßnahmen 
sicher eindämmen. Langsame 
Fördergeschwindigkeiten mit 
unter einem Meter pro Sekun-
de bei Schnecken und Redlern 
verhindern Reib- oder Schlag-
funkenbildung durch Fremd-
körper oder schadhafte Anla-
genteile.
Überlastsicherungen schützen 
die Anlagenteile vor Rückstau-
ungen und die dadurch mög-
liche Bildung von Zündquel-
len durch heißlaufende Lager. 
So eine Überlastsicherung sind 
zum Beispiel Schanzklappen 
bei Trogförderern. Diese An-
lagenteile sind regelmäßig zu 
kontrollieren, zu reinigen und 
zu warten.
Fremdkörper- und Magnetab-
scheider vor schnelllaufenden 
Anlagenteilen, wie zum Bei-
spiel Mahl- und Mischanlagen, 
bieten zusätzlichen Schutz vor 
mechanisch erzeugten Funken 
durch Fremdkörper.

Erdung und 
Potentialausgleich
Elektrische Ausgleichsströme 
können durch Spannungsun-
terschiede zwischen den Kör-
pern elektrischer Betriebsmit-
tel und fremden leitfähigen 
Teilen entstehen und zünd-
wirksam werden. Man kann sie 
durch Potenzialausgleich und 
Erdung vermeiden. Ebenso 
können statische Aufladungen 
zu wirksamen Zündquellen 
werden. Auch hier ist immer 
auf ausreichende und funktio-
nierende Erdung aller leiten-
den Anlagenteile zu achten.
Exotherme chemische Reakti-
onen, einschließlich Selbstent-
zündung können beispielswei-
se bei der längeren Lagerung 
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organischer Schüttgüter in Ab-
hängigkeit von Feuchtigkeit, 
Temperatur und bei Insekten-
befall auftreten.
Das kann man vermeiden 
durch

	� Sorgfalt beim Einlagern
	� regelmäßige Kontrolle des 

Temperaturverlaufs
	� Einleiten von Regulierungs-

maßnahmen, wie Kühlung, 
Belüftung und Umlagerung.

Pielachtaler Rinderschau 
am 6. April in Kirchberg
Der Rinderzuchtverein Pielachtal lädt am 6. April 
zur Rinderschau bei Familie Pfeiffer, Kirchbergge-
gend 1, 3204 Kirchberg ein.

Die Schau startet um 9.30 Uhr mit einer heiligen Messe mit Tier-
segnung. Im Anschluss findet ein Frühschoppen statt. Um 12.30 Uhr 
beginnt die Prämierung des Kreativwettbewerbes.

Um 13 Uhr geht es los mit der Gebietsrinderschau mit einem Vorführ-
wettbewerb der Jungzüchter und der Nachzuchtpräsentation.

Im umfangreichen Rahmenprogramm ist für alle etwas dabei:

	� Besuch der Milch- & Dirndlhoheiten

	� Bäuerinnen verwöhnen mit Kaffee und Mehlspeisen

	� Landjugend gestaltet das Kinderprogramm

	� Gewinnspiel mit tollen Preisen

	� Maschinenausstellung

Das „Goasmoß-Trio“ umrahmt die Veranstaltung

Digitalisierungsfachtag „Ackerbau“ 
am 15. Mai am Gelände der LFS Hollabrunn
Der Fachtag startet um 13 Uhr mit den Themenschwerpunkten Dün-
gung und Pflanzenschutz. Gezeigt werden Technologien und Tools, 
die breiter im Einsatz sind und daher auch schon gut in der Praxis 
funktionieren.

Vortragsprogramm

	� Reduzieren durch Optimieren: Rahmenbedingungen bei Düngung 
und Pflanzenschutz

	� KI im Pflanzenschutz: wie Einzelpflanzenerkennung und Spot 
Spraying den Pflanzenschutz revolutionieren

	� Düngung maßgeschneidert: TerraZo – von der Entwicklung zur 
Anwendung

	� Praktische Erfahrungen mit teilflächenspezifischer Bewirtschaftung 
– Applikationskarten über Drohnenaufnahmen und Feldversuche 
zur teilflächenspezifischen Düngung

Ab 14.30 Uhr gibt es Feldvorführungen an drei Stationen.

PSA-Anerkennung: fünf Stunden.

Teilnahmebeitrag

20 Euro pro Person gefördert,

40 Euro pro Person ungefördert

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und 

mit Scannen des nebenstehenden QR-Codes möglich.



Welche Förderungen 
können Imkerinnen 
und Imker beantragen?
Förderungen für Imkereibetriebe im Rahmen der LE-Projektförderungen „In-
vestitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung“ und „Niederlassung von Jung-
landwirt:innen“: Neben eigenen Fördermaßnahmen, die speziell für Imkerinnen 
und Imker zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel die Maßnahme „In-
vestitionen im Imkereisektor“, stehen Ihnen auch die allgemeinen Förderschienen 
für landwirtschaftliche Betriebe offen, die im Rahmen der LE-Projektförderungen 
angeboten werden. Mehr dazu erfahren Sie im Beitrag

  
DI Astrid Bieder 
Tel. 05 0259 25203 
astrid.bieder@lk-noe.at 

Der Beitrag geht speziell auf die 
Besonderheiten ein, die Imke-
reibetriebe beim Beantragen 
der Investitionsförderung und 
der Niederlassungsprämie be-
achten müssen.

Investitionen landwirt-
schaftliche Erzeugung
Fördervoraussetzungen
Investitionen in die Imkerei 
können Betriebe beantragen, 
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die ausschließlich Imkerei be-
treiben und auch landwirt-
schaftliche Betrieben, die in 
den Betriebszweig Imkerei in-
vestieren wollen.
Die Betriebsführer:innen müs-
sen über eine geeignete beruf-
liche Qualifikation verfügen. 
Dies kann über eine mindes-
tens dreijährige Berufserfah-
rung als Betriebsführer oder 
hauptberuflich bei der SVS 
mitversichertes Familienmit-
glied nachgewiesen werden.
Alternativ zur Berufserfahrung 
ist der Befähigungsnachweis 
auch über eine fachliche Aus-
bildung möglich. Anerkannt 
werden Facharbeiterprüfun-
gen eines der Lehrberufe nach 
dem land- und forstwirtschaft-
lichen Berufsausbildungsgeset-
zes mit Ausnahme der Berufs-

jagdwirtschaft. Es ist also nicht 
nur der Facharbeiter für die Bie-
nenwirtschaft zulässig.

Zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung muss man entweder 
mindestens drei Hektar land-
wirtschaftliche Nutzfläche be-
wirtschaften oder nachweisen, 
dass eine besonders intensive 
Kultur oder Betriebsform wie 
die Imkerei bei der Finanzver-
waltung gemeldet wurde. Liegt 
ein eigener Einheitswert für die 
Bienenhaltung trotz bereits er-
folgter Meldung noch nicht 
vor, kann man diesen bis zum 
Zahlungsantrag nachreichen.
Das Projekt muss wirtschaft-
lich und finanzierbar sein. Der 
Betrieb muss nach Abzug aller 
variablen und fixen Kosten ein 
positives landwirtschaftliches 
Einkommen erwirtschaften.
Die mittelfristige Kapital-
dienstgrenze muss positiv sein.

Förderbare Investitionen 
– Abgrenzung zu anderen 
Förderschienen
Über die landwirtschaftliche 
Investitionsförderung können 
bauliche Investitionen für Pro-
duktion und Lagerung im Be-
reich der Bienenhaltung geför-
dert werden. 

Zu beachten ist, dass Projekte 
der Be- und Verarbeitung zu ei-

ner höheren Veredelungsstufe 
sowie der Direktvermarktung 
über die Fördermaßnahme Di-
versifizierung zu beantragen 
sind. 
Imkereitechnik ist nicht über 
diese Schiene förderbar. Man 
reicht sie über die spezifischen 
sektoralen Fördermaßnahmen 
für Imker:innen ein.

Förderhöhe
Bauliche Investitionen in die 
Bienenhaltung werden mit 30 
Prozent der Nettokosten geför-
dert. Für Junglandwirtinnen 
und Junglandwirte oder für 
Bergbauernbetriebe mit hoher 
Erschwernis (über 180 Punkte) 
sind maximal 35 Prozent mög-
lich.
Als Eigenleistung kann eigenes 
Bauholz anerkannt werden, 
eigene Arbeitsleistungen sind 
nicht förderbar.

Zinsenzuschuss zum Ag-
rarinvestitionskredit
Der Zinsenzuschuss beträgt 50 
Prozent, die Kredituntergrenze 
20.000 Euro.
Die Kreditobergrenze hängt 
von der Höhe der anrechenba-
ren Investitionskosten, der Be-
triebsgröße und der Verfügbar-
keit der Mittel ab.

Die Kreditlaufzeit ist mit maxi-
mal 20 Jahren begrenzt.
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Aufgepasst
Der Beitrag „Welche Förderungen können Imkerinnen 
und Imker beantragen?“ ergänzt die maßnahmenspezifischen 
Merkblätter sowie die Erklärvideos, ersetzt sie aber nicht. Die 
Merkblätter und Erklärvideos finden Sie unter 
ama.at/dfp.

Den Antrag für die Investitionsförderung und die Niederlassungsprämie 
sind über die digitale Förderplattform der AMA zu stellen. Vorausset-
zung ist der Einstieg auf eAMA.at mit der ID Austria der förderwerben-
den Person. Die Betriebswirtschaftsberater:innen der Bezirksbauern-
kammern stehen beratend zur Seite und unterstützen Sie auf Wunsch 
bei der Antragstellung.



derkultur getätigt worden 
sein muss.

Der Nachweis für den eigenen 
Einheitswert für Sonderkultu-
ren oder die Imkerei ist dann 
spätestens vier Jahre nach der 
ersten Niederlassung in der di-
gitalen Förderplattform hoch-
zuladen.
Die Bewirtschaftung muss spä-
testens im Jahr des 40. Geburts-
tags aufgenommen werden. 
Spätestens zwei Jahre nach 
der ersten Niederlassung muss 
man eine land- und forstwirt-
schaftliche Fachausbildung 
zumindest auf Facharbeiterni-
veau nachweisen. In begründe-
ten Ausnahmefällen kann die-
se Frist um ein Jahr verlängert 
werden.

Spätestens bis zum Ende des 
Zieljahres, das ist das vierte 
Jahr der Bewirtschaftung fal-
len muss, muss der rechneri-
sche Standardoutput des Be-
triebes mindestens 8.000 Euro 
betragen. Dies entspricht zirka 
26 Bienenvölkern. Oder man 
weist einen durchschnittli-
chen Mindestarbeitsbedarf 
von 1.000 Arbeitsstunden pro 
Jahr und Betrieb nach.

Bei der Antragstellung ist zu-
dem ein Betriebskonzept vor-
zulegen. Die Berater:innen der 
BBK unterstützen dabei gerne.

Frist für Antragstellung
Den Antrag muss man spätes-
tens innerhalb des ersten Jah-
res ab der ersten Niederlassung 
stellen. Bezüglich dieser Frist 
gibt es keine Ausnahmen oder 
Verlängerungsmöglichkeiten. 
Es ist daher wichtig zu wissen, 
wie die erste Niederlassung laut 
Sonderrichtlinie und Merk-
blatt der AMA genau definiert 
ist. Prinzipiell gilt die Aufnah-
me einer landwirtschaftlichen 
Tätigkeit im eigenen Namen 
und auf eigene Rechnung als 
Auslöser für die erste Niederlas-
sung. Es gibt aber Ausnahmen 
von dieser Regelung.
Der Stichtag erste Niederlas-
sung wird nicht ausgelöst, 
wenn
	� die Junglandwirtin oder 

der Junglandwirt einen Be-
trieb weniger als sechs Mo-
nate bewirtschaftet hat und 
in diesem Zeitraum keinen 
Mehrfachantrag oder einen 
anderen Förderantrag ge-
stellt hat
	� ausschließlich forstwirt-

schaftliche Flächen bewirt-
schaftet wurden oder es sich 
um eine reine Aquakultur 
gehandelt hat
	� der Einheitswert der bewirt-

schafteten landwirtschaftli-
chen Fläche unter 150 Euro 
liegt oder durch eine sons-

tige landwirtschaftliche Tä-
tigkeit kein Einheitswert 
von 150 Euro erreicht wird. 
Für Imker bedeutet dies, 
dass unter 23 Bienenvölkern 
keine erste Niederlassung 
im Sinne der Sonderrichtli-
nie vorliegt.
	� man bei einer Kommandit-

gesellschaft nur Komman-
ditist ist.

Meldung bei 
Invekos oder SVS
Grundsätzlich gilt die Mel-
dung bei Invekos oder der So-
zialversicherung ab 150 Euro 
Einheitswert als Stichtag, wo-
bei das frühere Datum zählt. 
Da jedoch die Grenze von 150 
Euro auch für Imker gilt und 
diese Grenze mit 23 Bienenvöl-
kern erreicht wird, löst die ers-
te VIS-Meldung ab dieser An-
zahl den Stichtag für die erste 
Niederlassung aus, auch wenn 
es noch zu keiner Meldung bei 
der Sozialversicherung gekom-
men ist.

Art und Ausmaß 
der Förderung
Basisprämie bei Erfüllung 
der Fördervoraussetzungen: 
3.500 Euro
Zuschläge
Eigentumsübergang:  
2.500 Euro
Meister:innenausbildung:  
5.000 Euro
Aufzeichnungen:   
4.000 Euro

Die Nachweise für die Zuschlä-
ge für den Eigentumsübergang 
und die höhere Ausbildung 
müssen innerhalb von vier Jah-
ren ab der ersten Niederlassung 
erbracht werden.
Für den Aufzeichnungs-Zu-
schlag muss man über drei Jah-
re betriebliche Aufzeichnun-
gen führen. Das Ergebnis der 
Aufzeichnungen muss in Form 
von relativen Kennzahlen je-
weils innerhalb von sechs Mo-
naten ab Ende des jeweiligen 
Aufzeichnungsjahres über die 
Digitale Förderplattform ge-
meldet werden.
Aufgepasst: Hier gibt es keine 
Fristerstreckung.
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Antragstellung
Leistungen, die vor Antrag-
stellung angefallen sind, kön-
nen nicht gefördert werden. 
Den Antrag sollte man deshalb 
rechtzeitig stellen, bevor man 
das Vorhaben durchführt.
Aufgepasst: Bei der digitalen 
Antragstellung ist zu beachten, 
dass man den Antrag auch tat-
sächlich einreicht und nicht 
nur anlegt. Nach erfolgreicher 
Einreichung erhält die förder-
werbende Person eine Bestäti-
gung per E-Mail.

Niederlassung von 
Junglandwirt:innen
Die Prämie können Jungland-
wirtinnen und Junglandwirte 
beantragen, die zum ersten Mal 
einen Betrieb bewirtschaften.  
Aktiengesellschaften und Ver-
eine sind ausgenommen.
Die förderwerbende Person 
muss den Betrieb mindestens 
fünf Jahre bewirtschaften.
Wie bei der Investitionsförde-
rung gilt, dass zum Zeitpunkt 
der Antragstellung
	� zumindest drei Hektar land-

wirtschaftliche Nutzfläche 
bewirtschaftet werden müs-
sen oder
	� zumindest bereits eine Mel-

dung beim Finanzamt be-
züglich imkerischen Ein-
heitswert oder für eine Son-

Den Antrag muss 
man spätestens 
innerhalb des 
ersten Jahres 
ab der ersten 
Niederlassung 
stellen. Bezüg-
lich dieser Frist 
gibt es keine 
Ausnahmen oder 
Verlängerungs-
möglichkeiten. 



Ländliche Entwicklung: 
Förderungen für Pferdebetriebe

Organ der Gesellschaft er-
bracht werden. 
	� Die Wirtschaftlichkeit und 

die Finanzierbarkeit des Pro-
jektes müssen gegeben sein. 
Am Betrieb muss ein posi-
tives landwirtschaftliches 
Einkommen und eine posi-
tive mittelfristige Kapital-
dienstgrenze erwirtschaftet 
werden.
	� Für Investitionen ab 

150.000 Euro ist verpflich-
tend ein Betriebskonzept 
vorzulegen. 
	� Das baubehördliche Verfah-

ren ist einzuhalten.
	� Neubauten sind nur dann 

förderbar, wenn diese nicht 
mit fossiler Energie versorgt 
werden. 
	� Bei Investitionen in beson-

ders tierfreundliche Stallun-
gen ist das Merkblatt „Stan-
dards für besonders tier-
freundliche Haltung und 
NH3-Minderung für eine er-

 

 
Ing. Anna Sophia Kaltenbrunner 
Tel. 05 0259 25200 
anna.kaltenbrunner@lk-noe.at

Anträge für die Investitions-
förderung und die Diversifizie-
rung kann man laufend über 
die digitale Förderplattform 
– kurz DFP – über eAMA stel-
len. Ein Einstieg in eAMA ist 
mittels ID-Austria erforderlich. 
Es ist nicht mehr vorgesehen, 
dass Schriftstücke per Post und 

E-Mail versendet werden. Jegli-
che Kommunikation erfolgt in 
der digitalen Förderplattform.

Die Anträge werden regelmä-
ßigen Auswahlverfahren zu-
geordnet und auf Basis fest-
gelegter Kriterien bewertet. 
Nachdem der Förderantrag ge-
nehmigt, das Bauprojekt fertig 
gestellt oder die Investition ab-
geschlossen ist, kann man die 
Auszahlung der Förderung be-
antragen.

Wer kann Förderungen 
beantragen?
	� Bewirtschafterinnen und 

Bewirtschafter landwirt-
schaftlicher Betriebe.
	� Natürliche oder juristische 

Personen, die einen land- 
und forstwirtschaftlichen 
Betrieb im eigenen Namen 
und auf eigene Rechnung 
führen.

Fördervoraussetzungen 
sind einzuhalten
	� Mindestens drei Hektar 

landwirtschaftliche Fläche 
sind zum Zeitpunkt der An-
tragstellung zu bewirtschaf-
ten.
	� Ein Pferdebetrieb muss über 

mindestens 0,5 Hektar land-
wirtschaftliche Fläche pro 
gehaltene Pferde-GVE ver-
fügen, um die Pferde mit 
Grundfutter aus selbstbe-
wirtschafteten Flächen ver-
sorgen zu können.
	� Zum Zeitpunkt der Antrag-

stellung muss die Betriebs-
leiterin/der Betriebsleiter 
über eine geeignete berufli-
che Qualifikation verfügen, 
zum Beispiel über Berufs-
erfahrung. Bei juristischen 
Personen wie Kapitalgesell-
schaften kann dieser Nach-
weis auch durch ein zur Ge-
schäftsführung berufenes 
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Unter welchen Voraus-
setzungen Pferdebetriebe 
Förderungen für Investi-
tionen erhalten können, 
erfahren Sie im Beitrag. 

Pferdeeinstellbetriebe müssen die Grenze zwischen 
landwirtschaftlicher Nutzung und Freizeitwirtschaft 
korrekt ziehen, da die Fördermöglichkeiten unter-
schiedlich sind.                      Foto: Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ



höhte Förderung“ (Beilage 
1) einzuhalten. 
	� Bei Investitionen in allen 

übrigen Stallungen ist das 
Merkblatt „Förderstandards 
für die Tierhaltung und 
NH3-Minderung für die För-
derung“ (Beilage 2) einzu-
halten. 
	� Der Betrieb verfügt in ei-

nem solchen Ausmaß über 
selbstbewirtschaftete Flä-
chen, dass zumindest die 
Hälfte des am Betrieb an-
fallenden Stickstoffs aus 
Wirtschaftsdünger in Über-
einstimmung mit der „Nit-
rat-Aktionsprogramm-Ver-
ordnung 11“ ausgebracht 
werden kann. Die gesetzes-
konforme Ausbringung des 
übrigen Anteiles kann mit 
Düngerabnahmeverträgen 
nachgewiesen werden. Für 
jede gealpte GVE, auch auf 
Gemeinschaftsweiden, wer-
den 0,2 Hektar zur Heimflä-
che hinzugerechnet. 

Ausreichende beruf-
liche Qualifikation
Ausreichend beruflich quali-
fiziert ist man mit einer min-
destens dreijährigen land- und 
forstwirtschaftlichen Berufs-
erfahrung als Betriebsführer:in 
oder als hauptberuflich bei der 
SVS mitversichertes Familien-
mitglied. Folgende Nachweise 
werden anerkannt: 
	� Meldung im Invekos als Be-

triebsführer:in 
	� Nachweis der Sozialversi-

cherung über die Tätigkeit 
als Betriebsführer:in 
	� Nachweis der Sozialversi-

cherung über die Tätigkeit 
als hauptberuflich beschäf-
tigtes Familienmitglied 
	� Facharbeiter:innenprüfung 

eines der Lehrberufe des 
land- und forstwirtschaft-
lichen Berufsausbildungs-
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gesetzes (LFBAG) – ausge-
nommen ist die Berufsjagd-
wirtschaft. Anerkannt wird 
auch eine höherwertige 
land- und forstwirtschaftli-
che Fachausbildung. 

Liegt der Nachweis einer Fach-
arbeiter:innen- oder höheren 
Ausbildung zum Zeitpunkt der 
Antragstellung nicht vor, so 
kann  man diesen bis spätes-
tens zwei Jahre nach der An-
tragstellung erbringen. Diese 
Frist kann in begründeten Aus-
nahmefällen auf Antrag der 
förderwerbenden Person um 
ein Jahr verlängert werden. 

Wie wird gefördert? 

Betriebe, die die Fördervoraus-
setzungen erfüllen, erhalten 
unabhängig vom Standard-
output ein Kostenkontingent 
von bis zu 100.000 Euro. Dieses 
Kontingent kann je nach Höhe 
des Standartoutputs auf bis zu 
400.000 Euro pro Hauptbetrieb 
inklusive aller Betriebsstätten 
gestaffelt werden. Besonders 
tierfreundliche Haltungssys-
teme können das Kontingent 
auf maximal 500.000 Euro er-
höhen.
Die Nettokosten pro Antrag 
müssen mindestens 15.000 
Euro betragen. Die Förderin-
tensität beträgt maximal 50 
Prozent der förderfähigen Net-
tokosten, einschließlich des 
Investitionszuschusses und des 
Barwertes des Zinsenzuschus-
ses eines Agrarinvestitionskre-
dits.
Investitionszuschuss (IZ) 
und Zuschläge:
	� Besonders tierfreundliche 

Stallbauten: Fördersatz 25 
Prozent 
	� mögliche Zuschläge von 

fünf Prozent für Bio, 
J u n g l a n d w i r t : i n n e n  
(JLW) oder Bergbauern-
betriebe (EP), maximaler 

Fördersatz von 30 Pro-
zent
	� in Kombination sind je-

weils der Bio-Zuschlag 
mit Erschwernispunk-
te-Zuschlag oder Jung-
landwirt:innen-Zuschlag 
möglich, maximaler För-
dersatz von 35 Prozent 

	� Stallbauten Basisstandard: 
Fördersatz 20 Prozent 
	� mögliche Zuschläge von 

fünf Prozent für Jung-
landwirt:innen oder 
Bergbauernbetriebe – er-
gibt maximalen Förder-
satz von 25 Prozent
	� die Kombination von 

mehreren Zuschlägen ist 
nicht möglich.

	� Wirtschaftsgebäude, Lager- 
und Einstellgebäude: För-
dersatz 20 Prozent 
	� mögliche Zuschläge von 

fünf Prozent für Jung-
landwirt:innen oder 
Bergbauernbetriebe – er-
gibt maximalen Förder-
satz von 25 Prozent

Zinsenzuschuss zum Ag-
r a r i n ve s t i t i o n s k r e d i t 
(AIK):

	� Zinsenzuschuss beträgt 
50 Prozent
	� Kredituntergrenze liegt 

bei 20.000 Euro; der ma-
ximal mögliche AIK wird 
in Abhängigkeit des Zu-
schusses und der förder-
fähigen Kosten bemessen 
und hängt von der Ver-
fügbarkeit der Mittel ab.
	� Die Kreditlaufzeit beträgt 

mindestens fünf und ma-
ximal 20 Jahre.

Abgrenzung der 
Fördermaßnahmen
Pferde sind als lebende Tie-
re dem Anhang I zuzuordnen 
und gelten als landwirtschaft-
liche Tiere. Stallbauten und an-
dere notwendige Infrastruktur 
wie Wirtschaftsgebäude und 
Mistlager sind unter die För-
dermaßnahme „Investitionen 
in die landwirtschaftliche Er-
zeugung“ zu beantragen. 
Bei zum Beispiel Reithallen, 
Stüberln und Sattelkammern 
steht die Aktivität der Freizeit-
wirtschaft im Vordergrund, 
somit fallen diese Vorhaben 

unter die Fördermaßnahme 
„Diversifizierung“. Diese Maß-
nahme unterstützt Investitio-
nen in Freizeit- und Erlebnis-
wirtschaft, wie zum Beispiel 
Reitanlagen oder Gastronomie 
im Kontext von Pferdebetrie-
ben. Die Pferdehaltung darf 
nicht als gewerblich betrieben 
gelten, da in dieser Maßnahme 
nur Projekte gefördert werden 
die nicht der Gewerbeordnung 
unterliegen.

Mit Inkrafttreten der Novelle 
der Gewerbeordnung am 18. 
Juli 2017 wurde die Einstell-
pferdehaltung klar geregelt. Als 
Tätigkeit der Land- und Forst-
wirtschaft von der Gewerbe-
ordnung ausgenommen ist 
das Einstellen von höchstens 
25 Einstellpferden, sofern ma-
ximal zwei Einstellpferde pro 
Hektar landwirtschaftlich ge-
nutzter Fläche gehalten wer-
den und sich diese Flächen in 
der Region befinden. 
Pferdeeinstellbetriebe müssen 
die Grenze zwischen landwirt-
schaftlicher Nutzung und Frei-
zeitwirtschaft korrekt ziehen, 
da die Fördermöglichkeiten 
unterschiedlich sind.

Projekte, die primär die Pferde-
zucht betreffen, fallen zur Gän-
ze in die Fördermaßnahme In-
vestitionen in die landwirt-
schaftliche Erzeugung.

Diversifizierung

Diese Maßnahme wird in der 
Abteilung Landwirtschaftsför-
derung (LF3) beim Land NÖ 
abgewickelt. Detaillierte Infor-
mation zu Fördervoraussetzun-
gen und Förderhöhen können 
auch im Merkblatt zur Maß-
nahme nachgelesen werden.

Beratung und Hilfe
Die zuständigen Betriebs-
wirtschaftsberater:innen der 
Bezirksbauernkammer stehen 
für nähere Informationen, Be-
ratungen und einzelbetriebliche 
Hilfestellungen im Zusammen-
hang mit den Förderanträgen 
zur Verfügung.

Projektförderungen Ländliche Entwicklung
Mögliche Fördermaßnahmen im Rahmen der „Ländlichen Entwicklung 
– Projektförderungen“ sind die Maßnahme 73-01 „Investitionen in die 
landwirtschaftliche Erzeugung“ und  die Maßnahme 73-08 „Diversi-
fizierung“.



Forstförderung: Maßnahmen und digitaler Antrag

auf den Fördersatz von 80 oder 
60 Prozent aus. Der Waldent-
wicklungsplan beschreibt die 
regionalen Waldverhältnisse 
auf Bezirksebene und zeigt da-
bei die Funktionen des Wal-
des auf. Nähere Informationen 
dazu erhalten Sie bei der För-
derberatung beim zuständigen 
Forstberater der BBK oder BFI. 

Der Antrag im Waldfonds ist 
ausschließlich online zu stellen 
über die Homepage der Landes-
forstdirektion auf noe.gv.at un-
ter dem Reiter „Themen“ in der 
Rubrik „Forstwirtschaft“ auf 
„Waldfonds – Maßnahmenpa-

 
Ing. Susanna Teufl 
Tel. 05 0259 24102 
susanna.teufl@lk-noe.at

Eine forstliche Förderung kann 
man in Niederösterreich auf 
zwei verschiedenen Förder-
schienen beantragen: über den 
Waldfonds und über die Länd-
liche Entwicklung.

Waldfonds

Der Waldfonds umfasst ein 
Förderbudget von insgesamt 
450 Millionen Euro und ist 
auf zehn verschiedene Maß-
nahmen aufgeteilt. Die Bewil-
ligung ist bis 31. Jänner 2027 
möglich. Folgende Maßnah-
men sind für die heimischen 

Waldbesitzer:innen relevant:
	�  Maßnahme M1: dazu zäh-

len zum Beispiel Wiederauf-
forstung und Zäune
	�  Maßnahme M2: dazu zäh-

len zum Beispiel Wiederauf-
forstung, Zäune, Jungbe-
standspflege, Erstdurchfors-
tung und Einleitung der Na-
turverjüngung mittels Trag-
seil 
	�  Maßnahme M4: Errich-

tung von Nass-und Trocken-
lager, Transport zum/vom 
Nass-und Trockenlager
	�  Maßnahme M5: dazu 

zählen zum Beispiel Fang-
baumvorlagen, Entrindung, 
Hacken und Mulchen von 
bruttauglichem Material
	�  Maßnahme M6: dazu 

zählen zum Beispiel Wald-
brandprävention, Monito-
ring-Programme, Anpas-
sung der Infrastruktur, Spe-
zialgeräte- und Ausrüstung 
und Bewusstseinsbildung

Alle anderen Maßnahmen 
– M7 bis M10 – beinhalten 
Fördermöglichkeiten in For-
schung und Innovation zu 
Holzgas, Biotreibstoffe, klima-
fitte Wälder, der verstärkten 
Verwendung des Rohstoffes 
Holz und der Biodiversität.

Ab 1. April gibt es einige Ände-
rungen im Waldfonds. Grund 
dafür ist die einheitliche Ab-
wicklung mit der Ländlichen 
Entwicklung LE 23-27:
Weiteres wird die WEP-Kenn-
zahl des Waldentwicklungs-
plans angepasst. Dies wirkt sich 
bei den Waldbauförderungen 
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Welche Förderschienen für eine Forstförderung in NÖ zu Verfügung stehen, erfahren Sie im Beitrag.

Waldfonds: Fristen ändern sich mit 1. April 2025
bis 31. März 2025 gültig ab 1. April 2025 gültig

Kulturpflege bei geförderten  
Aufforstungen förderbar

Kulturpflege nicht mehr förderbar

Mindestkosten 500 € je Antrag Mindestkosten 1.000 € je Antrag



Forstförderung: Maßnahmen und digitaler Antrag
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PALMSONNTAG, 13.04.2025

PROGRAMM:

HAUSMESSE

ket für die Forstwirtschaft“ kli-
cken oder einfach unten ste-
henden QR-Code scannen. 

Aufgepasst: Die Maßnahmen 
darf man erst nach erfolgrei-
cher Antragsstellung umsetzen.

Ländliche Entwicklung
Die Ländliche Entwicklung LE 
14-20 endet mit Auszahlung 
der Förderung mit Ende 2025. 
Seit 1. Jänner 2024 kann man 
Anträge in der LE 23-27 für 
die Maßnahme Infrastruktur 
(Forststraßen) und seit 1. Juli 
2024 für die Maßnahme Wald-
wirtschaftspläne stellen.

LE 14-20
Die LE 14-20 befindet sich hin-
sichtlich der Umsetzung der 
beantragten Maßnahmen im 

Endspurt. Man kann keinen 
Antrag mehr stellen. Die noch 
laufenden Maßnahmen müs-
sen bis spätestens 30. April 
2025 abgeschlossen sein. Eine 
Fristverlängerung ist aufgrund 
der auslaufenden Förderperio-
de nicht möglich.
Es können nur Leistungen und 
Rechnungen anerkannt wer-
den, die bis dahin erbracht wur-
den. Der Zahlungsantrag muss 
bis spätestens 31. Mai 2025 bei 
der zuständigen Bezirksforstin-
spektion eingereicht werden, 
damit eine fristgerechte Ab-
rechnung möglich ist. Nicht 
fristgerecht eingereichte Zah-
lungsanträge, können nicht ab-
gerechnet werden. 

LE 23-27
Förderanträge in den Bereichen 
Forststraßenbau und Wald-
wirtschaftspläne können be-
reits seit 2024 eingereicht wer-
den. Die Maßnahmen Wald-
bau, Forstschutz, Waldökologie 
und Genetik können ab 1. Ap-

ril 2025 auch über die LE 23-27 
beantragt werden. 
Analog zum Waldfonds ist in 
der LE 23-27 eine Obergren-
ze im Bereich der Waldpflege 
von 200.000 Euro Förderung 
je Förderwerber vorgesehen. 
Zur Waldpflege zählen Jung-
bestandspflege, Erstdurchfors-
tung und Einleitung der Natur-
verjüngung mittels Tragseil.

Digitale 
Förderplattform
Förderanträge der Ländlichen 
Entwicklung 23-27 müssen 
über die Digitale Förderplatt-
form (DFP) der eAMA einge-
reicht werden. Dazu ist eine 
Registrierung der Betriebsnum-
mer bei der AMA und eine ID-
Austria erforderlich. Förderwer-
bende Personen, die jährlich ei-
nen Mehrfachantrag abgeben, 
sind bereits bei der eAMA re-
gistriert. Bei Neuanlagen oder 
Ummeldungen in der eAMA 
steht Ihnen Ihre BBK zur Ver-
fügung.
Die aktuelle Version der ID-Aus-
tria – der digitale Signatur – ist 
Voraussetzung, dass man einen 
Antrag in der DFP erfolgreich 
stellen kann. Nach einer Vor-
registrierung über die App „Di-
gitales Amt“, können Sie beim 
Bürgerservice Ihrer Bezirks-
hauptstadt Ihre Identität bestä-
tigen lassen und die ID-Austria 
aktivieren. Bitte beantragen Sie 
die ID-Austria zeitgerecht, da 
man die geförderte Maßnahme 
erst umsetzen darf, wenn man 
die Antragstellung erfolgreich 
war. 

Weitere 
Informationen
	� Mehr Informationen über 

aktuelle Fördermöglichkei-
ten betreffend Waldfonds 
und Ländliche Entwicklung 
erhalten Sie nach Scannen 
des QR-Codes.

	�  Zu eAMA und zur Digitalen 
Förderplattform (DFP) 
gelangen Sie nach Scannen 
des QR-Codes. 

	�  Mehr über ID-Austria 
erfahren Sie nach Scannen 
des QR-Codes.

Nähere Informationen zu den 
aktuell Fördermöglichkeiten, 
sowie deren Antragsstellung 
und Abwicklung erhalten Sie 
beim zuständigen Forstsekre-
tär der Bezirksbauernkammer 
oder bei Susanna Teufl unter 
susanna.teufl@lk-noe.at.

Foto: geralt/pixabay



	� Autos weder waschen noch 
parken und keine Stellplätze 
anlegen
	� Gülle, Jauche und Stallmist 

weder lagern noch ausbrin-
gen
	� Pflanzenschutzmittel und 

Kunstdünger weder lagern 
noch ausbringen – auch 
nicht im Garten
	� Grabungen und Wegebau 

vermeiden, die Fassungszo-
ne frei von Baumbewuchs 
halten und in einem Radius 
von fünf bis zehn Metern 
um den Brunnen keine Bäu-
me und Sträucher wachsen 
lassen 
	� Dachwasser nie in einen 

Brunnen einleiten, sonst 
gelangen Bakterien und 
Schadstoffe ungefiltert in 
das Grundwasser und somit 
ins Brunnenwasser

Brunnen und Quellfassung 
sollte man kontrollieren. Dafür 
sind der Brunnendeckel und 
die Befestigung rund um den 
Brunnen sowie das Innere des 
Brunnens ins Auge zu fassen. 
Spätestens, wenn hier Verbes-
serungspotential erkannt wird, 
muss ein Profi hinzugezogen 
werden.

 

 
Johanna Mandl, BEd 
Tel. 05 0259 23302 
johanna.mandl@lk-noe.at

Betriebe, die zum Reinigen der 
Melkanlage und des Milch-
tanks Wasser aus einer eigenen 
Quelle oder einem eigenen 
Brunnen nutzen, sind selbst 
für die Kontrolle der Wasser-
qualität verantwortlich. Je-
doch müssen sie nicht, wie Di-
rektvermarktungsbetriebe oder 
Urlaub am Bauernhof Betriebe, 
eine jährliche Wasseruntersu-
chung mit Gutachten vorle-
gen.
Da sie laut Trinkwasserver-
ordnung wie „kleine Wasser-
versorger“ behandelt werden, 
müssen sie nur alle drei Jahre 
eine „kleine Wasseruntersu-
chung“ auf fünf wesentliche 
mikrobiologische Parameter 
veranlassen.

Wasserprobe ziehen 
fordert Fachkenntnis
Während Milchbetriebe bak-
teriologische Milchproben für 
verwertbare Ergebnisse prob-
lemlos gut selber ziehen kön-
nen, erfordert das richtige Zie-
hen einer Wasserprobe mehr 
Fachkenntnisse.
Auch der Probentransport ist 
schwieriger, da eine Wasser-
probe binnen 24 Stunden nach 

der Probeziehung im Labor an-
gekommen sein muss.
Diese Herausforderungen ha-
ben dazu geführt, dass eini-
ge Betriebe die gesetzlich vor-
geschriebene Wasserunter-
suchung mehrere Jahre nicht 
mehr durchführten. Um die-
se Lücke zu schließen, stellten 
der Landeskontrollverband 
Niederösterreich und das Qua-
litätslabor Niederösterreich 
ein Wasserprobenservice für 
milcherzeugende Betriebe auf 
die Beine. Das Angebot umfasst 
die Wasserprobenahme durch 
eine geschulte Person inklusive 
Probentransport und Analyse-
kosten.

Was tun, wenn das Er-
gebnis nicht entspricht?
Entspricht das Ergebnis der 
Tr inkwasser untersuc hung 
nicht den Kriterien der Trink-
wasserverordnung, setzt der 
Amtstierarzt eine mehrmo-
natige Frist, in der der Betrieb 
die Wasserqualität verbessern 
muss. 
Auch der Betrieb selbst pro-
fitiert vom Wasseruntersu-
chungsergebnis. Nicht nur, 
weil dieselbe Wasserquelle 
meist den eigenen Haushalt 
mitversorgt, sondern auch, 
weil damit ein schon länger 
anhaltendes Keimzahlproblem 
im Grundsatz gelöst werden 
kann. 
Außerdem entsteht durch die 
Wasseruntersuchung kein zu-
sätzliches Risiko. Sowohl eine 
fehlende als auch eine nicht 

entsprechende Wasseranalyse 
zieht nicht gleich eine Strafe 
durch den Amtstierarzt nach 
sich. In beiden Fällen wird 
man vorerst zum Handeln auf-
gefordert. Entweder lässt man 
eine Wasseranalyse durchfüh-
ren oder man geht dem Keim-
gehalt des eigenen Wassers auf 
den Grund.
Viele negativen Einflussfakto-
ren lassen sich gut selbst be-
seitigen. Bei schwerwiegenden 
baulichen Mängeln bei Brun-
nen, Quellfassungen oder Was-
serbehältern muss man jeden-
falls einen Profi kontaktieren.

Keimquellen

Keimzahlen im Brunnen- oder 
Quellwasser können aus vielen 
Gründen erhöht sein. Wichtig 
ist, dass im unmittelbaren Um-
kreis des Brunnens schädliche 
Einflüsse auf das Grundwasser 
vermieden werden, wie zum 
Beispiel:
	� Weidetiere und Kleintiere, 

wie zum Beispiel Hühner, 
auszäunen
	� Brennstoffe, Öl oder Ben-

zin nicht lagern oder damit 
hantieren, zum Beispiel in 
einer Werkstätte
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Milcherzeuger:innen, die Wasser aus eigener 
Quelle oder eigenem Brunnen für das Reinigen 
der Melkanlage und des Milchlagers verwenden, 
müssen alle drei Jahre das Wasser untersuchen 
lassen. Warum das notwendig ist und wie das 
neue Wasserprobenservice des LKV NÖ und 
des Qualitätslabors NÖ diese Vorgabe einfacher 
macht, erfahren Sie im Beitrag.

Alle milchführenden Anlagen, wie Melkanlage und Milchtank, müssen mit 
Trinkwasser gereinigt werden. Foto: Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ

Milchbetrieb: Wasser von Quelle & Brunnen ist zu untersuchen
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Milchbetrieb: Wasser von Quelle & Brunnen ist zu untersuchen

Gut für die 
Wasserqualität
Was kann positiv zur Wasser-
qualität beitragen?

Allgemein
	� schwimmende Gegenstän-

de von der Wasseroberfläche 
entfernen und Ursachen be-
seitigen bei Schachtbrun-
nen und Quellen
	� unmittelbare Umgebung 

von Brunnen oder Quelle 
kontrollieren, zum Beispiel 
auf Ablagerungen und Auf-
grabungen
	� Schacht und Behälter kon-

trollieren, eingedrungene 
Kleintiere entfernen, Ursa-
che finden und beseitigen

	� die weitere Umgebung 
des Wasserspenders – das 
Schutzgebiet – auf negati-
ve Einflüsse begutachten, 
wie zum Beispiel auf Stall-
mistlager, Wildfütterungs-
stellen und Nutzungsände-
rungen
	� Funktion von eventuell vor-

handener Entwässerung des 
Vorschachts kontrollieren, 
zum Beispiel bei Schlag- 
oder Bohrbrunnen und 
Quellen
	� Dichtheit der Einstiege kon-

trollieren, zum Beispiel die 
Lippendichtung, die Fuge 
zwischen Deckelrahmen 
und Betonabdeckung, Ent-
lüftung und Insektengitter 
sowie Roststellen

	� vorhandene Einzäunungen 
jedenfalls auf Baumängel 
kontrollieren
	� Sichtkontrolle auf Schäden 

und Abrinnspuren an der 
Schacht- oder Behälterwand
	� Kontrolle und Reinigung 

vorhandener Windkessel 
	� Kontrolle und Reinigung 

des Filters, Funktionsprü-
fung bei Aufbereitungsan-
lagen

Speziell Brunnen
	� bei Schachtbrunnen 

Schlamm an der Brunnen-
sohle entfernen
	� bei Bohrbrunnen die Ent-

lüftung des Brunnenkopfes 
auf Durchlässigkeit kontrol-
lieren

Speziell Quellen
	� den Sandfang möglichst re-

gelmäßig reinigen
	� Funktion des Überlaufs und 

der Froschklappe kontrollie-
ren

Weitere Informationen

	� Trinkwasser aus Brunnen 
und Quellen – Ein Leitfaden 
für Privathaushalte; Nie-
derösterreichische Energie- 
und Umweltagentur GmbH
	� Tipps über Brunnen und 

Quellen; Landwirtschafts-
kammer Oberösterreich, 
Christoph Zaussinger, 2020
	� Trinkwasser aus Hausbrun-

nen und Quellfassungen, 
Ages 2008

Aufgepasst
Bei der Kontrolle durch den Amtstierarzt gelten selbst gezoge-
ne Wasserproben für Eigenkontrolluntersuchungen nicht als 
Befund. Damit das Ergebnis glaubwürdig ist, muss die Ana-
lyse von einer „autorisierten Probe“ stammen. Das heißt, die 
Probe muss von einer fachkundigen dritten Person gezogen 
worden sein.

Gut zu wissen
Da Rohmilch nach der Gewinnung direkt an den Endkonsu-
menten abgegeben werden kann und so schon ein fertiges 
Lebensmittel ist, sind die Ansprüche an die Rahmenbedingungen bei 
der Gewinnung recht hoch. So gilt auch, dass alle milchführenden An-
lagen, wie Melkanlage und Milchtank, mit Trinkwasser gereinigt werden 
müssen. Den Trinkwasserbefund kann der Amtstierarzt bei der Milchhy-
gienekontrolle anfordern. Betriebe, die über einen Ortswasseranschluss 
verfügen, können diesen bei Ihrem Anbieter abfragen.

Das neue Wasserprobenservice
Das Qualitätslabor Niederösterreich und der LKV Niederösterreich 
bieten den Milchbäuerinnen und Milchbauern ein gemeinsames Ser-
vice zur Wasseruntersuchung an. Eingeschulte Probenehmer:innen 
sorgen für eine sichere und einfache Abwicklung der Probenziehung 
und -einsendung ins Labor, wo mit der Kompetenz der akkreditierten 
Analytik die mikrobiologische Untersuchung vorgenommen wird. 

Interessent:innen können sich sowohl beim LKV Niederösterreich als 
auch im Qualitätslabor Niederösterreich in Gmünd melden. Um eine 
kosteneffiziente Abwicklung zu ermöglichen, werden die Anmeldun-
gen gesammelt und die Proben geblockt genommen. Damit wird 
garantiert, dass die Anfahrtskosten gering gehalten werden. 

Die Kosten für Probenziehung, Einsendung, Laborauswertung und 
Ergebnisübermittlung belaufen sich für 2025 auf 114,20 Euro. Hinzu 
kommen noch die Kosten für die Anfahrt und die gesetzliche Um-
satzsteuer von 20 Prozent. 

Interessenten können sich beim LKV Niederösterreich unter 
lkv-service.at mittels Online-Anmeldeformular melden. 



Befristung von Routengenehmigungen geändert

Meldefrist für Einnahmen aus 
bäuerlichen Nebentätigkeiten

Ing. Christoph Wolfesberger 
Tel. 05 0259 29233 
christoph.wolfesberger@lk-noe.at

Landwirtschaftliche Fahrzeuge 
bekamen diesen Bescheid bis-
her in Niederösterreich auf un-
begrenzte Zeit ausgestellt.

Mag. Wolfgang Dobritzhofer 
Tel. 05 0259 27302 
wolfgang.dobritzhofer@lk-noe.at

Landwirtschaftliche Betriebs-
führer dürfen im Zusammen-
hang mit ihrer landwirtschaft-
lichen Erwerbstätigkeit eine 
Reihe von selbstständigen „Zu-
satztätigkeiten“ ausüben, für 
die sie in einem gewissen Rah-
men keinen Gewerbeschein 
benötigen – so genannte land-
wirtschaftliche Nebentätigkei-
ten. In der Sozialversicherung 
gehören diese Nebentätigkei-

Was ändert sich?
Ab 1. Mai 2025 erhalten land-
wirtschaftliche Fahrzeuge 
mit einer Achslast über zwölf 
Tonnen den Routengenehmi-
gungsbescheid auf fünf Jah-
re befristet. Bei allen anderen 
landwirtschaftlichen Fahrzeu-
gen bleibt alles wie bisher. Be-
stehende Bescheide müssen 
nicht geändert werden.

Warum gibt es 
diese Änderung?
Speziell bei selbstfahrenden Ar-
beitsmaschinen stiegen in den 
letzten Jahren die Achslasten 
stetig an. Hohe Achslasten sind 
besonders für Brücken proble-

ten zur bäuerlichen Versiche-
rungswelt und lösen in den 
meisten Fällen zusätzliche Mel-
de- und Beitragspflichten nach 
dem BSVG aus. 

Die Aufnahme einer derartigen 
land- und forstwirtschaftli-
chen Nebentätigkeit ist der SVS 
binnen einem Monat bekannt-
zugeben.
Die Einnahmen daraus sind 
jährlich, jeweils bis 30. April 
des Folgejahres der SVS zu mel-
den. Eine ausdrückliche Auf-
forderung zur Meldung ist ge-
setzlich nicht vorgesehen. Ver-

matisch. Alle Brücken des Lan-
des und der Asfinag werden in 
regelmäßigen Abständen einer 
detaillierten, handnahen Bau-
werksüberprüfung unterzo-
gen. Zwischen den detaillier-
ten Prüfungen erfolgen augen-
scheinliche Kontrollen. Durch 
die Befristung der Bescheide 
für landwirtschaftliche Fahr-
zeuge über zwölf Tonnen Achs-
last auf fünf Jahre kann si-
chergestellt werden, dass bei 
eventuellen Schäden oder ver-
schlechterten Erhaltungszu-
ständen von Brücken eine zeit-
nahe Eingriffsmöglichkeit bei 
den Bewilligungen bestehen 
bleibt. Bestimmte Brücken 
könnten dann eventuell nicht 
mehr überfahren werden.

spätete Meldungen lösen einen 
Beitragszuschlag aus. Bitte be-
achten Sie den baldigen Ablauf 
der Meldefrist für das Beitrags-
jahr 2024.
Der Link im nebenstehenden 
Bild führt zum Online-Melde-
formular der SVS.

Für nähere Auskünfte zur Mel-
dung und den vorhandenen 
beitragsrechtlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten stehen Ih-
nen die Mitarbeiter des Referats  
Sozial- und Arbeitsrecht der LK 
NÖ unter Tel. 05 0259 27300 
gerne zur Verfügung.

Fahrzeuge, die aufgrund 
ihrer Abmessungen oder 
Gewichte nicht inner-
halb der Grenzen des 
Kraftfahrgesetzes sind, 
müssen beim Amt der NÖ 
Landesregierung einen 
Antrag auf eingeschränkte 
Zulassung – eine Routen-
genehmigung – stellen. 
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Wie damit umgehen?
Wenn Ihr Routengenehmi-
gungsbescheid befristet ist, 
müssen Sie spätestens in fünf 
Jahren einen neuen Bescheid 
beantragen. Diese Frist dür-
fen Sie nicht versäumen, denn 
sonst sind Sie ohne gültigen 
Bescheid illegal auf der Straße 
unterwegs. Da die Zulassung 
nicht abläuft und das Kennzei-
chen so wie immer montiert 
ist, fällt dieser Missstand viel-
leicht über Jahre hinweg nicht 
auf.
Tipp: Fragen Sie bei Ihrer Ver-
sicherung nach, ob sie in fünf 
Jahren über die Datenbank ein 
automatisches Erinnerungs-
schreiben an Sie senden kann.

Meldefrist an SVS für das Jahr 2024 läuft am 30 April 2025 ab.
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MARKT
US-Zölle beeinflussen EU-Agrarmärkte GETREIDE

Die internationalen Getreidemärkte 
wurden im letzten Monat von un-
terschiedlichen Wetterereignissen 
rund um den Globus beeinflusst. 
In den USA und Russland haben 
sich die Befürchtungen über star-
ke Auswinterungsschäden in den 
Hauptanbaugebieten nicht bewahr-
heitet. Auch in Europa scheinen die 
Wintergetreidebestände zumeist in 
annehmbarem bis gutem Zustand 
in den Frühling zu starten. Größere 
Regendefizite wurden in Ostlitau-
en, Polen, Tschechien, der Slowakei 
sowie in Österreich, Ungarn und in 
Westrumänien beobachtet. Auch 
in der Osttürkei, der Ukraine, Süd-
spanien und Teilen Marokkos war 
es bislang zu trocken. Gute Wit-
terungsbedingungen gab es da-
gegen in China und Australien. In 
beiden Ländern werden in diesem 
Jahr Rekordgetreideernten erwar-
tet. An der Euronext Paris gab der 
Mai-Weizenkontrakt im letzten 
Monat um insgesamt 3,2 Prozent 
auf 222,25 €/t nach. Der Juni-Mais-
kontrakt verlor im Monatsvergleich 
weitere 1,4 Prozent auf 214,25 €/t.

Erfreuliche Entwicklung 
am Lämmermarkt

© Bild
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von LKR Hannes Neidl 
Obmann NÖ Landeszuchtverband für 
Schafe und Ziegen

Der Markt für Schlachtlämmer und Altschafe 
zeigt sich sehr erfreulich. Der Absatz sowie die 
Preise liegen weit über dem Niveau der letzten 
Jahre. Auch der Biomarkt hat sich innerhalb 
weniger Jahre von einem Überschuss- zu einem 
deutlichen Nachfragemarkt entwickelt. Trotz-
dem gelingt es österreichweit nach wie vor 
nicht, die Nachfrage nach Qualitätslämmern 
zu decken. Der Selbstversorgungsgrad liegt seit 
Jahren bei durchschnittlich 77 Prozent. 
Aktuell steuert die Nachfrage mit Ramadan 
sowie unserem Osterfest auf ihren Höhepunkt 

zu. Das verfügbare Angebot an heimischen 
Schlachtlämmern sowie Altschafen ist knapp. 

Das derzeitige Tierseuchengeschehen mit dem 
Auftreten der Blauzungenkrankheit im Herbst 
2024 sowie den kürzlich aufgetretenen Fäl-
len der Pest der kleinen Wiederkäuer und der 
Maul- und Klauenseuche in unseren Nachbar-
ländern haben gezielte Einfuhrbeschränkun-
gen aus betroffenen Ländern zur Folge, wel-
che den Engpass an Schlachttieren weiter ver-
schärfen. 

Marktkommentar

AIK-Zinssatz 1.1.-30.6.2025
Agrarinvestitionskredit Brutto- 

zinssatz
ergibt für Kreditnehmer einen Nettozinssatz

36 % Zinsenzuschuss 50 % Zinsenzuschuss
auf Basis EURIBOR 4,060 % 2,599 % 2,030 %

übrige AIK 3,250 % 2,080 % 1,625 %

von unseren Mitarbeitern 
Victoria Eichinger, BSc 
DI Martin Schildböck

In den letzten Wochen setz-
te der US-Präsident Donald 
Trump seine Wahlkampfver-
sprechen um und führte einen 
25-prozentigen Zoll auf Im-
porte aus Kanada und Mexiko 
sowie eine Verdoppelung der 
Zölle auf 20 Prozent für Lie-
ferungen aus China ein. Die-
se Maßnahmen traten Anfang 
März in Kraft, wurden jedoch 
kurze Zeit später für die meis-
ten mexikanischen Waren wie-
der ausgesetzt. China reagierte 
unmittelbar darauf und kün-
digte ebenfalls eine Erhöhung 
der Einfuhrabgaben für US-Ag-
rarprodukte an, von denen Im-
porte im Wert von 21 Milliar-
den US-Dollar betroffen sind. 
Die amerikanischen Agrar-
börsen gaben darauf deutlich 
nach. Aber der amerikanische 
Handelsstreit hat auch unmit-
telbare Auswirkungen auf den 
europäischen Agrarmarkt. 

Klare Verlierer sind die euro-
päischen Rapsproduzenten. 
Die US-Zölle haben in Ka-
nada zu einem Einbruch der 
Canola-Preise geführt. Aus 
Canola hergestelltes Rapsöl 
wird in großen Mengen in die 
USA exportiert. Dieser Ver-
marktungsweg ist nun schwie-
riger geworden. Als alternati-
ver Absatzmarkt bietet sich die 
EU an, wo der deutlich billi-
gere Canola-Raps aus Kanada 
für Preisdruck sorgt. Die Raps-
preise an der Euronext gaben 
seit der Zollankündigung um 
über zehn Prozent nach. Wei-
zen und Maispreise sind eben-

falls rückläufig, dies ist aber 
momentan eher dem festeren 
Euro und den Bemühungen, 
den Krieg in der Ukraine zu be-
enden, geschuldet. 

Aktuell sind die Auswirkun-
gen der US-Handelspolitik 
auf die europäische Agrar-
branche sicher negativ. Mit-
telfristig könnten sich jedoch 
Chancen für die europäischen 
Schweinefleisch- und Milch-
produzenten ergeben, da Me-
xiko und China ihre Impor-
te möglicherweise auf die EU 
verlagern. 2024 erreichte der 
Umsatz der USA mit Schwei-
nefleisch nach Mexiko 2,5 Mil-
liarden US-Dollar und nach 
China 1,4 Milliarden US-Dol-
lar. Bei Milchprodukten war 
China 2024 der drittgrößte Ex-
portmarkt der USA mit einem 
Volumen von fast 584 Millio-
nen US-Dollar. Die EU könnte 
ihre Lieferungen nach China 
steigern, sollte China seine Im-
porte aus den USA reduzieren.

Raps unter Druck. Schwei-
nehalter und Milcherzeuger 
könnten vom Handelsstreit 
profitieren. 
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STIERE

Stierpreise
Jungstiere R3, frei Schlachtstätte
Monatspreise in Euro pro kg SG, netto

Schweinepreise
Basis 84-103 kg SG, 57 % MFA
Monatspreise in Euro pro kg SG, netto

Ferkelpreise
30 kg Ferkel
Monatspreise in Euro pro Stück, netto

FERKELSCHWEINE

Im vergangenen Monat setzten sich die beinahe 
wöchentlichen Anhebungen der Preise fort. Als der 
ausschlaggebende Motor hinter der positiven Ent-
wicklung am Schlachtstiermarkt ist der Export zu 
verorten, da das Lebendangebot europaweit gera-
de knapp dem Bedarf entspricht. Dahingehend sind 
die schwer zu prognostizierenden Tendenzen am 
Exportmarkt entscheidend für die weitere Markt-
entwicklung in Österreich. Im Inland entspricht das 
verfügbare Angebot an schlachtreifen Tieren der 
derzeitigen Nachfrage. Mittlerweile werden die 
Widerstände der Marktteilnehmerinnen und Markt-
teilnehmer gegen die hohen Preisniveaus spürba-
rer. Daher sollte nicht davon ausgegangen werden, 
dass sich der Preisanstieg in den nächsten Wochen 
in diesem Tempo fortsetzen wird.   

Die Situation am heimischen Schweinemarkt hat 
sich im letzten Monat weiter entspannt. Europa-
weit wurde von rückläufigen Angebotsmengen 
berichtet. Überhänge gab es zuletzt kaum noch. 
Der Fleischmarkt blieb zwar über weite Strecken 
lustlos, gegen Monatsende mehrten sich jedoch 
die Zeichen für eine baldige Belebung sowohl am 
Binnenmarkt als auch im Drittlandexport. Der NÖ 
Basispreis konnte sich im März um insgesamt fünf 
Cent auf 1,80 €/kg verbessern. Für den Monat Ap-
ril ist man recht optimistisch gestimmt. Wärmere 
Temperaturen und das bevorstehende Osterfest 
sollten den Fleischkonsum ankurbeln, während 
das Angebot an schlachtreifen Tieren europaweit 
sinkt. Einem Preisanstieg dürfte in den nächsten 
Wochen also kaum etwas im Wege stehen. 

Die Stimmung am Ferkelmarkt hat sich im letzten 
Monat weiter verbessert. Ein europaweit rückläu-
figes Angebot stieß auf vermehrtes Interesse bei 
den Mästern. Dazu trug sicherlich auch die zu-
nehmende Stabilisierung des EU-Schlachtschwei-
nemarktes bei. Auch am heimischen Ferkelmarkt 
konnte bei anhaltend knappen Stückzahlen die 
rege Inlandsnachfrage zuletzt nicht immer zeitnah 
bedient werden. Die Ferkelnotierung stieg im März 
um weitere 25 Cent auf 3,50 €/kg. Durchaus opti-
mistisch fällt auch der Ausblick auf den kommen-
den Monat aus. In den nächsten Wochen dürfte 
das saisonal langsam steigende Ferkelangebot auf 
hohe Einstallbereitschaft der Mastbetriebe treffen. 
Die positive Preisentwicklung am Ferkelmarkt soll-
te sich im April fortsetzen können. 

Märkte in NÖ
Zuchtrinder
Bergland 2.4. 
Zwettl --- 

Kälber
Bergland  10.4., 24.4. 
Zwettl  1.4., 22.4. 
Greinbach (Stmk.) 1.4., 15.4., 29.4

Änderungen vorbehalten 
www.noegenetik.at
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Zweigeteilter Zuchtrindermarkt
naten eutergesunde Jungkü-
he sowie auch leistungsbereite 
Kalbinnen mit einer Trächtig-
keit über sechs Monate auf den 
Versteigerungen einen guten 
Preis erzielen werden. Hier hilft 
auch die Nachfrage aus jenen 
europäischen Ländern, die wie 
Italien weiterhin Zuchtrinder 
aus Österreich importieren, 
auch wenn besondere Bedin-
gungen wegen BTV einzuhal-
ten sind.

Im Drittlandexport wirken die 
Veterinärschranken deutlich 
stärker. Aktuell sind nur Algeri-
en und Tunesien mittels Schiff-
transport für niederösterreichi-
sche Zuchtrinder erreichbar. In 
größeren Mengen kauft aktuell 
jedoch nur Algerien Tiere, die 
nach einer zweiwöchigen Qua-
rantäne und in der Folge  einer 
Untersuchung auf das BT-Virus 

Starke Inlandsnachfrage 
nach weiblichen Zucht-
rindern. Drittlandexporte 
durch BTV-Sperre be-
schränkt. Rekordpreise bei 
Kälbern.

Ausgehend vom Auftreten der 
Blauzungenkrankheit in Ös-
terreich im September 2024 
prägen massive Exportein-
schränkungen den heimischen 
Zuchtrinderabsatz. Grundsätz-
lich muss festgehalten werden, 
dass Österreich wegen dieser 
von Insekten übertragenen Er-
krankung einer Exportsperre 
unterliegt und nur wenige Aus-
nahmen für den Verkauf mög-
lich sind. Die aktuellen Bemü-
hungen zielen darauf ab, wei-
tere Länder dazu zu bewegen, 
ihre Veterinärzeugnisse an die 
aktuelle BTV-Situation anzu-

passen und ähnlich wie Öster-
reich, selbst Bedingungen fest-
zulegen, unter denen Tiere aus 
BTV-Gebieten akzeptiert wer-
den. Unabhängig davon gilt 
es sowohl im Export als auch 
beim Import von Tieren bezie-
hungsweise von biogenem Ma-
terial die entsprechenden Bio-
sicherheitsmaßnahmen einzu-
halten.

Die Märkte für Zuchtrinder al-
ler Rassen waren vor allem bei 
den Erstlingskühen im Winter 
und Frühjahr 2024/25 auch 
von einer starken Inlandsnach-
frage geprägt, die auf ein vor-
erst noch knappes Angebot 
getroffen ist. Ausgehend von 
einem guten Milchpreis und 
gestiegenen Preisen für weib-
liche Schlachtrinder kann da-
von ausgegangen werden, dass 
auch in den kommenden Mo-
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Kuhpreise
Schlachtkühe O3, frei Schlachtstätte
Monatspreise in Euro pro kg SG, netto

Kartoffelpreise
vorwiegend festkochende Sorten, lose in Kisten
Monatspreise in Cent/kg, netto

Holzpreise
Fi/Ta Blochholz B, Media 2 b
Quartalspreise in Euro/FMO, netto

KÜHE HOLZKARTOFFEL

Der Schlachtkuhmarkt gestaltet sich aufgrund der 
hohen Nachfrage besonders im Export rege. Auf-
grund kaum vorhandener Lagerbestände fragen Ab-
nahmepartner in der Schweiz, Frankreich oder auch 
Spanien zügig nach Ware für die Verarbeitungs-
industrie nach. Die eher verhaltene Abgabebereit-
schaft sowie das begrenzte Angebot begünstigen 
die Preisanhebungen zusätzlich. Die aktuelle Markt-
situation schlug sich in einer anhaltend positiven 
Preisentwicklung nieder. Der Basispreis konnte sich 
im vergangenen Monat für die Klasse R um 65 Cent 
verbessern und lag zuletzt bei 4,38 €/kg netto. Da 
für die kommenden Wochen keine Erhöhung der 
angebotenen Stückzahlen erwartet wird und die Ex-
portmöglichkeiten noch gut gegeben sind, bleiben 
die Preise momentan auf hohem Niveau.

Am NÖ Speisekartoffelmarkt setzte sich im März 
das stetige Bedarfsgeschäft fort. Die Händler wur-
den von der Erzeugerseite weiterhin ausreichend 
mit Ware versorgt. Anhaltend hohe qualitätsbe-
dingte Aussortierungen sorgen für einen zügigen 
Lagerabbau. Aus heutiger Sicht dürfte ein nahtlo-
ser Übergang in die neue Saison aber gewährleis-
tet sein. Keine Änderungen gab es auf der Absatz-
seite. Die Nachfrage im LEH lief stetig auf einem 
durchaus zufriedenstellenden Niveau. Exporte 
blieben, angesichts der überschaubaren Vorräte, 
weiter nur ein Randthema. Bei den Preisen gab es 
im letzten Monat keine Änderung. Für Speiseware 
wurden meist 30,- €/100kg bezahlt. Für Partien 
mit überdurchschnittlich hohen Absortierungen 
lagen die Preise darunter. 

Eier knapp und teuer
Nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa und besonders in den USA sind 
Eier aller Haltungsformen knapp. Dies hat mehrere Gründe: Die weltweite Nach-
frage der Konsumenten ist weiter gestiegen. Dazu kommt noch, dass die Färbe-
reien mitten in den Vorbereitungen für das Osterfest stecken und zunehmend 
farbfähige Eier benötigen. Verschärft wird diese Situation heuer durch zahlreiche 
Vogelgrippe-Fälle auf der ganzen Welt, wie beispielsweise in Italien, Belgien und 
den USA. Die Preise am internationalen Eiermarkt haben in den letzten Wochen 
deutlich angezogen. So haben sich die Eierpreise in den USA am Spotmarkt seit 
Jahresbeginn von 250,- EUR/100 kg auf über 1.000 EUR/100 kg vervierfacht. In 
Europa ist der Großteil der Ware in Kontrakten gebunden. Der Preisanstieg fiel im 
EU-Schnitt mit knapp zehn Prozent entsprechend moderat aus.

Die Standorte der österreichischen Sägeindustrie 
sind unterschiedlich mit Nadelsägerundholz be-
vorratet. Die Werke außerhalb von Schadgebieten 
haben ihren Einkaufsradius erhöht. Bereitgestellte 
Mengen werden rasch abtransportiert. Lärche und 
Kiefer werden bei stabilen Preisen nachgefragt. 
Geplante Erntemaßnahmen sollten rasch umge-
setzt werden, um Qualitätsverluste zu vermeiden. 
Am Laubsägerundholzmarkt sind gute Qualitäten 
der Esche und Eiche nachgefragt. Die Standorte 
der Papier-, Zellstoff- und Plattenindustrie sind 
sehr gut mit Nadelindustrierundholz bevorratet. 
Abtransport und Übernahme können sich vor 
allem in den Schadgebieten verzögern. Die Prei-
se sind stabil. Rotbuchenfaserholz ist bei stabilen 
Preisen eher verhalten nachgefragt.
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Mit 1. März bezahlten die in NÖ 
tätigen Molkereigenossenschaften 
ihren Lieferanten folgende Milcher-
zeugerpreise in Cent pro Kilogramm:

GVO-freie Qualitätsmilch
Berglandmilch, netto 54,30
Milchgenossenschaft NÖ, netto 54,00
Gmundner Molkerei, netto1) 53,00
Pinzgaumilch, netto 52,04

Biomilch
Berglandmilch, netto 62,01
Milchgenossenschaft NÖ, netto 59,80
Gmundner Molkerei, netto1) 57,00
Pinzgaumilch, netto 56,90
1) Preismeldung Februar

Änderungen beim Milcherzeuger-
preis werden jedem Milchlieferan-
ten aufgrund des Milchvertrages im 
Milchgeldanlageblatt mitgeteilt. 

Allfällige Nachzahlungen für Vormo-
nate sind in den Milchpreisen nicht 
berücksichtigt.

geliefert werden. Hier ist davon 
auszugehen, dass bis Ende Ap-
ril noch Ankäufe stattfinden, 
damit die Transporte vor der 
sommerlichen Hitze noch tier-
schutzkonform abgewickelt 
werden können. Die Preise für 
Kalbinnen sind bei Trächtig-
keiten zwischen drei und sechs 
Monaten mit durchschnittlich 
rund EUR 2.150,- netto vor al-
lem für reine Grünlandbetrie-
be durchaus ansprechend.

Bei den Kälbern ist der Markt 
aktuell von einer äußert ho-
hen Nachfrage der Rindermäs-
ter geprägt, die zu Rekordprei-
sen im März 2025 führte, über 
die sich die weiblichen Zucht-
kälber aktuell nicht abheben 
können. In dieser Situation ist 
es eine große Herausforderung, 
die Kalbinnenaufzuchtbetrie-
be zu motivieren, weiterhin 
Kälber einzustallen und damit 
Zuchtkalbinnen für den heimi-
schen wie den internationalen 
Markt anzubieten.
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INVEKOS

Start in die Weidesaison 2025
Aus der Bio-Verordnung er-
gibt sich für Betriebe somit 
die Verpflichtung, von An-
fang April bis Ende Oktober 
Weideaufzeichnungen zu 
führen und Ausnahmen vom 
Weidegang nachvollziehbar, 
tagesaktuell und lückenlos zu 
dokumentieren. Werden die 
Tiere vor dem 1. April oder 
nach dem 31. Oktober gewei-
det, sind dafür keine Weide-
aufzeichnungen notwendig.

ÖPUL-Tierwohl Weide

Zugangsvoraussetzung: 
Jeder teilnehmende Betrieb 
muss mit mindestens zwei 
RGVE/Betrieb im jeweiligen 
Teilnahmejahr über alle Kate-
gorien die Zugangsvorausset-
zung erfüllen.
Förderverpflichtungen:
	�  Die Weidehaltung muss von 

1. April bis 31. Oktober an 
mindestens 120 Tagen oder 
150 Tagen, wenn der Zu-
schlag für mindestens 150 
Weidetage beantragt wurde, 
mit allen Tieren der teilneh-
menden Kategorien erfüllt 
werden. 
	�  Tiere, die die Mindestweide-

dauer nicht erfüllen werden, 
muss man abmelden.
	�  Der Grundfutterbedarf muss 

überwiegend über die Weide 
gedeckt werden.
	�  Die Beweidung hat über den 

wesentlichen Teil des Tages 
zu erfolgen.
	�  Den Tieren muss eine Zu-

gangsmöglichkeit zu Trän-
ken und Unterstand geboten 
werden.
	�  Die Weidehaltung muss lau-

fend dokumentiert werden: 
Beginn und Ende der Wei-
dehaltung, Angaben zum 
Weideort (Feldstück am 
Heimbetrieb, Fremdweide) 
tierbezogene Hinderungs- 
und Unterbrechungsgründe 

Mit 1. April startet für Bio-
betriebe, die biozertifizier-
te Raufutterverzehrer halten, 
wieder die offizielle Weide-
saison. Gemäß den Vorgaben 
der EU-Bio-Verordnung ist al-
len Pflanzenfressern vom 1. 
April bis 31. Oktober Weide-
gang zu gewähren, wann im-
mer der Zustand des Bodens, 
die Witterung und jahreszeit-
liche Bedingungen dies erlau-
ben. Zu den Pflanzenfressern 
zählen Rinder, Schafe, Ziegen 
und Equiden. Einzeltierbezo-
gen können 

	� Routinemaßnahmen, wie  
zum Beispiel Belegung, Tro-
ckenstellen, Geburt, Klauen-
pflege oder Verkaufsvorberei-
tung,
	� veterinärmedizinische Grün-

de, wie Krankheit oder Verlet-
zung, oder
	� Quarantänemaßnahmen

eine vorübergehende Aus-
nahme von der Weidevorgabe 
sein.
Jungtiere kann man während 
der Mindesttränkephase vom 
Weidegang ausnehmen, ohne 
dass eine gesonderte Doku-

mentation erforderlich ist. 
Bei Kälbern sind es 90 Tage, 
bei Lämmern und Kitzen 
45 Tage. Verlängert man die 
Tränkephase darüber hinaus, 
muss man dies der Kontroll-
stelle nachvollziehbar erklä-
ren. Eine gesonderte schriftli-
che Dokumentation ist nicht 
erforderlich. Möchte man in 
der Umstellungsfütterung 
den Weidezugang weiter ein-
schränken, so ist dies für ma-
ximal vier Wochen zulässig 
und muss einzeltierbezogen 
dokumentiert werden.
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Das ist bei den Aufzeichnungen für Bio und Tierwohl Weide zu beachten.

 
DI Anna Eckl 
Tel. 05 0259 23207 
anna.eckl@lk-noe.at

 
DI August Bittermann 
Tel. 05 0259 23201 
august.bittermann@lk-noe.at Die Pflanzenfresser müssen den Grundfutterbedarf überwiegend über die 

Weide decken. Foto: Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ

Zugang zu Freigelände für Pflanzenfresser am Bio-Betrieb

Haltungsform 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A: Laufstall mit Auslauf Zugang zu
Auslauf

Optimum an Weide plus Zugang zu Auslauf, 
wenn Tiere nicht auf der Weide sind Zugang zu Auslauf

B: Laufstall ohne Auslauf Laufstallhaltung Maximum an Weide Laufstallhaltung

C: Temporäre 
   Anbindehaltung

Freigeländezugang
mindestens
 2x/Woche

Maximum an Weide plus
Freigeländezugang mindestens 2x/Woche, 

wenn Weide umstandsbedingt nicht möglich

Freigeländezugang 
mindestens 2x/Woche

D: ganzjährige 
  Freilandhaltung

Haltung im Freien
(Witterungsschutz) Maximum an Weide Haltung im Freien

(Witterungsschutz)

Monat



MFA 2025 – Wichtige Fristen 
und Korrekturen im Überblick
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Weidet eine Tiergruppe in 
einem bestimmten Zeit-
raum ohne Unterbrechung 

Genehmigungspflicht für Bio-Betriebe für den 
Zukauf konventioneller Zuchttiere
Werden konventionelle Zuchttiere ohne Genehmigung 
zugekauft, so führt dies seit 1. Jänner 2025 zu Sanktio-
nierungen und tierbezogener Statusaberkennung. Die 
betroffenen Tiere müssen den Betrieb ohne Hinweis auf 
die biologische Produktion verlassen.

Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind nur Zugänge von 
seltenen Nutztierrassen laut ÖPUL-Liste, konventionel-
les Lehnvieh und Bienen – Weiseln und Schwärme bis 
20 Prozent. 

Weiterführende Informationen erhalten Sie nach Scannen 
des nebenstehenden QR-Codes.

auf mehreren Feldstücken, 
kann dies zusammengefasst 
werden.

	�  Wenn alle Tiere einer Tierka-
tegorie auf denselben Feld-
stücken weiden, reicht der 
Vermerk „alle Tiere der Kate-
gorie“. Man muss nicht die 
exakte Tieranzahl aufzeich-
nen. Dies vereinfacht die 
Aufzeichnungen bezüglich 
Zu- und Verkauf oder dem 
Hinein- oder Herauswachsen 
von Tieren in oder aus der Ka-
tegorie.
	�  Die Geburten von Scha-

fen und Ziegen – gilt nicht 
für Rinder – müssen künftig 
nicht mehr einzeltierbezo-
gen aufgezeichnet werden. Es 
muss gewährleistet werden, 
dass die geforderten 120 oder 
150 Weidetage, unter Abzug 

der Tage in Stallhaltung für 
die Geburten, eingehalten 
werden. Die Anzahl der we-
gen der bevorstehenden Ge-
burten im Stall stehenden 
Tiere muss dokumentiert 
werden.

Die Form der Weidedokumen-
tation kann selbst gewählt wer-
den. Diverse Weidejournalvor-
lagen sind ebenso zulässig wie 
elektronische Aufzeichnungen 
oder Kalenderaufzeichnungen. 
Die Weidedokumentation ist 
im Rahmen der Vor-Ort-Kont-
rolle vorzuweisen.

Für Fragen wenden Sie sich bit-
te an die Fachberater:innen der 
Landwirtschaftskammer. 

seit
1.1.2025

Abgabe MFA
15.4.2025

DI Katharina Heiderer 
Tel. 05 0259 22132 
katharina.heiderer@lk-noe.at

Alle genannten Fristen sind 
strikte Fallfristen. Es gibt keine 
Möglichkeit, Nachreichungen 
mit Prämienabzügen vorzuneh-
men. Das bedeutet: Anträge, die 
nach dem 15. April 2025 einge-
reicht werden, sind nicht mehr 
prämienfähig. Gleiches gilt für 
verspätete Korrekturen.

Einreichfristen 
im MFA 2025
Der MFA 2025 muss mit sämt-
lichen Flächen, Nutzungen, 
Codes und erforderlichen Bei-
lagen – Tierliste, Beilage „Tier-

wohl – Weide/Stallhaltung“ 
und Beilage „Gefährdete Nutz-
tierrassen“ – bis spätestens 15. 
April 2025 eingereicht werden. 
Die Alm-/Gemeinschaftswei-
de-Auftriebsliste kann bis zum 
15. Juli 2025 erfasst werden. 
Diese ist für die Meldung von 
Schafen, Ziegen, Equiden und 
Neuweltkamelen notwendig. 
Rinder müssen über die Alm-/
Weidemeldung im RinderNET 
bis spätestens 29. Juli gemeldet 
werden. Dabei ist zu beachten, 
dass die Tiere spätestens bis 
zum 15. Juli aufgetrieben sein 
müssen.

Flächenstichtag

Alle im MFA 2025 beantragten 
Flächen müssen spätestens ab 
dem 1. April 2025 in der Verfü-
gungsgewalt des Antragstellers 
stehen. Dies gilt insbesonders 
für kurzfristige Zupachtungen 
im Frühjahr. Alle Flächen müs-

Der Mehrfachantrag 
Flächen 2025 kann bereits 
seit Anfang November 
2024 eingereicht werden. 
Die Frist für die Abgabe 
des MFA endet nun am 15. 
April 2025. Welche Korrek-
turen nach dieser Einreich-
frist noch vorgenommen 
werden können, erfahren 
Sie in diesem Artikel.

sen zudem bis spätestens 15. 
April 2025 im MFA beantragt 
sein. Flächen, die nach diesem 
Datum gemeldet werden, sind 
nicht prämienfähig.

Korrekturen

Nach der MFA-Abgabe 
kann man Änderungen 
vornehmen. Folgende 
Punkte sind zu beachten:
	�  Korrekturen können nur an-

erkannt werden, wenn noch 
keine Vor-Ort-Kontrolle an-
gekündigt oder ein Verstoß 
festgestellt wurde.
	�  Änderungen der Schlagnut-

zungsart können bis spätes-
tens 15 Kalendertage vor der 
Auszahlung prämienfähig 
anerkannt werden.
	�  Neu vergebene Codes wer-

den nach dem 15. April 
nicht mehr berücksichtigt – 
Ausnahme: BHG-Code 
	�  Änderungen bei Zwischen-

fruchtbegrünungen sind bis 
spätestens 31. August 2025 
für die Varianten 1, 2 oder 3 
möglich. Änderungen auf 
die Varianten 4, 5, 6 oder 7 
sind bis spätestens 30. Sep-
tember 2025 zulässig. Zu 
diesen Fristen können auch 
neue Variantenflächen be-
antragt oder bestehende 
Flächen erweitert werden. 
Abmeldungen nicht fristge-
recht angelegter Begrünun-
gen sind umgehend durch-
zuführen.
	�  Bis zum 30. November 2025 

können Korrekturen bei der 
bodennah ausgebrachten 
oder separierten Güllemen-
ge vorgenommen werden. 
Dabei ist die Menge des je-
weiligen Kalenderjahres zu 
beantragen.

Trotz der Möglichkeit von Än-
derungen und prämienfähigen 
Nachmeldungen wird empfoh-
len, bereits sicher eingeplante 
Begrünungsflächen und Gül-
lemengen, die 2025 jedenfalls 
ausgebracht oder separiert wer-
den, bis zum 15. April 2025 im 
MFA zu beantragen. Damit wird 
im weiteren Jahresverlauf nicht 
auf die Beantragung vergessen.

Korrekturfristen im Überblick:
Beantragungsgegenstand Frist

Änderung der Schlagnutzungsart bis 15 Tage vor Auszahlung

Begrünung Zwischenfrucht – Varianten 1, 2 und 3 31. August 2025

Begrünung Zwischenfrucht – Varianten 4, 5, 6 und 7 30. September 2025

bodennah ausgebrachte und separierte Güllemenge 30. November 2025

bis
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ÖPUL-Weiterbildung 
bequem von zu Hause aus

DI Katharina Heiderer 
Tel. 05 0259 22132 
katharina.heiderer@lk-noe.at

Mit einem Onlinekurse kann man bequem von zu Hause 
aus zu jeder Zeit die ÖPUL-Weiterbildung absolvieren. 
Im Gegensatz zu einem Webinar gibt es hier keine fixen 
Zeiten, an denen der Kurs stattfindet. Ab der Buchung ist 
ein Jahr Zeit, den Onlinekurs zu absolvieren. Es ist möglich, 
den Kurs zwischenzeitlich zu unterbrechen und zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder fortzusetzen, ganz flexibel, so 
wie es für einen passt.

Mit dem zur Verfügung stehen-
den Angebot an Onlinekursen 
ist es möglich, die komplet-
te ÖPUL-Weiterbildung abzu-
schließen. Welche Onlinekurse 
es gibt, finden Sie in den Kästen 

auf dieser Seite. Zu den Kursen 
kann man sich telefonisch un-
ter 05 0259 26100 oder online 
nach Scannen des QR-Codes 
anmelden.

Biodiversität

Brauchen UBB- und Bio-Betriebe

3 Onlinekurse mit jeweils 3 h* DIV-Anerkennung

Onlinekurs Biodiversität und Landwirtschaft:
	�  für Grünland- und Ackerbaubetriebe

	�  für Ackerbaubetriebe

	�  für Grünlandbetriebe

3 Stunden bis 31.12.2025

Biologische Wirtschaftsweise

5 Onlinekurse mit unterschiedlicher Anerkennung

Onlinekurse Biologische Wirtschaftsweise:
	�  Allgemein + Grundlagen – Anerkennung 3 h* BIO

	�  Schwerpunkt Ackerbaubetrieb –  
Anerkennung 2 h* BIO

	�  für Ackerbaubetriebe – Anerkennung 5 h* BIO

	�  Schwerpunkt Tierhaltung mit Grünland und Feld-
futterbau – Anerkennung 2 h* BIO

	�  für tierhaltende Betriebe mit Grünland und Feld-
futterbau – Anerkennung 5 h* BIO

5 Stunden bis 31.12.2025

Einschränkung ertragssteigender 
Betriebsmittel (EEB)

1 Onlinekurs mit 3 h* EEB-Anerkennung

Einschränkung ertragssteigender Betriebsmittel

3 Stunden bis 31.12.2025

Humuserhalt und Bodenschutz 
auf umbruchsfähigem Grünland 
(HBG) 

3 Onlinekurse mit unterschiedlicher Anerkennung

Onlinekurse Humuserhalt und Bodenschutz auf 
umbruchsfähigem Grünland:
	�  Teil 1 (Basismodul) – Anerkennung 2 h* HBG

	�  Teil 2 (Aufbaumodul) – Anerkennung 3 h* HBG

	�  HBG 5 Stunden –  Anerkennung 5 h* HBG

5 Stunden bis 31.12.2025

Vorbeugender 
Grundwasserschutz Acker 
(GWA) 

4 Onlinekurse mit unterschiedlicher Anerkennung

	�  Stickstoff im Ackerbau – Anerkennung 3 h* GWA

	�  Mein Bodenwissen – Ausflug in den Boden –  
Anerkennung 3 h* GWA

	�  NEU! Gewässerschutzkonzept –  
Anerkennung 1 h* GWA

	�  NEU! Grundwasserschutz im Ackerbau –  
Anerkennung 4 h* GWA

10 Stunden bis 31.12.2026

*h = Stunden



Auspflanzmeldungen an 
die katasterführende Stelle senden

können aber auch selbsttätig 
über eAMA diese Mitteilungen 
an die katasterführende Stelle 
(KFS) senden. 
Jeder Antrag und jede Meldung 
wird von der KFS geprüft, ge-
nehmigt und freigegeben. Erst 
durch die aktive Freigabe der 
KFS wird der vom Winzer mitge-
teilte Sachverhalt in den Wein-
baukataster übernommen und 
der gestellte Antrag genehmigt. 
Pflanzte man zum Beispiel im 
heurigen Frühjahr einen Wein-
garten neu aus und hat dies 
der KFS mittels „Auspflanzmel-
dung“ noch nicht mitgeteilt, 
muss man das umgehend nach-
holen. Das gewährleistet einen 
Weinbaukataster, der laufend 
auf dem aktuellen Stand ist. 

Was sind Plausfehler?

Fehlende oder zwar bereits ge-
sendete, aber von der KFS noch 
nicht freigegebene Auspflanz-
meldungen führen aufgrund 
von Invekos-Vorgaben zu Plau-

Zu den Änderungen zählen 
zum Beispiel Auspflanzungen, 
Rodungen und Anträge auf 
Wiederbepflanzung. Viele die-
ser erforderlichen Anträge und 
Meldungen werden im Zuge 
der Einreichung des MFA mit 
Unterstützung der zuständigen 
BBK erledigt. Weinbaubetriebe 

Alle Änderungen von 
weinbaulichen Bewirt-
schaftungsverhältnissen 
müssen über eAMA durch 
Anträge und Meldungen 
der katasterführenden 
Stelle mitgeteilt werden.
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sibilisierungshinweisen, soge-
nannten „Plausifehlern“. Diese 
weisen darauf hin, dass die An-
gaben im Mehrfachantrag und 
im Weinbaukataster nicht ident 
sind.
Ein Plausifehler entsteht zum 
Beispiel, wenn man den neuen 
Weingarten im Mehrfachan-
trag bereits angegeben hat, aber 
im Weinbaukataster ist der neue 
Weingarten noch nicht ange-
führt, da die Auspflanzmeldung 
noch nicht gemacht oder noch 

nicht freigegeben wurde. „Plau-
sifehler“ werden dem Winzer 
auch per Mail mitgeteilt. 
Hat die KFS die mitgeteilte Aus-
pflanzmeldung freigegeben, ver-
schwinden diese „Plausifehler“. 
Zeitnahe nach der Aus-
pflanzung gesendete Auspflanz-
meldungen (empfehlenswert 
bis spätestens Juni auf die Pflan-
zung folgend) stellen sicher, 
dass die KFS ebenfalls zeitnahe 
diese Meldungen bearbeiten 
und freigeben können. 

 
DI Johann Graßl 
Tel. 05 0259 22208 
johann.grassl@lk-noe.at

Niederösterreichische Versicherung 

Der Klimawandel ist wohl die 
größte Herausforderung unserer 
Zeit. Schwere Unwetter mit Sturm, 
Hagel und Überschwemmungen 
sind die Folge, und sie treten immer 
häufiger und mit erhöhter Intensi-
tät auf. 

Die häufigsten Sturmschäden be-
treffen abgedeckte Dächer und ka-
putte Schornsteine, losgerissene 
Dachrinnen und Fensterläden, her-
vorgerufen durch herumwirbeln-
de Gegenstände oder Äste, einge-
drückte Scheiben und beschädigte 
Fahrzeuge.

Jeder kann von so einer Katast-
rophe betroffen sein, ganz gleich, 
in welcher Region man zuhause ist.

Eine Sturmschadenversicherung 
bietet Versicherungsschutz für 
Sachschäden an den versicherten 
Gebäuden bei einer Vielzahl von 
Risken wie Sturm (ab 60 km/h), Ha-
gel, Schneedruck, Felssturz, Stein-
schlag oder Erdrutsch.

Neben den Gebäuden können 
unter anderem auch Photovolta-
ik- und Solaranlagen, Spielplatzein-
richtungen, Pergolen und Carports 
sowie Schwimmbecken versichert 
werden. Speziell bei landwirtschaft-
lichen Betrieben ist bei der Gestal-
tung des Versicherungsschutzes 
auf Fahrzeuge, Viehbestand, Silo-
behälter und Verkaufs- oder Markt-
hütten Rücksicht zu nehmen.

Auch Katastrophenschäden 
in Folge von Hochwasser, Über-
schwemmung, Erdbeben, Muren, 
Lawinen und witterungsbedingten 
Kanalrückstau können in Ihrem Ver-

sicherungsschutz berücksichtigt 
werden.

Bei Sturmschäden am Fahrzeug 
reicht eine Kfz-Haftpflichtversiche-
rung nicht aus. Diese sind erst in 
der Teilkaskoversicherung unter 
„Naturereignisse“ gedeckt. Fällt 
also beispielsweise ein durch Sturm 
entwurzelter Baum oder Dachziegel 
auf Ihr parkendes Fahrzeug, wird 
der Schaden ersetzt.

Prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem 
Versicherungsberater, ob Ihre land-
wirtschaftliche Bündelversicherung 
diese Risken beinhaltet und Ihr 
Fahrzeug den entsprechenden Ver-
sicherungsschutz hat!

Anzeige

Stürmische Zeiten

Versicherungstipps
Generaldirektor Stefan Jauk
Niederösterreichische Versicherung AG

An die katasterführende Stelle sind zum Beispiel Auspflanzungen, Rodun-
gen und Anträge auf Wiederbepflanzung zu melden. Foto: Johann Graßl/LK NÖ
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PRODUKTION

Kartoffel gegen Unkräuter wappnen 
und Herbizide gezielt auswählen

 
Julia Muck-Arthaber, BSc 
Tel. 05 0259 22608 
julia.muck-arthaber@lk-noe.at

Kartoffeln können an und für 
sich sehr gut mit aufkommen-
den Unkräutern konkurrieren. 
Ist ein Bestand erst einmal auf-
gelaufen, können die dichte 
Blattmasse und die damit ein-
hergehende hohe Bodenbe-
schattung neu keimende Un-
kräuter gut unterdrücken.
Optimale Bedingungen für die 
Kartoffeln können also deren 
Konkurrenzkraft maßgeblich 

beeinflussen. Der erste Schritt  
ist bereits mit dem Kauf des 
Pflanzgutes gemacht: zertifi-
zierte Ware ist aufgrund der 
umfangreichen Feld- und La-
boruntersuchen zum Beispiel 
im Hinblick auf Krankheiten 
und Keimverhalten, zu bevor-
zugen. Pflanzgut sollte bei län-
gerer Lagerung nicht in Big-
Bags liegen, sondern idealer-
weise in Kisten umgefüllt wer-
den. Auch eine optische Über-
prüfung des Pflanzgutes nach 
der Übernahme ist jedenfalls 
empfehlenswert.

Vorkeimen 
verkürzt Feldaufgang
Wird das Pflanzgut vor dem 
Legen vorgekeimt oder zu-

mindest in Keimstimmung ge-
bracht, kann die Zeit bis zum 
Feldaufgang verkürzt werden. 
Dadurch soll der Feldaufgang 
rascher und gleichmäßiger er-
folgen, was in weiterer Folge 
wieder die Konkurrenzkraft der 
Bestände erhöht.

In abgetrockneten  
Boden legen
Kartoffeln sollten erst dann ge-
legt werden, wenn der Boden 
ausreichend abgetrocknet ist. 
Die Knollen sind bei der Kei-
mung nicht auf die Boden-
feuchtigkeit angewiesen. Des-
halb sollte man zuwarten, bis 
der Boden gut befahrbar ist. 
Kartoffeln sollten bei einer Bo-
dentemperatur von mindes-

Der Beitrag informiert über wichtige Änderungen bei Herbiziden & gibt Tipps zur Mittelanwendung. 

tens 10 °C gelegt werden, vor-
gekeimtes Pflanzgut kann man 
ab 8 °C Bodentemperatur le-
gen. Ein guter Feldaufgang soll-
te das Ziel sein. Bestandslücken 
würden Unkräuter sofort in Be-
schlag nehmen. 
Ein weiterer wesentlicher Ein-
flussfaktor auf die Dauer des 
Feldaufganges ist die vorherr-
schende Witterung. Kühle 
Temperaturen verzögern den 
Aufgang.

Unkräuter sind 
harte Konkurrenten
Haben sich Unkräuter im Be-
stand etabliert, reagieren Kar-
toffeln meist sehr stark. Durch 
die Konkurrenz um Wasser, 
Nährstoffe, Licht und Platz ge-
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hen die Erträge zurück und es 
bilden sich eher kleinere Knol-
len. Weiters erhöht ein hoher 
Unkrautbesatz das Risiko für 
Infektionen mit der Kraut- und 
Knollenfäule, da die Bestän-
de schlechter abtrocknen. Un-
kräuter beeinflussen daher aus 
mehreren Gründen Ertrag und 
Qualität Ihrer Kartoffelbestän-
de negativ.

Im Kartoffelbau stehen fast 
ausschließlich Herbizide für 
den Vorauflauf zur Verfügung. 
Dabei handelt es sich um Bo-
denherbizide. Damit die Un-
kräuter diese Wirkstoffe ausrei-
chend aufnehmen und somit 
die Präparate zufriedenstellend 
wirken, ist ausreichend Boden-
feuchtigkeit notwendig.

Bandur – geänderte 
Aufwandmenge
Durch die geringeren Ansprü-
che des Bandur-Wirkstoffes Ac-
lonifen an die Bodenfeuch-
tigkeit, war Bandur vor allem 
in trockeneren Kartoffel-An-
bauregionen bisher oftmals 
das Mittel der Wahl und flexi-
bel einsetzbar. Bei Soloanwen-
dungen war Bandur bisher mit 
4,5 Litern Aufwandmenge pro 
Hektar zugelassen und emp-
fohlen.
Ab sofort darf Bandur nur mehr 
mit zwei Litern pro Hektar an-
gewendet werden. Für eine aus-
reichende Unkrautregulierung 
– vor allem bei einer breiten 
Mischverunkrautung – wird 
künftig ein Mischungspartner 
zu Bandur empfohlen. Auf eine 
entsprechende Bodenfeuchtig-
keit bei der Applikation sollte 
man daher künftig unbedingt 
achten, damit auch die Mi-
schungspartner ausreichend 
wirken können. 

Metribuzin-Produkte 
nur mehr heuer erlaubt
Die Genehmigung für den 
Wirkstoff Metribuzin – der in 
sehr vielen Kartoffelherbiziden 
enthalten ist – wurde EU-weit 
nicht erneuert. Bis spätestens 
24. Mai 2025 müssen also alle 
EU-Mitgliedsstaaten die Zulas-
sung für jene Pflanzenschutz-

mittel, die diesen Wirkstoff 
enthalten, beenden und ent-
sprechende Abverkaufs- und 
Aufbrauchsfristen festlegen. 
Als maximale Aufbrauchsfrist 
wurde EU-weit der 24. Novem-
ber 2025 festgelegt. Konkret be-
deutet das also, dass sämtliche 
Pflanzenschutzmittel mit dem 
Wirkstoff Metribuzin nur mehr 
in der heurigen Saison ange-
wendet werden dürfen.
Ist die Aufbrauchsfrist verstri-
chen, darf man die Produkte 
nicht mehr lagern und anwen-
den. Sobald die Aufbrauchsfrist 
für Österreich konkret festge-
legt wurde, werden Sie über die 
Kanäle der LK Niederösterreich 
informiert. Sämtliche noch im 
Lager befindliche Metribuzin-
Präparate sollte man soweit 
möglich heuer verbrauchen.
Metribuzin war nicht nur ein 
wichtiger Wirkstoff für die Vo-
rauflaufbehandlungen in Kar-
toffeln, sondern auch essenti-
ell für den frühen Nachauflauf. 
Für den Nachauflauf bleibt da-
mit lediglich Titus mit dem 
Wirkstoff Rimsulfuron. 

Problemunkräuter 
im Auge behalten
Durch diese Änderungen bei 
den Kartoffelherbiziden wird 
es künftig noch wichtiger sein, 
das Unkrautspektrum auf den 
eigenen Kartoffelflächen zu 
kennen und die Herbizidaus-
wahl entsprechend zu treffen. 
Eine Regulierung der Problem-

unkräuter ist dann am erfolg-
versprechendsten, wenn diese 
über die gesamte Fruchtfolge 
hinweg erfolgt, wie zum Bei-
spiel bei der Ackerkratzdistel. 
Diese kann mit den derzeit zu-
gelassenen Kartoffelherbiziden 
nicht ausreichend reguliert 
werden.

Weitere Tipps rund um Herbizide
	�  Auslaufende Produkte beim Einkauf von Pflanzenschutzmitteln berücksichtigen und nur 

mehr jene Mengen kaufen, die man auch in der heurigen Saison anwenden kann.  

	�  Tankmischungen gegen breite Mischverunkrautungen verwenden. Empfohlene (Solo)Anwendungen und 
Tankmischungen von Herbiziden für die heurige Saison kann man im LK Feldbauratgeber nachlesen. 

	�  Herbizid-Applikationen am besten vor prognostizierten Niederschlägen durchführen. Starkniederschläge 
bergen jedoch die Gefahr, dass die Dämme abgeschwemmt werden. Dadurch wird der Spritzfilm zerstört und 
die Wirksamkeit reduziert. Man sollte unbedingt darauf achten, die Dämme gleichmäßig zu benetzen. 

	�  Das Herbizid nicht zu knapp vor dem Durchstoßen anwenden, um Schäden an den jungen Kartoffelpflanzen 
zu verhindern. Wartet man jedoch mit dem Ausbringen des Herbizides bis kurz vor dem Durchstoßen zu, 
kann sich die Wirksamkeit dahingehend verbessern, dass auch schon eine Blattwirkung auf aufgelaufene Un-
kräuter zu erwarten ist. Clomazone wird zum Beispiel über die Wurzeln, aber auch über das Blatt aufgenom-
men. Zu beachten ist jedoch, dass gleichzeitig auch die Gefahr für Blattschäden an den Kartoffeln höher ist.

BESSER GEHT NICHT 

Pfl.Reg.Nr.: 4403-0 Zorvec Entecta 

kwizda-agro.at

• Systemisch für den Spritzstart
• Leistungsstark gegen Stängelphytophthora
• Sicherer Schutz des Neuzuwachses
• 3 – 4 Tage längere Wirkungsdauer
• In 20 Minuten regenfest
• 4 x 0,25 l/ha in Kartoffel

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. 
Kwizda Agro, Universitätsring 6, 1010 Wien  

95,5x127_ZorvecEntecta_LKNoe.indd   195,5x127_ZorvecEntecta_LKNoe.indd   1 10/2/25   14:3410/2/25   14:34

Gleiches gilt für spätkeimen-
de Unkräuter, wie Schwarzer 
Nachtschatten, Amarant und 
Gänsefuß. Diese können unter 
Umständen erst so spät keimen 
und auflaufen, sodass sie be-
reits applizierte Kartoffelherbi-
zide nicht mehr oder nicht aus-
reichend erfassen. 



Getreideschädlinge erkennen &  gezielt in Schach halten

ist in den meisten Fällen auf 
Stressfaktoren, wie zum Bei-
spiel Licht- oder Nährstoff-
mangel zurückzuführen. Frü-
her oder später verschwin-
den diese Symptome mit fort-
schreitender Bestandsent-
wicklung wieder.

Insektizide bei Bedarf

Bei Sommerungen ist auch im 
Frühjahr auf stärkere Blatt-
lausbefälle zu kontrollieren 
und bei Bedarf mit Insektizi-
den zu behandeln. Auf etwai-
ge Wartezeiten ist unbedingt 
achtzugeben.
Um die natürlichen Gegen-
spieler von Getreideschäd-
lingen zu schonen und Re-
sistenzentwicklungen zu ver-
meiden, sollte man Getreide 
nur nach Bedarf mit Insektizi-
den behandeln. Zur Blattlaus-
bekämpfung werden meist 
synthetische Pyrethroide, wie 
zum Beispiel Cymbigon Forte, 
Decis Forte, Karate Zeon oder 
Sumi Alpha eingesetzt.

Seit heuer ist auch das syste-
misch wirksame Carnadine 
aus der Gruppe der Neonico-
tionoide gegen Blattläuse zuge-
lassen. Nützlingsschonender 
wären aber die Blattlausspezi-

Blattläuse können das Getrei-
de zweifach schädigen: Sie ent-
ziehen den Pflanzen Assimilate 
durch ihre Saugtätigkeit und 
übertragen Getreidevirosen. 
Ertragsverluste und Qualitäts-
minderungen sind die Folge.

Saugschäden 
durch Blattläuse
Bei Saugtätigkeit liegt die 
Schadschwelle beim Weizen 
ab dem Ährenschieben drei 
bis fünf Blattläuse pro Ähre 
auf zirka 70 Prozent der Pflan-
zen. Pflanzenschutz-Maßnah-
men zum Vermeiden dieser 
Saugschäden sind jedoch nur 
bei starkem Blattlausauftreten 
wirtschaftlich und waren in 

den letzten Jahren beim Ge-
treide auch kaum erforderlich.

Virosen meist für Win-
tergetreide gefährlich
Relevanter ist bei Blattläu-
sen, dass sie Getreidevirosen 
übertragen können. Verzwer-
gungswuchs oder Vergilbun-
gen bis hin zu rötlich bis bläu-
lichen Blättern können die 
Folge sein. Meist werden die 
Viren bereits im Herbst über-
tragen, weshalb hauptsäch-
lich Wintergetreide durch 
Virusinfektionen gefährdet 
ist. Eine ertragsrelevante In-
fektion im Frühjahr ist eher 
selten, wobei am ehesten die 
Sommergerste betroffen ist.

Mit dem Blattlausflug ist 
schon ab einer Tagestempera-
tur von 12 °C zu rechnen. Des-
halb können vom Winter weg 
Blattläuse beobachtet werden 
und Infektionen stattfinden. 
Als Schadschwelle für eine 
Pflanzenschutzmaßnahme, 
die das Übertragen von Ver-
zwergungsviren verhindern 
soll, gelten zehn Prozent be-
fallene Pflanzen ab dem 2-3 
Blattstadium.

Bestände im 
Frühjahr umbrechen?
Wenn im Frühjahr Bestän-
de nicht mehr ergrünen, zu-
sätzlich übermäßig bestocken 
und nur sehr spärlich ins 
Schossen gehen, kann eine 
Virusinfektion verantwort-
lich sein. In der letzten Saison 
waren viröse Gerstenbestän-
de, die umgebrochen wurden, 
ein größeres Thema.
Vermutet man eine Virusin-
fektion, so sollte man spätes-
tens vor dem Einsatz von Her-
biziden über einen möglichen 
Umbruch entscheiden. So 
kann man Kosten sparen und 
Nachbauprobleme umgehen.
Das alljährliche Aufhellen 
der Wintergerstenbestände 
im Spätwinter oder Frühjahr 
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Welche Getreideschädlinge 
im Frühjahr auftreten kön-
nen, wie Sie sie erkennen 
können und welche Maß-
nahmen Sie dagegen am 
besten ergreifen, erfahren 
Sie im Artikel.

Larven und adulte Insekten fressen streifige „Fenster“ in die Getreideblätter 
wobei der Fraßschaden durch die Elterntiere meist vernachlässigbar ist.

 
DI Christian Emsenhuber 
Tel. 05 0259 22602 
christian.emsenhuber@lk-noe.at
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Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett
und Produktinformation lesen. Gefahren- und Sicherheitshinweise
beachten. Bitte beachten Sie die Pflanzenschutzmittelliste Ihres
Kontrollverbandes. ®=eingetragene Marke. Carnadine® Reg. Nr.: 4426 
Beratung: Tel (0732) 6918-2122, www.nufarm.at

Blattlausbekämpfung
im Getreide

Alternativer Wirkstoff
Anwenderfreundlich
Systemisch

0,15 l/ha

EC 21-75

alprodukte Pirimor Granulat  
und Teppeki/Afinto. 

Getreidehähnchen – 
Schädling im Frühjahr
Beim Getreidehähnchen sind 
zwei verschiedene Arten be-
kannt, die sich durch die Farbe 
des Halsschildes optisch unter-
scheiden lassen: das rothalsige 
und das blauhalsige Getreide-
hähnchen. Ihre Lebensweise 
ist jedoch sehr ähnlich.
Larven und adulte Insekten 
fressen streifige „Fenster“ in 
die Getreideblätter wobei der 
Fraßschaden durch die El-
terntiere meist vernachläs-
sigbar ist. Massiver Schabe-
fraß der Larven tritt meist 
nesterartig im Bestand auf. Es 
bleibt oft nur noch das Blatt-
gerippe übrig. Solche Befälle 
sind schon von weitem durch 
fehlendes Blattgrün der Pflan-
zen erkennbar.
Getreidehähnchen umge-
ben sich zum Schutz vor Son-
ne und Austrocknen mit ei-
ner aus dem eigenen Kot be-
stehenden Schleimschicht. 
Blauhalsige Getreidehähn-
chen verpuppen sich an den 
Getreidepflanzen. Das rothal-
sige verpuppt sich im Boden. 
Vor allem bei trockener Wit-

terung und frühzeitigem Auf-
treten zum Schossbeginn hat 
das Getreidehähnchen erhöh-
tes Schadpotential. Besonders 
beim Befall des Fahnenblattes 
geht wichtige Assimilations-
fläche für die Pflanzen verlo-
ren. Ertrags- und Qualitäts-
einbußen können die Folge 
sein.
Schweizer Untersuchungen 
zeigten, dass die Assimilati-
onsflächen der verbleibenden 
Blätter, Stängel, Ähren und 
Grannen bis zu einem gewis-
sen Grad den Verlust des Fah-
nenblattes ganz gut kompen-
sieren können.
Die Schadschwellen liegen im 
Wintergetreide bei einem Ei/
Larve pro Fahnenblatt und 
im Sommergetreide bei einem 
Ei/Larve pro zwei Halme oder 
zehn Prozent Blattflächenver-
lust.

Resistenzen bestätigt

Untersuchungen der AGES 
haben auch in Österreich 
erste Pyrethroidresistenzen 
beim Getreidehähnchen be-
stätigt. In der letzten Saison 
gab es zum Teil Meldungen 
über Minderwirkungen beim 
Einsatz von Pyrethroiden 
der Klasse 2. In diesen Fällen 

muss von einer Resistenz aus-
gegangen werden.
Gegen Getreidehähnchen 
zugelassene Alternativwirk-
stoffe gibt es aktuell nicht. 
Wirksam wären Pyrethroide 
der Klasse 1 (Mavrik Vita und 
Evure) oder Carnadine als 
Vertreter der Neonicotinoi-
de. Hier beschränken sich die 
Zulassungen jedoch auf die 
Blattlausbekämpfung und bei 
Carnadine zusätzlich auf die 
Fritfliegenbekämpfung.
Resistenzverdachtsfälle bit-
te umgehend melden, da auf 
dem Gebiet noch nähere Un-
tersuchungen erforderlich 
wären, die nur an vermeint-

lich resistenten Individuen 
durchgeführt werden können.

Getreidelaufkäfer – 
gefräßige Larven
Die ausgewachsenen Getreide-
laufkäfer erscheinen im Juni 
und verursachen nur in den 
seltensten Fällen nennenswer-
te Schäden durch den Fraß an 
den milchreifen Getreidekör-
nern. Wesentlich schädlicher 
sind deren etwa 2,5 Zentime-
ter großen und dunkelbraun-
weißlich gefärbten Larven. 
Diese treten ab August auf und 
können schon im Herbst erste 
Schäden verursachen.
Das größte Schadpotential ha-
ben sie im Frühjahr. Vor al-
lem bei trockener Herbst- und 
Frühjahrswitterung können 
die Getreidelaufkäfer enormes 
Schadpotential entwickeln. In 
milden Wintern legen die Lar-
ven keine Ruhephasen ein und 
können durchgehend vom 

Aufgepasst
Die Insektizide Kaiso Sorbie 
und Kaiso 050 EG haben 
mit 8.2.2025 das Ende ihrer 
Aufbrauchsfristen erreicht. 
Eine Anwendung ist somit nicht 
mehr erlaubt!

!

Den Antrag muss man 
spätestens innerhalb des 
ersten Jahres ab der ers-
ten Niederlassung stellen. 
Bezüglich dieser Frist gibt 
es keine Ausnahmen oder 
Verlängerungsmöglich-
keiten.
 Fotos: Christian Emsenhuber/LK NÖ
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Herbst bis ins Frühjahr an den 
Getreideblättern fressen. Das 
Schadbild ist charakteristisch: 
Die Blätter erscheinen zerfranst 
und trocknen später ein. Sind 
die Blätter einmal abgestorben, 
ähneln sie watteartigen Knäu-
eln. Weiters kann man am Erd-
boden die Eingangslöcher in 
die Erdröhren der Laufkäferlar-
ven finden. 
Vor allem in (winter)getreide-
lastigen Fruchtfolgen kann der 
Getreidelaufkäfer vermehrt 
auftreten. Die Schäden begin-
nen in den meisten Fällen am 
Feldrand. Sind dort die Pflan-
zen geschädigt und abgestor-
ben, wandern die Laufkäfer-
larven weiter ins Feld hinein. 
Die Schadschwelle liegt bei 
Wintergetreide im Herbst und 
Sommergetreide im Frühjahr 
bei vier bis fünf Larven je Qua-
dratmeter, bei Wintergetreide 
im Frühjahr bei acht bis zehn 
Larven je Quadratmeter. Auf 
Feldern, auf denen der Getrei-
delaufkäfer auftrat, sollte man 
keinesfalls wieder Getreide an-
bauen.

Getreidewickler über-
wintern auf Gehölzen
Die Raupen des Getreidewick-
lers überwintern meist an Ge-
hölzen und lassen sich ab etwa 
Mitte April durch den Wind in 
die jungen Getreidebestände 
treiben. Das Schadbild kann 
auf den ersten Blick mit jenem 
des Getreidehähnchens ver-
wechselt werden, beim genau-
eren Hinsehen gibt es jedoch 
Unterscheidungsmerkmale.
Parallel zu den Blattadern ver-
laufen durchscheinende Blatt-
minen. Das ist kein Lochfraß, 
sondern Fraßtätigkeit im Blatt-
inneren, wobei die äußerste 
Blatthaut verbleibt. Im Gegen-
licht kann man darin die fünf 
bis acht Millimeter großen, 
gelblich-weißen Larven sowie 
deren dunkle Kotkrümel ent-
decken.
Getreidewicklerlarven befin-
den sich also innerhalb des 
Blattes, während das Getreide-
hähnchen von außen an den 
Blättern frisst. Bei zunehmen-
dem Schaden der Getreide-
wickler rollen sich die Blätter 

ein. Ältere Raupen verursachen 
direkte Fraßschäden an den 
Ähren. Bohren sich die Rau-
pen vor dem Ährenschieben in 
den Halm ein und fressen da-
rin, können sich auch die Äh-
ren nicht richtig ausbilden. Die 
Larven verpuppen sich in den 
Körnern oder in den oberen 
Blättern der Getreidepflanzen. 

Da die Getreidewicklerraupen 
auf Gehölzen überwintern, tre-
ten sie vermehrt neben Wind-
schutzgürteln oder Feldrainen 
auf. Der Befall beginnt meist 
am Feldrand und korreliert mit 
der Hauptwindrichtung. Meist 
reichen Rand- oder Teilfächen-
behandlungen aus. Der rich-
tige Zeitpunkt für Pflanzen-
schutz-Maßnahmen gegen den 
Getreidewickler ist nach dem 
Ende der Hauptverdriftung aus 
den Winterquartieren. 40 bis 
50 Blattminen je Quadratme-
ter gelten als Schadschwelle. 
Die meisten Getreideinsektizi-
de erfassen auch die Raupen.

Getreidethripse 
und Getreidewanzen
Die 1,6 Millimeter großen Ge-
treidethripse sind als erwach-
sene Tiere schwarz mit Fran-
senflügeln. Sie sind vor allem 
in den wärmeren östlichen 
Anbaugebieten zu finden. Ihre 
Larven sind rot (Weizenthrips) 
oder blaßgelb (Haferthrips). Sie 
saugen in Blattscheiden und 
Kornanlagen und hinterlas-
sen silbrig glänzende Flecken, 
fleckige Spelzen und vergilbte 
Ährenspitzen.
Die Schadensschwelle liegt bei 
zehn Thripsen pro Ähre. Sie 
sind schwierig zu bekämpfen, 
weil sie bereits an den noch 
nicht geschobenen Ähren sau-
gen und daher von Insektizi-
den schwer zu erfassen sind.

Auch die Getreidewanzen tre-
ten bevorzugt in den wärme-
ren Lagen im Osten Österreichs 
auf. Schädigend sind die Breit-
bauchwanze und der Spitz-
ling, die ab Mai über mehrere 
Wochen am Getreide und an 
Unkräutern ihre Eier ablegen. 
Die frisch geschlüpften Jung-
wanzen sind nur wenige Mil-

limeter groß. Beim Saugen an 
den milchreifen Körnern ge-
ben sie Speichel ab, der das Ei-
weiß im Korn zerstört und so 
die Backfähigkeit des Weizens 
verschlechtert. Die Schadens-
schwelle liegt bei ein bis zwei 
Wanzen pro Quadratmeter.
Heiße trockene Witterung, wie 
sie in den Vorjahren herrsch-
te, begünstigt den Aufbau der 
Wanzenpopulationen. Beob-
achten ist daher heuer ratsam. 
Feldkontrollen sind schwierig 
durchzuführen, da die Wanzen 
vor dem Ährenschieben nicht 
leicht zu finden sind. Insekti-
zidspritzungen ab dem Ähren-
schieben erfassen die Wanzen 
teilweise mit.

Nützlings- und 
Bienenschutz 
Viele Insektizide wirken nicht 
selektiv, das heißt, die Applika-
tion erfasst sämtliche Insekten 
in den Beständen – also auch 
Nützlinge. Behandelt man 
dann auch noch zu einem rela-
tiv frühen Zeitpunkt, können 
sich Populationen von Schad-
insekten unter Umständen 
nochmals aufbauen. Wenn 
dann auch die natürlichen Ge-
genspieler fehlen, kann eine 
zweite Insektizidbehandlung 
notwendig werden.
Applikationen sollten da-
her nur dann erfolgen, wenn 
entsprechender Schädlings-
druck gegeben ist. Regelmäßi-
ge Bestandskontrollen und die 
Empfehlungen des Pflanzen-
schutz-Warndienstes können 

wichtige Entscheidungshilfen 
sein. Es empfiehlt sich, Insek-
tizide erst zwischen dem Fah-
nenblattstadium und der Blü-
te zur Ertragssicherung ein-
zusetzen. Zu einem früheren 
Zeitpunkt sind sie meist noch 
nicht notwendig. 
Achten Sie bei den Insektizi-
den auch auf etwaige Bienen-
schutzbestimmungen. Bie-
nengefährliche Produkte sind 
mit „Spe8“ gekennzeichnet. 
Welche genauen Bestimmun-
gen in diesen Fällen bei der 
Applikation einzuhalten sind, 
ist in den Sicherheits- und 
Warnhinweisen der einzelnen 

Immer aktuell 
informiert bleiben
Mit dem „Pflanzenbau aktuell“ 
Newsletter der LK NÖ werden 
Sie laufend per Mail und SMS 
über wichtige Themen wie 
Pflanzenschutz, Düngung und 
Preisentwicklungen informiert. 
Selbstverständlich erhalten Sie 
dabei auch aktuelle Informatio-
nen über den Schädlings- und 
Krankheitsdruck in Ihren Kul-
turen sowie Monitoring-Ergeb-
nisse und Empfehlungen zum 
erfolgreichen Pflanzenschutz. 
Anmeldung und nähere Infor-
mationen Regina Gansberger 
unter Tel. 05 0259 22110.

Newsletter

Ertragsfähige Getreidebestände mit 
der angepassten Fungizidstrategie
Bei engen Getreidefruchtfolgen und feuchter Witterung sind Fußkrank-
heiten, wie Halmbruch, Schwarzbeinigkeit oder Stängelfusarium zu 
beachten. Folgende Weizenkrankheiten behält man besonders im Auge: 
Braunrost, Gelbrost, Blattdürre durch Septoria tritici, Blatt- und Spelzen-
bräune durch Septoria nodorum und nach Vorfrucht Mais Ährenfusario-
sen. Bei Roggen kann sich Braunrost breit machen. 
Triticale ist ebenfalls vor Krankheiten zu schützen.

Welche vorbeugenden Maßnahmen helfen und 
welche Fungizidstrategien angebracht sind, erfahren 
Sie nach Scannen des QR-Codes im Beitrag von LK 
Experten Christian Emsenhuber.
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Produkte nachzule-
sen. Dies kann ein ge-
nerelles Anwendungs-
verbot in blühenden oder 
von Bienen beflogenen Kul-
turen bedeuten. Bei manchen 
Produkten gibt es auch die 
Ausnahme für eine Behand-
lungsmöglichkeit nach Ende 
der Bienenflugzeit bis 23 Uhr.
Werden bestimmte Insektizi-
de mit azolhältigen Fungizi-
den in Tankmischungen aus-
gebracht, so kann dies die Bie-
nengefährlichkeit der Insek-
tizide negativ beeinflussen. 
Diese Kombination dürfen in 
blühenden Kulturen nur nach 
Ende des Bienenfluges bis 23 
Uhr eingesetzt werden. Kon-
kret betroffen sind die Produk-
te Mavrik Vita und Evure. Dies 
ist auch in der Zulassung ent-
sprechend vermerkt.

Wie man den Insektizid-
einsatz optimieren kann
Beim Ausbringen von Pflan-
zenschutzmitteln sollten keine 
Temperaturen von über 25 °C 
sowie Windgeschwindigkeiten 
von maximal fünf Metern pro 
Sekunde vorherrschen. Die re-
lative Luftfeuchtigkeit im Be-
stand soll nicht unter 60 Pro-
zent abfallen.
Bitte beachten Sie, dass die 
Temperaturen und speziell die 
Luftfeuchtigkeit im Bestand 
oft stark von den Werten ab-
weichen, die von einer Wetter-
station, beispielsweise auf der 
Hofstelle, ermittelt werden. 
Mittlerweile gibt es schon Wet-

terstationen am Markt, 
die Echtdaten direkt aus 

dem Pflanzenbestand lie-
fern. Bedeckte Witterung 

und Temperaturen von maxi-
mal 20 °C eignen sich am bes-
ten für den Einsatz von Py-
rethroiden. An Tagen mit in-
tensiver Sonneneinstrahlung 
sollte man, wenn möglich, in 
den frühen Abendstunden be-
handeln. Dies ist damit zu be-
gründen, dass die Kontaktwir-
kung möglichst gut zu tragen 
kommt, da die Schadinsek-
ten zu diesem Zeitpunkt meist 
noch aktiv sind.
Zusätzlich bauen sich Pyreth-
roide besonders unter der Ein-
wirkung der Sonneneinstrah-
lung sowie bei hohen Tempe-
raturen schneller ab. Die opti-
malen Temperaturen für Pyre-
thriode liegen in etwa bei 10 
bis 15 °C.
Aufgrund der fehlenden syste-
mischen Wirkung von Pyreth-
roiden muss der Wirkstoff die 
Pflanzenteile bestmöglich be-
netzen. Dies ist durch eine aus-
gereifte Applikationstechnik 
und zusätzlich eine Kombina-
tion mit Netzmitteln möglich.
Pyrethroide sollten relativ 
rasch an den Insekten wirken, 
da sie nur eine beschränkte 
Dauerwirkung haben. Bei tie-
fen Nachttemperaturen, wie 
zum Beispiel bei der Rapsschäd-
lingsbekämpfung im Frühjahr, 
kann es Sinn machen, Insekti-
zide bei milderen Temperatu-
ren unter Tags durchzuführen, 
um direkt in der aktiven Phase 
der Schädlinge zu behandeln.

Ambrosie und Stechapfel 
rechtlich korrekt entsorgen
Ambrosie und Stechapfel fordern das Management von 
Ackerflächen heraus. Daher sind Vorsorge und eine recht-
zeitige Bekämpfung das Um und Auf. Eine vollständige 
Bekämpfung ist in stärker befallenen Gebieten in der Regel nicht mehr 
möglich. Die Pflanzen bilden viele langlebige Samen, die nicht zur 
Samenreife gelangen sollten, damit sie keine Boden-
samenbank aufbauen. Chemisch sind sie nur einge-
schränkt zu bekämpfen. Wie man am wirksamsten 
gegen diese beiden Problemunkräuter vorgeht, 
erfahren Sie nach Scannen des QR-Codes im Beitrag 
von LK Expertin Vera Pachtrog-Wilfinger.

Pflanzenschutz im Fokus: 
Jeder Tropfen zählt für Gewässerschutz
Pflanzenschutzmittel gehören auf die Zielfläche. Ein sorgsamer Umgang 
mit den Präparaten schont die Umwelt und die Geldbörse, denn ein 
gezielter Einsatz trägt zur Ertrags- und Qualitätsabsicherung bei. Auf 
Nichtzielflächen sind Pflanzenschutzmittel unerwünscht und können 
sich nachteilig auswirken.

Wie Sie beim Ansetzen, Ausbringen und Reinigen 
von Pflanzenschutzmitteln am besten hantieren, 
um Mittel zu sparen und Gewässer zu schützen, 
erfahren Sie nach Scannen des QR-Codes im Beitrag 
von LK Expertin Vera Pachtrog-Wilfinger.

Anmeldung zum AMA-Gütesiegel 
„Ackerfrüchte“ ist noch bis 15. April möglich

Neu angebotene ÖPUL-Maßnahmen wurden von der AMA-Marketing 
zum Anlass genommen, die Teilnahmemöglichkeiten am AMA-Gütesie-
gel Ackerfrüchte zu erweitern. Folgende zusätzliche Regelungen und 
Maßnahmen werden 2025 berücksichtigt:

	� Für Betriebe, die mit mindestens 25 Prozent der beantragten Acker-
fläche bei „Begrünung Zwischenfrucht“ teilnehmen, werden nun 
zwei Punkte angerechnet.

	� Bei mindestens zwei Prozent der beantragten Ackerfläche als „Nicht-
produktive Ackerfläche“ wird ein Punkt angerechnet.

	� Bei Teilnahme an der neuen ÖPUL-Maßnahme „Agroforststreifen“ 
mit mindestens ein Prozent der beantragten Ackerfläche wird eben-
falls ein Punkt angerechnet.

Mit dieser Erweiterung gewinnt das AMA-Gütesiegel-Programm noch 
mehr an Wert hinsichtlich Biodiversität sowie Boden- und Gewässer-
schutz. Zusätzlich ermöglicht es mehr Ackerbaubetrieben am AMA-Gü-
tesiegel-Programm teilzunehmen.

Foto: agrarfoto
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Biosoja – Schwefeldüngung auf dem Praxisprüfstand

Hintergrund wird in der Re-
gel damit argumentiert, dass 
für die Eiweißbildung in der 
Pflanze neben Stickstoff auch 
Schwefel in ausreichendem 
Maß verfügbar sein muss.
Jeder fehlende Kilogramm 
Schwefel blockiere zehn Ki-
logramm Stickstoff, den die 
Pflanze nicht verwerten kön-
ne. Angesichts der hohen 
Kornproteingehalte der So-

 
DI Martin Fischl 
Tel. 05 0259 22112 
martin.fischl@lk-noe.at

Betriebswirtschaftlich inter-
essant wird der Biosojaanbau 
in der Regel erst ab Erträgen 
von etwa 2,5 Tonnen je Hek-
tar. Um dieses Ertragsniveau 
zu erreichen, müssen die Bo-
denvoraussetzungen, wie aus-
reichend hoher Humusgehalt 
und gute Wasserspeicherfä-
higkeit vorhanden sein. Aber 
auch die wichtigsten produk-
tionstechnischen Maßnah-

men muss man richtig setzen: 
	� an den Standort angepasste 

Sortenwahl
	� Beimpfung des Saatgutes 

mit Rhizobien für einen 
möglichst hohen Knöll-
chenansatz
	� effektive mechanische Bei-

krautregulierung
Diese Maßnahmen haben 
sich als zentrale Einflussfakto-
ren auf den Biosojaertrag eta-

bliert. In letzter Zeit rückten 
auch Düngemaßnahmen ver-
stärkt in den Fokus von Prakti-
keranfragen, wie zum Beispiel 
speziell eine Schwefeldün-
gung zum Anbau von Biosoja.
Beratungsempfehlungen zur 
Schwefeldüngung sind nicht 
neu. Mittlerweile wird über 
die Luft kaum mehr Schwe-
fel in landwirtschaftliche Flä-
chen eingetragen. Vor diesem 

Kein Unterschied im Ertrag und 
Kornproteingehalt zwischen Null-
variante und Schwefeldüngungs-
streifen in der Analyse von zehn 
niederösterreichischen Biosojapra-
xisflächen im Jahr 2024. 
 Grafik: Martin Fischl/LK NÖ

Wie sich Schwefeldünger 
auf den Ertrag und die 
Qualität von Soja aus-
wirken, wurde in einem 
Bio-Net-Betriebsversuch 
in den Sojahauptanbau-
gebieten in NÖ ermittelt. 
Die Ergebnisse präsentiert 
der folgende Beitrag.
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Die Marktperspektiven für Biosoja sind nach wie vor sehr gut – sowohl für Speise- als auch für Futtersoja.
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Biosoja – Schwefeldüngung auf dem Praxisprüfstand

Humusgehalte und Schwefelvorräte 
in 0 bis 30 Zentimetern Bodentiefe 
auf zehn Biosojapraxisflächen im 
BioNet-Versuchsnetzwerk.
 Grafik: Martin Fischl/LK NÖ

jabohne besteht die berech-
tigte Annahme, dass Schwe-
fel im Ertragsgeschehen der 
Soja eine zentrale Rolle spielt.  
Davon ausgehend, wird von 
verschiedenen Seiten häufig 
auch zum Biosojaanbau eine 
Schwefelgabe empfohlen.

Zwei Schwefelformen 
zum Düngen
Für den Biolandbau sind im 
Wesentlichen zwei Schwefel-
formen als Dünger zulässig 
und verfügbar:
	� Elementarschwefel, wie 

zum Beispiel Wigor S, SPo-
werAktiv oder Sulfogran. 
Er wirkt nur langsam und 
zeitverzögert, weil er erst 
über das Bodenmikrobiom 
in Sulfatform übergeführt 
werden muss, bevor die Kul-
turpflanze ihn aufnehmen 
kann.
	� Sulfatdünger, wie zum 

Beispiel Kieserit oder Kali-
sulfat, aus denen der Schwe-
fel durch die Kulturpflanze 
rasch aufgenommen wer-
den kann. Schwefel in Sul-
fatform ist im Boden aber 
auch sehr mobil und damit 
auswaschungsgefährdet. 

Versuchsserie 
zur Schwefeldüngung
Aufgrund des zunehmenden 
Praktikerinteresses wurden 
2024 im Rahmen einer Ver-
suchsserie innerhalb des Bio-
Net-Betriebsnetzwerks mögli-
che Effekte einer Schwefeldün-
gung zum Anbau von Bio-Soja 
einer nüchternen Analyse un-
terzogen. Insgesamt zehn Bio-
flächen wurden auf die rele-
vanten Sojaproduktionsgebie-
te in Niederösterreich aufge-
teilt: Westbahngebiet, Horner 
Becken, Weinviertel und Wie-
ner Becken.
Dort legten die Betriebsleiter 
vor dem Anbau von Soja je-
weils einen Düngestreifen an 
mit
	� 200 Kilogramm Kieserit je 

Hektar – entsprechen zir-
ka 40 Kilogramm Schwefel 
oder
	� Kalisulfat – entsprechen zir-

ka 35 Kilogramm Schwefel

Damit sollte der maximal zu 
erwartende Schwefelentzug 
der Soja sicher abgedeckt wer-
den. Parallel dazu wurde auf 
jeder Fläche eine Nullvariante 
angelegt.

Die statistische Auswertung 
der Standorte ergab auf neun 
von zehn Standorten keinen 
signifikanten Unterschied im 
Kornertrag und Kornprotein-
gehalt zwischen Düngestrei-
fen und Nullvariante. Der Er-
trag lag zwischen 1.252 und 
4.368 Kilogramm je Hekt-
ar bei Kornproteingehalten 
zwischen 36,5 und 45,8 Pro-
zent. Damit wurden über das 
Erntegut zwischen fünf und 
knapp 20 Kilogramm je Hektar 
Schwefel entzogen. Einzig auf 
einem Standort im Tullner-
feld bei Kornerträgen von über 
4.000 Kilogramm je Hektar 
zeigte sich ein ertragswirksa-
mer Schwefeldüngungseffekt.
Der Befund deckt sich im 
Wesentlichen mit jüngeren 
Forschungsergebnissen aus 
Deutschland und Österreich. 
Bei Körnerleguminosen wurde 
selten ein Schwefeldüngungs-
effekt gefunden.
Bei Feldfutterbeständen ist die 
Situation aufgrund der höhe-
ren Schwefelentzüge anders 
zu bewerten. In Versuchen der 
LfL Bayern erwiesen sich 40 
Kiogramm Schwefel in Form 
von Kieserit oder Gips je Hekt-
ar und Hauptnutzungsjahr als 

Kurz gefasst
Eine direkte Schwefeldüngung 
zum Sojabohnenanbau mit 
sulfatischen Schwefeldüngern 
wie Kieserit, erzielt nur in 
seltenen Fällen einen Ertrags- 
oder Proteineffekt. Speziell auf 
Bioflächen mit dem Bewirt-
schaftungsfokus auf Humus-
erhalt und Humusaufbau kann 
der Schwefelbedarf der Soja 
offensichtlich über die Minera-
lisierung aus der organischen 
Substanz sichergestellt werden. 

Nichtsdestotrotz sollten 
Bio-Ackerbauern die regelmä-
ßige Schwefelversorgung ihrer 
Böden nicht aus dem Auge ver-
lieren. Die Strategie, mit einer 
langsam fließenden Schwefel-
form, wie Elementarschwefel, 
die Kulturpflanzenentzüge zu 
ergänzen, kann hier Sinn ma-
chen. Zielführend können etwa 
100 Kilogramm je Hektar alle 
fünf Jahre sein.

sinnvoll. Nachdem ein Groß-
teil des Schwefelvorrats im 
Boden organisch gebunden 
ist, war in der BioNet-Praxis-
flächenerhebung der enge Zu-
sammenhang zwischen den 
Humusgehalten und den Ge-
samtschwefelgehalten auf 
den beprobten Flächen wenig 
überraschend. Die Bodenana-
lysen zeigten in einer Boden-
tiefe von 0 bis 30 Zentimetern 
einen Schwefelvorrat von 720 
bis 1.351 Kilogramm je Hekt-
ar Schwefel. Wie zu erwarten 
war, konnte die Sojabohne 
den Schwefelbedarf auf den 
beprobten Flächen offensicht-
lich aus dem in der organi-
schen Substanz gespeicherten 
Schwefelvorrat abdecken.

Herzlichen Dank an die betei-
ligten Betriebsleiter für die Ko-
operation bei Anlage und Be-
treuung der Versuchsflächen!



Hitzestress im Kuhstall – schon jetzt handeln

tilatoren auch den Vorteil, dass 
sie Fliegen vertreibt.

Axiallüfter sollte man pri-
mär auf die Liegeboxen aus-
richten und immer drückend 
einbauen. Allerdings ist die 
Wurfleistung der Ventilatoren 
beschränkt – Faustzahl: 1 bis1,2 
Meter je zehn Zentimeter Ven-
tilatordurchmesser.
Sinkt die Windgeschwindig-
keit unter 2,5 Meter pro Sekun-
de, sollte man einen weiteren 
Ventilator einbauen. Axiallüf-
ter sollten mit der Unterkante 
Ventilator zirka 2,5 Meter über 
Boden montiert und 10 bis 15° 
nach unten geneigt werden. 
Die größte Kühlwirkung wird 
erreicht, wenn der Luftstrom 
seitlich auf die Körper der lie-
genden Kühe trifft. Die Einstel-
lung kann man mittels Probe-
liegen in der Liegebox oder ei-
ner Rauchpatrone überprüfen.

 
Dr. Marco Horn, BEd 
Tel. 05 0259 23301 
marco.horn@lk-noe.at

Gerade im Sommer spielt ne-
ben der Lüftung vor allem die 
Kühlung der Kühe eine ent-
scheidende Rolle. Da durch die 
Verdauungsvorgänge im Pan-
sen sehr viel Wärme entsteht, 
mögen Kühe kühle Lufttempe-
raturen von -5 bis +16 °C. Die-
ser Bereich wird als thermo-
neutrale Zone bezeichnet. Hier 
braucht die Kuh keine zusätz-
liche Energie, um sich warm 
oder kühl zu halten. Bei höhe-
ren Temperaturen fällt es den 
Kühen zunehmend schwer, 
ihre Stoffwechselwärme an die 
Umgebungsluft abzugeben, 
und Hitzestress beginnt. 

Bauliche Maßnahmen

Stall großflächig öffnen: 
Je offener der Stall gestaltet ist, 
desto besser wird die natürli-
che Luftbewegung genutzt, um 
möglichst viele Luftwechsel zu 

erreichen. Großflächig geöffne-
te Seitenwände begünstigen die 
Querlüftung. Anbauten, Beton-
sockel und geschlossene Trenn-
wände hemmen diese. Warme, 
feuchte Luft steigt im Stall auf 
und sollte durch den First ent-
weichen können. Hier sind 
Shed-Firste aufgrund der bes-
seren Beschattung Lichtfirsten 
vorzuziehen.
Es genügt aber nicht, bauliche 
Details gut zu lösen, wenn man 
den Stall danach nicht richtig 
„bedient“, heißt, Curtains und 
Tore sich auch wirklich öffnen.

Strahlungswärme redu-
zieren: Dunkle, nicht isolier-
te Dächer, aber auch Lichtfirste 
oder Lichtplatten im Dach hei-
zen das Innere des Stalls unnötig 
stark auf. Helle, isolierte Dächer 
oder ein Kaltdach reduzieren die 
Strahlungswärme. Im Sommer 
muss direkte Sonneneinstrah-

lung in den Stall vermieden wer-
den, zum Beispiel durch tief ste-
hende Sonne von Westen. 

Kühlung durch Ventilation

Kühle Brise im Sommer: 
Ab einer Windgeschwindigkeit 
von zwei Metern pro Sekunde 
sorgt der „Wind-Chill-Effekt“ 
dafür, die gefühlte Temperatur 
der Kühe zu reduzieren. Bei ei-
ner Außentemperatur von 30 °C 
und einer relativen Luftfeuchte 
von 70 Prozent erreicht man bei 
einer Windgeschwindigkeit von 
2,5 Metern pro Sekunde eine 
Kühlwirkung von 6,1 °C.
Bei länger anhaltenden Hitze-
wellen sollten die Ventilatoren 
auch nachts laufen, um die Tiere 
zusätzlich zu kühlen. Trocken-
steher-, Vorwartebereich und 
Melkstand/AMS darf man nicht 
vergessen. Hier hat die zusätzli-
che Luftbewegung durch Ven-
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Der nächste Sommer steht 
vor der Tür und lange 
vor uns Menschen leiden 
bereits unsere Kühe unter 
Hitzestress. Höchste Zeit, 
sich über die Luftverhält-
nisse im eigenen Kuhstall 
Gedanken zu machen.

Dr. Knopf & Oswald GmbH
Loitersdorf 7 · D-85617 Aßling
  +43 (0)676 630 57 56

Weniger Hitzestress,
mehr Leistung.
FRISCHE LUFT FÜR STARKE KÜHE 

Alexander 
Eder
Derndlbauer
Nussdorf/
Salzburg

 dr-knopf-oswald.com

„Der Kuah gehts guad, 
dem Bauern gehts guad, 

olle sand glücklich.“

Wie wirkt sich Hitzestress aus?
	�  erhöhte Körpertemperatur: 38,3-38,8 °C normal, >39,0 °C begin-

nender Hitzestress, >39,5 °C starker Hitzestress

	�  Futteraufnahme sinkt und Wasseraufnahme steigt

	�  Milchleistung und Fettgehalt sinken, die Zellzahl steigt

	�  schlechtere Fruchtbarkeit und Immunsystem wird geschwächt

Wie kann man Hitzestress erkennen?
	�  Schattenplätze und Stellen mit Zugluft werden aufgesucht

	�  vermehrtes Stehen, weniger Liegen

	�  Atemfrequenz steigt auf über 60 Züge pro Minute

	�  hecheln mit gestrecktem Hals und Kopf

	�  rektale Temperatur steigt auf über 38,5 °C

	�  Kontrolle TH-Index aus Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit



Hitzestress im Kuhstall – schon jetzt handeln
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Deckenventilatoren haben 
zwar eine höhere Wurfweite 
und einen breiteren Luftkegel 
als Axiallüfter, verursachen 
meist aber zu geringe Luftge-
schwindigkeiten, um eine Küh-
lung zu erreichen. Sie sind da-
her zum Vermeiden von Hitze-
stress oft nur bedingt geeignet. 
Sie können diesen im Extrem-
fall durch die Umwälzung der 
warmen Luft unter dem Stall-
dach sogar noch verschärfen.

Die Schlauchlüftung kann 
große Luftmengen sehr genau 
zu den Kühen bringen, beson-
ders in niedrigen Stallungen. 
Die Schläuche werden dabei je 
nach Stall und Aufgabengebiet 
konzipiert. Das bedeutet aller-
dings, dass man nicht mit dem 
gleichen Schlauch im Winter 
lüften und im Sommer kühlen 
kann.
Bei Schläuchen, die für die 
Lüftung des Stalls entworfen 
wurden, reicht oft die Luftge-
schwindigkeit nicht aus, um 

mittels Wind-Chill-Effekt die 
Kühe wirklich zu kühlen.

Aufgepasst: Die oben ange-
führten Empfehlungen gel-
ten für Milchkühe, allerdings 
nicht für Kälber. Diese haben 
andere Anforderungen an das 
Stallklima als Kühe.

Kühlung mit Wasser

Kuhduschen bringen zusätz-
liche Feuchtigkeit in den Stall. 
Das kann zu „saunaartigem“ 
Stallklima führen und somit 
den Hitzestress sogar noch ver-
stärken. Mit Wasser sollte man 
deshalb nur in sehr gut durch-
lüfteten Ställen und in Inter-
vallschaltung mit Ventilatoren 
arbeiten.

Die Niederdruckanlage 
versprüht Wasser großtropfig 
auf die Kühe. Diese werden bis 
auf die Haut nass. Beim Trock-
nen des Fells entsteht Verduns-
tungskälte. Als Montageort 

Mit der Schlauchlüftung können 
große Luftmengen sehr genau 
zu den Kühen gebracht werden
 Foto: Marco Horn/LK NÖ

bietet sich der Fressgang, wo 
weder Liegeboxen noch Fut-
ter nass werden, oder der Aus-
lauf an. Das Wasser sollte in 
Intervallen versprüht und der 
Luftwechsel mit einem Venti-
lator unterstützt werden. Eine 
Steuerung mittels Zeitschalt-
uhr, zum Beispiel drei Minuten 
sprühen und zwölf Minuten 
trocknen, wird empfohlen.

Die Hochdruckanlage zer-
stäubt das Wasser fein. Die Tie-
re werden nicht nass. Der feine 
Wassernebel entzieht der Luft 
Wärme. Pro Grad Abkühlung 
steigt die relative Luftfeuch-
tigkeit um fünf Prozent. Die-
ses System ist nur bei niedriger 
Luftfeuchte sinnvoll. Das be-

W W W . M E L K T E C H N I K - W A G N E R . A T

Maßnahmen gegen 
Hitzestress
Wie Sie effektiv gegen Hitze-
stress im Kuhstall vorgehen, 
erfahren Sie im Beratungsvideo  
nach Scannen des QR-Codes.

Schluss mit Hitzestress!

Der Sommer kann kommen! 
Geregeltes Stallklima mit der Felder Smartstall Klimasteuerung.

KLIMAMASSNAHMEN

Geregeltes Stallklima 
mit intelligenter Steuerung

Optimale Leistung 
durch bestmögliches Stallklima

schränkt den Einsatz in unse-
ren Breitengraden. Die Ansprü-
che an die Technik sind hoch: 
hoher Druck, Düsen, vorgefil-
tertes Wasser und Verkalkung.

Gut zu wissen
Ein ausreichender Luftwechsel 
muss dafür sorgen, Wasser-
dampf und Schadgase aus 
dem Stall zu transportieren 
und die Kühe mit Frischluft zu 
versorgen. Als Faustzahlen 
gelten dabei vier Luftwechsel 
pro Stunde im Winter und 60 
Luftwechsel pro Stunde im 
Sommer. Dies lässt sich leicht 
mit einer Rauchpatrone über-
prüfen. Der Rauch sollte sich 
im Winter nach 15 Minuten und 
im Sommer nach einer Minute 
verzogen haben. 



Darum ist es 
wichtig, Fliegen 
zu bekämpfen

gegen sind Fliegen und deren 
Brut das ganze Jahr über vor-
handen, weil es gleichmäßig 
warm ist. Im Rinderstall emp-
fiehlt es sich daher, die Gülle 
auf Larven zu kontrollieren, 
sobald die Außentemperaturen 
steigen. Im ganzjährig warmen 
Schweinestall sollte man kon-
tinuierlich bekämpfen.

Mechanische Methoden
	� Eintrag verringern: Eine 

einfache Maßnahme ist die 
Montage von Fliegengit-
tern, zum Beispiel für Vor-
raumfenster. Weiters soll-
ten alle Schlupflöcher in 
Decken und Wänden ver-
schlossen werden.
	� Sauberkeit im Stall und in 

den Buchten ist wichtig bei 
der Fliegenbekämpfung. 
Um Brutstätten zu vermei-
den, sollte man Futterreste 
(Essigfliege) und Kot täglich 
entfernen.
	� Güllemanagement: regel-

mäßiges Ablassen der Gül-
le zerstört die Schwimm-

 
Dr. med. vet. Regina Zodtl 
Tel. 0664 6271479  
zodtl@garant.co.at

Hoher Fliegendruck stresst 
Menschen und Tiere und führt 
bei letzteren oft zu geringerer 
Futteraufnahme. Die Folgen 
sind geringere Milchleistung 
sowie schlechtere Zunahmen. 
Bei Schweinen kann Stress 
auch Kannibalismus auslösen.

Hohes Hygienerisiko

Ein weiterer Grund, die Flie-
genbekämpfung ernst zu neh-
men, liegt im Hygienerisiko. 
Über die feinen Härchen ihrer 
Füße und über ihre Ausschei-
dungen transportieren Flie-
gen verschiedene Arten von 
Keimen. Der Wadenstecher ist 
ein blutsaugendes Insekt. Hier 
kommt die Übertragungsmög-

lichkeit durch den Stich dazu. 
Essigfliegen und Schmetter-
lingsmücken überwinden zwar 
nur kurze Strecken, Essigflie-
gen sind aber vor allem im Be-
reich der Futtertröge zu finden. 
Deshalb darf man ihre Bedeu-
tung bei der Erregerübertra-
gung nicht unterschätzen. 
So werden Fliegen zu gefähr-
lichen Überträgern von Infek-
tionskrankheiten wie Dysente-
rie, Maul- und Klauenseuche, 
E. coli, Salmonellen, aber auch 
PRRS und noch rund 100 weite-
ren Krankheiten. Sogar Wurm-
eier können sie übertragen. 

Enormer Nachschub

Zur Vermehrung benöti-
gen Fliegen lediglich Wasser, 
Wärme und feuchte organi-
sche Substanzen wie Mist, die 
Schwimmschicht der Gülle, 
oder Futterreste. In Stallnä-
he vermehren sie sich auch in 
Misthaufen. 
Die erwachsenen (adulten) 
Weibchen legen Eier ab. Dar-

aus entwickeln sich drei Lar-
venstadien, ein Puppensta-
dium und daraus wieder das 
adulte Insekt. Dieses ist sofort 
geschlechtsreif und vermehrt 
sich weiter. Diese Entwicklung 
ist stark temperaturabhängig 
und dauert unter optimalen 
Bedingungen nur sieben Tage. 
Die erwachsenen, „sichtba-
ren“ Fliegen sind nur die Spitze 
der Pyramide. Lediglich sie zu 
bekämpfen, führt nicht zum 
Erfolg, weil der Großteil der 
Fliegenpopulation – die Eier, 
Larven und Puppen – in Gül-
leschwimmschicht oder Ein-
streu verborgen sind. Von dort 
sorgen sie für laufenden Nach-
schub an Fliegen.

Rechtzeitig bekämpfen

Eine wirksame Fliegenbekämp-
fung muss deshalb bereits im 
Larvenstadium ansetzen. Im 
Rinderstall gibt es aufgrund 
der kühleren Temperaturen 
im Winter weniger Fliegen-
druck. Im Schweinestall hin-
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Art.Nr. 992.019
Dose, 1 kg

Art.Nr. 992.020
Kübel 5 kg

ANOEX
Fraß- und Kontaktinsektizid
•  zur Bekämpfung erwachsener  

Fliegen im Stall
•  hervorragende Sofortwirkung  

anhaltend bis zu 6 Wochen
• attraktiver Lockstoff

Art.Nr. 898.912
Dose 500 ml

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Exklusiv im Lagerhaus.

Das perfekte Duo  
gegen Fliegen!

©
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Art.Nr. 992.021
Sack 20 kg

CYROEX 
Larvenbekämpfungsmittel
•  zur Bekämpfung von Fliegenlarven  

und Rattenschwanzlarven
• wirkt 6 – 8 Wochen
•  Anwendung im belegten Stall

Wenn man Fliegen als lästig wahrnimmt, haben sie sich 
meistens bereits in vielen Stallbereichen eingenistet. Wie 
Sie der Plage am besten vorbeugen, lesen Sie im Beitrag.

Wer Fliegeninvasionen rechtzeitig vorbeugt, sichert Wohlbefinden, Futter-
aufnahme und gute Zunahmen. Foto: Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ



15 - 20 % sichtbare 
Fliegenpopulation

80 - 85 % der 
Fliegenpopulation 
die wir nicht sehen

Rattenschwanzlarven sind die Lar-
ven der Mistbiene. Foto: Regina Zodtl
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Mit Larvonex hat die Fliege keine Chance!
BERATUNG

Elisabeth Hirschböck
0664 641 23 59 | office@plank-hygiene.at 

Stallhygiene = Plank Hygiene
www.plank-hygiene.at

schicht, auf der sich Fliegen 
und Larven bevorzugt auf-
halten. Auf einen dichten 
Gülleschieber ist zu achten, 
damit es zu keiner Reinfek-
tion aus dem Lager kommt.
	� Hygienemaßnahmen: in 

jeder Leerstehzeit sollte 
man wirkungsvoll reinigen 
und desinfizieren.
	� Stallklima & Lüftung: Bei 

gutem Klima sind 80 Pro-
zent des Fliegenproblems 
schon gelöst. Diese Parame-
ter spielen auch eine wichti-
ge Rolle bei der massenhaf-
ten Vermehrung von Essig-
fliegen

Biologische Methoden
	� Güllefliegen: Sie siedeln 

sich im Güllekeller an und 
eliminieren Fliegenlarven. 
Güllefliegen sind deutlich 
weniger mobil als Stallflie-
gen, aber auch sie können 
an der Körperoberfläche 
oder im Kot Krankheitserre-
ger transportieren.
	� Schlupfwespen bei Fest-

mist: Die Larven der 
Schlupfwespen fressen die 
Puppen der Stallfliegen und 
Wadenstecher auf.

Chemische Methoden
Die Grundlagen des Arbeits-
schutzes sind einzuhalten. Ge-
naue Angaben zum Produkt 
finden sich auf dem zugehöri-
gen Sicherheitsdatenblatt.

Larven sind die 
Fliegen von morgen
Diese greifen in den Entwick-
lungszyklus der Larven ein. 

Gegen Larvizide mit dem Wirk-
stoff Cyromazin bestehen kei-
ne Resistenzen.
Sie sind für Nutztiere unbe-
denklich und man kann sie im 
belegten Stall anwenden. Op-
timale Wirksamkeit erreicht 
man durch Auflösen des Lar-
vizides und Ausbringen auf 
der gesamten Gülleoberfläche. 
Bereiche unter Trögen, Gum-
mimatten und Gängen sind 
ebenfalls zu behandeln – am 
besten mit der Spaltenlanze. 
Im Festmistbereich sollte man 
den Randbereich der Buchten 
sowie feuchte Stellen rund um 
Futter- oder Wasserstellen be-
handeln. Fliegen- und Ratten-
schwanzlarven, das sind die 
Larven der Mistbiene, werden 
sicher abgetötet. 

Wenn die Fliegen 
schon fliegen 
Mechanische Fliegenfallen, 
wie Klebestreifen und Licht-
fallen, bringen eher punktuelle 
Bekämpfungserfolge. Für eine 
länger andauernde Wirkung 
sollte man gegen adulte Fliegen 
Ködergranulate oder Streich-
mittel, sogenannte Adultizide, 
einsetzen. Um Resistenzen zu 
verhindern, empfiehlt es sich, 
den Wirkstoff  regelmäßig zu 
wechseln. Wirkstoffe ohne be-
kannte Resistenzen sind Clot-
hianidin und Organophos-
phat. Die Anwendung kann, 
je nach Produkt, als Granulat, 
gepinselt oder gespritzt erfol-
gen. Die Mittel sollte man dort 
ausbringen, wo sich die Fliegen 
gerne aufhalten, zum Beispiel 
auf Fenstersimsen, an warmen 

Stellen an Wänden und Außen-
seiten von Futtertrögen. Die 
Produkte darf man aber immer 
nur außerhalb der Reichweite 
der Nutztiere anwenden. 
Bei Wadenstechern, Schmet-
terlingsmücken oder Essigflie-
gen sollte man eine Sprühbe-
handlung durchführen, da die 
Lockstoffe in den Adultiziden 
für diese Insekten nicht attrak-
tiv sind. Eine Kontaktbehand-
lung kann deutlich bessere Er-

Kurz gefasst
Fliegenbekämpfung muss recht-
zeitig begonnen und mit System 
durchgeführt werden. Für eine ge-
zielte Bekämpfung ist es notwen-
dig, erwachsene (adulte) Fliegen 
sowie Larven parallel zu behan-
deln, denn ein Larvizid allein an-
gewendet, verhindert nicht den 
Zuflug adulter Fliegen aus der 
Nachbarschaft. Und ein Adultizid 
ohne Larvizid kann gar nicht so 
schnell die Fliegen kontrollieren, 
wie sie aus dem Mist schlüpfen.

gebnisse erzielen. Den Zuzug 
adulter Fliegen von außen soll-
te man immer, vor allem aber 
bei offenen Stallsystemen, so 
gut wie möglich unterbinden, 
um die Neuablage von Eiern 
zu verhindern. Das heißt, dass 
Mistlagerstätten oder Gülle-
gruben außerhalb des Stalles 
in das Fliegenbekämpfungs-
programm mit aufgenommen 
werden müssen, um erfolg-
reich zu sein.

Die erwachsenen, „sichtbaren“ Fliegen sind nur die Spitze 
der Pyramide. Quelle: Garant
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Wald bewirtschaften: Welche  Apps kann ich nutzen?
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Die Digitalisierung macht vor dem Wald nicht halt: Apps, die das Be-
wirtschaften einfacher machen und Apps, die Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene über Wichtiges und Interessantes im Wald informieren. 
Scannen Sie einfach die QR-Codes zu den Apps auf diesen Seiten und 
schauen Sie auf den Homepages vorbei – Sie werden begeistert sein.

 
Susanna Teufl 
Tel. 05 0259 24102 
susanna.teufl@lk-noe.at

Herkunftsberatung.at – Herkunft  
entscheidet über Erfolg oder Misserfolg

bfw.ac.at/hkd/herkauswahl.einstieg 
Eine fachgerechte Auswahl der geeigneten Herkünfte von forstlichem 
Saat-und Pflanzgut ist die Grundlage für das Wachstum und die Ent-
wicklung der zukünftigen Waldbestände. Falsche Herkünfte können 
hohe Ausfallsraten, langsames Wachstum und schlechte Qualitäten 
bedeuten. Sie beeinflussen in weiterer Folge das gesamte Betriebs-
ergebnis. Die frei zugängliche Informationsplattform des Bundes-
forschungszentrum für Wald (BFW) herkunftsberatung.at soll Sie als 
Waldbesitzer:in dabei unterstützen, das optimale Saat-und Pflanzgut 
für Ihre Waldstandorte auszuwählen. 

Waldgeschichten – mit Kurzvideos  
Bewusstsein für den Wald schaffen 

waldgeschichten.com
In Österreich gibt es rund 140.000 Waldbesitzer:innen. Viele von ihnen 
haben ein enorm großes Wissen über den Wald, seine Geschichte, zu 
den Bäumen und seinen Bewohnern. Die App „Waldgeschichten“ gibt 
den Waldbewirtschafter:innen, Forstberater:innen und Botschafter:innen 
des Waldes die Möglichkeit, ihr Wissen und Können mit der breiten 
Bevölkerung anhand von praxisnahen Kurzvideos zu teilen. Diese Videos 
stehen gemeinsam mit vielen weiteren interessanten Informationen 
auf der Homepage waldgeschichten.com für die Öffentlichkeit frei zur 
Verfügung.

Nutzen auch Sie als Waldbesitzer:in die Chance, der Bevölkerung die 
Wichtigkeit einer praxisnahen Waldbewirtschaftung, die Zusammen-
hänge der einzelnen Lebensräume sowie viele weitere, interessante 
Themenfelder näherzubringen. 
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Waldatlas – rascher und  
transparenter Zugriff auf Geodaten

waldatlas.at 
Verlässliche geografische Informationssysteme und Kartenwerke 
schaffen in der heutigen Zeit eine wichtige Datengrundlage, erleichtern 
die Arbeitstätigkeit vieler Berufsgruppen und informieren auch private 
Personen über verschiedensten Geodatenthemen. Die Homepage des 
Waldatlas www.waldatlas.at bietet hierbei österreichweite, öffentlich 
zugängliche und kostenlose Geodaten zu den Themen Wälder, Natur-
gefahren und Biodiversität. Die dargestellten Geodaten stammen aus 
der öffentlichen Verwaltung sowie anerkannten Kooperationspartnern 
wie dem Bundesforschungszentrum für Wald (BFW). Neben der Abbil-
dung von rund 40 unterschiedlichen Kartenwerken, können auch zahl-
reiche digitale Funktionalitäten wie etwa Messungen oder grafische 
Darstellungen durchgeführt werden. Testen auch Sie die einzelnen 
Karten aus und informieren Sie sich zu den unterschiedlichsten, frei zur 
Verfügung gestellten Themenfeldern. 

App ins Holz – digitale  
Weiterbildung für Jung und Alt

holzmachtschule.at/digital/app-ins-holz 
Die Bewusstseinsbildung aller Altersgruppen hinsichtlich land-und 
forstwirtschaftlicher Themenfelder spielt eine zentrale Rolle für 
viele Verbände und Interessensvertretungen. Der Verband Pro:Holz 
Steiermark hat hierzu die „App ins Holz“ entwickelt, die anhand 
von digitalen Lernkarten sowie Quiz-Duellen, die vielseitigen 
Aspekte der Forstwirtschaft, Holz-und Papierindustrie und weiteren 
Themen den Benutzer:innen spielerisch und interaktiv näherbringt. 
Um die kostenlose App nutzen zu können, ist eine Registrierung mit 
einer E-Mail-Adresse erforderlich. Diese App bietet allen Interes-
sierten eine sehr gute Möglichkeit, ihr fachliches Wissen zu den 
verschiedensten genannten Themenfeldern zu vertiefen. 

Moti.ch – schnell und einfach 
zum Holzvorrat im eigenen Wald

moti.ch 
Den stehenden Holzvorrat kann man oftmals nur mit aufwendigen 
Vermessungsverfahren ermitteln. Die App „Moti.ch“ bietet hier eine 
einfache und kostenlose Lösung, um den Holzvorrat, die Stammzahl 
und die Bestandshöhe mit Hilfe des Smartphones zu bestimmen. 
Sogar ohne Internetzugriff ist es nach einer anfänglichen Kalibrierung 
des Smartphones möglich, anhand des Prinzips einer Winkelzählpro-
be, die Messdaten zu erheben. Neben dem Smartphone ist für das 
Ermitteln der Baumhöhe eine Messlatte von zwei Metern erforderlich. 
Mit Hilfe der Schritt für Schritt-Anleitung bringt die kostenlose App für 
Sie als Waldbesitzer:in schnelle und einfache Ergebnisse in der Vorrats-
ermittlung und kann Sie somit in der Bewirtschaftung Ihrer Wälder 
unterstützen. 

LFI Waldbauberater – Orientierungshilfe 
für die forstliche Praxis

waldbauberater.at
Beim LFI Waldbauberater handelt es sich um eine digitale Orien-
tierungshilfe, die Waldbesitzer:innen bei ihren waldbaulichen 
Entscheidungen unterstützt. Den Waldbauberater kann man unter 
waldbauberater.at im Internet abrufen oder man lädt ihn sich als 
ständigen Wegbegleiter als kostenlose Handy-App herunter. Aus-
gehend vom Waldbestand und Standort werden Ihnen auf Basis 
unterschiedlicher Waldbauhandbücher und Unterlagen verschiede-
ne Empfehlungen für waldbauliche Eingriffe gegeben.

Besuchen auch Sie die Homepage und nutzen die App. Informieren 
Sie sich über die waldbaulichen Handlungsmöglichkeiten auf Ihren 
Waldflächen. 



Digitale Tools und digitale 
Vermarktungsplattformen 
in der Direktvermarktung
Die Direktvermarktung ist ein wichtiger Betriebszweig und die nächsten Jahre lassen 
eine weitere positive Entwicklung, vor allem auch durch neue, digitale Vertriebswege 
und Möglichkeiten, erwarten. Lesen Sie, wie Direktvermarkter:innen durch Online-Platt-
formen ihren Umsatz steigern können und wie die richtigen digitalen Tools dabei helfen, 
Zeit zu sparen und Prozesse zu optimieren.

Digitale Tools als 
Helfer im Betriebsalltag
Digitale Tools sind Anwendun-
gen, zum Beispiel Programme 
auf dem Laptop oder Apps auf 
dem Smartphone, die dabei 
helfen, bestimmte betriebli-
che Abläufe zu optimieren. Sie 
können eine wesentliche Er-
leichterung und Effizienzstei-
gerung im Arbeitsalltag eines 
Direktvermarktungsbetriebes 
darstellen, wie etwa in den Be-
reichen Warenmanagement, 
Tourenplanung oder Kund:in-
nenverwaltung. Als Entschei-
dungsgrundlage hat die Land-
wirtschaftskammer NÖ einen 
aktuellen Überblick über die 
vielfältigen Einsatzmöglichkei-
ten digitaler Tools erstellt. Die-
se wurden anhand ihrer Funk-
tionen verschiedenen Einsatz-
bereichen zugeordnet, so zum 
Beispiel dem „Büro- und Zeit-
management“, der „Buchhal-
tung und Fakturierung“ oder 
dem Bereich „Vertrieb/Logis-
tik“. Der Überblick hilft den 
Direktvermarkter:innen bei der 
Frage, welche digitalen Tools 
für ihren Betrieb passen und 
welche sie nutzen können.

  
Julia Neuwirth, BSc 
Tel. 05 0259 26114 
julia.neuwirth@lk-noe.at
 

Neben dem klassischen Ab-
Hof-Verkauf wird die Vermark-
tung über digitale Vermark-
tungsplattformen oder über 
einen eigenen Webshop im-
mer beliebter. Dabei können 
Direktvermarkter:innen neue 
Kund:innengruppen erreichen 
und einen weiteren Vertriebs-
weg erschließen. Das verbes-
sert die Wettbewerbsfähigkeit 
und steigert den Betriebsum-
satz.

Großes Potenzial steckt außer-
dem in der Nutzung digitaler 
Tools. Diese können dabei hel-
fen, Zeit und Ressourcen zu 
sparen, um so die bestmögli-
che Wertschöpfung aus der Di-
rektvermarktung zu erzielen. 
Im Rahmen des Projektes „Zu-
kunft Direktvermarktung Nie-
derösterreich – digital, innova-
tiv, kooperativ“ setzte sich die 
Landwirtschaftskammer NÖ 
unter anderem mit dem Thema 
„Direktvermarktung mittels di-
gitaler Tools und digitaler Ver-
marktungsplattformen“ ausei-
nander. 

Neue Wege: Digitale 
Vermarktungsplattform
Digitale Vermarktungsplatt-
formen sind Online-Plattfor-
men, auf denen mehrere Ver-
käufer:innen ihre Produkte an-
bieten. Die Käufer:innen kön-
nen also aus Waren von unter-
schiedlichen Anbieter:innen 
wählen.
Der Einstieg in die Online-Ver-
marktung, zum Beispiel durch 
die Vermarktung über digita-
le Vermarktungsplattformen, 
stärkt die Sichtbarkeit des ei-
genen Betriebes und hilft da-
bei, neue Zielgruppen zu er-
reichen. Doch die Online-Ver-
marktung ist kein „Selbstläu-
fer“ und vor allem am Beginn 
mit einem nicht unerhebli-
chen Zeitaufwand verbunden. 
Die Landwirtschaftskammer 
NÖ hat daher im Rahmen des 
Projektes Checklisten mit Fra-
gen beziehungsweise Themen 
erstellt, die vor und während 
der Nutzung von digitalen Ver-
marktungsplattformen zu be-
rücksichtigen sind. 
Das Projekt hat sich unter an-
derem darauf fokussiert, eine 
Liste mit digitalen Vermark-
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tungsplattformen zu erstellen, 
die man nutzen kann. Außer-
dem wurden Empfehlungen 
und Tipps aus der Praxis für 
den Online-Verkauf gesam-
melt, wie zum Beispiel 

	� eine Preisstrategie zu entwi-
ckeln,
	� den passenden Vertriebsweg 

zu wählen oder
	� die Internetpräsenz zu erhö-

hen und das Marketing zu 
stärken.

Virtuelles Hoftor öffnen 
und sichtbar werden
Der Online-Betriebsauftritt, 
zum Beispiel durch eine eigene 
Website oder durch die Listung 
auf einer digitalen Vermark-
tungsplattform, bietet Direkt-
vermarkter:innen die Möglich-
keit, Einblicke in den Betrieb zu 
geben sowie die Herkunft und 
Qualität der Produkte transpa-
rent darzustellen. Dies stärkt  
das Vertrauen der Kund:in-
nen. Ein professioneller Inter-
netauftritt mit ansprechender 
Website und einfacher Bedien-
barkeit kann die Kaufentschei-
dung potenzieller Kund:innen 
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positiv beeinflussen. Dement-
sprechend wurden die wich-
tigsten Eckpunkte, die bei der 
Gestaltung einer Webseite zu 
beachten sind, zusammenge-
fasst, wie zum Beispiel

	�  auf eine klare und anspre-
chende Gestaltung der 
Website zu achten,
	�  Inhalte informativ und in-

teressant aufzubauen oder
	�  interaktive Elemente einzu-

bauen.

Der sorgsame Umgang 
mit dem Internet 
Der sorgsame Umgang mit 
dem Internet ist aufgrund vie-
ler „böswilliger“ Angriffe von 
großer Bedeutung. Bei der Ver-
wendung digitaler Tools und 
digitaler Vermarktungsplatt-
formen muss man zumeist 
einen Zugang oder einen Ac-
count anlegen und Daten be-
kannt geben. Daher beschäf-
tigte sich das Projekt auch mit 
der Frage, wie man sich vor 
unerwünschten Veröffentli-
chungen persönlicher Daten 
im Internet schützen kann 
und wie diese richtig gesichert 
beziehungsweise verschlüs-
selt werden können. Hier die 
wichtigsten Tipps:

	�  Kennwörter richtig ver-
geben und einsetzen – ein 
Passwort-Manager kann 

beim Verwalten von Pass-
wörtern unterstützen.
	�  Umfassenden Online-

Schutz durch Firewall und 
Virenscanner gewährleisten.
	�  Achtsam im Internet sein 

und gut überlegt handeln.

Wie digital fit sind mein 
Betrieb und ich?
Im Umgang mit digitalen 
Tools und digitalen Vermark-
tungsplattformen sind ge-
wisse digitale Kompetenzen 
von Vorteil. Ein sogenannter 
Self-Check, der im Rahmen 
des Projektes entwickelt wur-
de, hilft den Direktvermark-
ter:innen bei der Selbstein-
schätzung der eigenen, digi-
talen Fähigkeiten. Die Ergeb-
nisse zeigen, wie gut sie in 
den vier Bereichen „Umgang 
mit Medien im Alltag und am 
Betrieb“, „Digitale Tools und 
Internetauftritt“, „Digita-
le Vermarktungsplattformen 
und Online-Verkauf“ sowie 
„Sicherheit im Internet“ sind.  

Beratung & Information 
in Anspruch nehmen
Neue Entwicklungen werfen 
natürlich auch eine Vielzahl 
neuer Fragen auf. Bevor man 
sich als Direktvermarktungsbe-
trieb für die Nutzung digitaler 
Tools beziehungsweise für die 
Online-Vermarktung über digi-

tale Vermarktungsplattformen 
entscheidet, ist es empfehlens-
wert, sich gut darüber zu infor-
mieren und Bildungs- und Be-
ratungsangebote der Landwirt-
schaftskammer Niederöster-
reich in Anspruch zu nehmen.

Hilfreiche Unterlagen 
downloaden
Mit dem Projekt „Direktvermarktung mittels 
digitaler Tools und digitaler Vermarktungs-
plattformen“ hat die Landwirtschaftskammer 
Niederösterreich einen wichtigen Grundstein für die weitere Ent-
wicklung des Online-Vertriebs über digitale Vermarktungsplattformen 
sowie zur Nutzung digitaler Tools gelegt. Die erstellten Unterlagen 
geben einen Überblick über die digitalen Möglichkeiten und bieten 
jenen eine wertvolle Orientierung, die diese neuen Technologien ver-
stärkt nutzen wollen.

Die Materialien zur Zukunft der Direktvermarktung 
stehen auf der Website der Landwirtschaftskam-
mer unter noe.lko.at im Reiter „Niederösterreich“ 
unter der Rubrik „Broschüren und Infomaterial“ 
als Online-Blätterkatalog sowie als Datei zum 
Download bereit. Oder Sie folgen ganz einfach 
nebenstehendem QR Code.

Immer am 
Laufenden bleiben
Sie möchten gerne am 
Laufenden bleiben und über 
Themen, die Direktvermark-
tung betreffend, informiert 
werden? Dann werden Sie Mit-
glied beim Landesverband für 
bäuerliche Direktvermarkter in 
NÖ und melden Sie sich zum 
Newsletter an. Der Landesver-
band für bäuerliche Direktver-
markter ergänzt das Angebot 
der Landwirtschaftskammer 
und ist ein kompetenter 
Partner mit starkem Fokus auf 
Information und Vernetzung. 
Mehr im Web unter 
direktvermarktung-noe.at

Schnelle Tipps für 
gute Websites 

Moderne Websites sind unter-
haltsam, rasch zu lesen und auch 
auf dem Smartphone gut scroll-
bar. Für Betriebe, die ihre Produk-
te direkt an den Endkonsumenten 
verkaufen, ist es nicht nur wichtig, 
qualitativ hochwertige Produkte 
herzustellen, sondern diese auch 
effizient zu vermarkten. Für die Ge-
staltung einer eigenen Website gilt 
es jedoch einiges zu beachten. 
LK-Experte Thomas Kern erklärt, 
warum Sie die Macht des ersten 
Eindrucks nicht unterschätzen 
dürfen und wie Sie einen frischen 
und modernen Eindruck erzeugen. 
Weitere Tipps finden Sie auf der 
Website der LK NÖ unter noe.lko.at 
oder Sie folgen diesem QR Code.

In der kommenden Kurssaison 
2025/2026 wird daher auch 
ein ganz spezieller Schwer-
punkt auf dem Themenbe-
reich Online-Vertrieb im Rah-
men der Direktvermarktung 
liegen. 

1
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Vom Mut, neue Wege in der 
Landwirtschaft zu gehen

in Ihrer Situation weiterhelfen 
können.
Nähere Infos und Ansprech-
partner:innen finden Sie in Ih-
rer Bezirksbauernkammer.

Betriebsentwicklung

Wenn Sie bereits ein Projekt 
anstreben, aber noch nicht 
genau wissen, wie Sie die-
ses am besten planen, struk-
turieren und koordinieren 
oder wenn Sie noch auf der 
Suche nach Ansprechpart-
ner:innen sind, bietet sich 
eine Betriebsentwicklung 
mit dem Beratungsteam der  
lk-projekt an. Dabei erhalten 
Sie eine individuelle Beratung, 
die auf Ihre Bedürfnisse ab-
gestimmt ist. So kann es bei-
spielsweise sein, dass es dem 
Projekt an Struktur fehlt, um 
die einzelnen Umsetzungs-
schritte zu definieren. Eine 
Projektbegleitung kann aber 
auch regelmäßige Treffen be-
inhalten, um ab der Planung, 
über die Umsetzung bis hin zur 
fertigen Idee zu unterstützen.
Nähere Infos und Ansprech-
partner:innen finden Sie unter 
lk-projekt.at.

 
Ing. Johanna Mostböck 
Tel. 05 0259 42302 
johanna.mostboeck@lk-noe.at

Veränderte klimatische Be-
dingungen, zahlreiche Aufla-
gen und verschiedenste Wün-
sche der Konsumentinnen und 
Konsumenten stellen die Land-
wirtinnen und Landwirte oft-
mals vor neue Herausforderun-
gen und machen betriebliche 
Innovationen notwendig. 
Dies erfordert nicht nur den 
Mut und die Bereitschaft, neue 
Technologien und Methoden 
zu übernehmen, sondern auch 
die Fähigkeit, Risiken einzu-
gehen und aus Fehlern zu ler-
nen. Innovationen sind nicht 
nur eine Reaktion auf gegen-
wärtige Herausforderungen, 
sondern auch eine Investiti-
on in die Zukunft. Sie sind der 
Schlüssel, um eine nachhaltige, 
widerstandsfähige und produk-
tive Land- und Forstwirtschaft 
zu schaffen, die sowohl den 
Bedürfnissen der heutigen als 
auch der zukünftigen Genera-
tionen gerecht wird.

Mit Innovationen den 
Betrieb weiterbringen
Doch was sind Innovationen 
eigentlich? Unter Innovatio-
nen versteht man ganz allge-

mein neue Ideen, die erfolg-
reich umgesetzt werden und 
einen Nutzen erzielen. Dieser 
Nutzen kann persönlich, wirt-
schaftlich, sozial oder ökolo-
gisch sein. Von Innovationen 
profitiert nicht nur der eigene 
landwirtschaftliche Hof, meist 
profitieren auch noch ver-
schiedenste Akteur:innen wie 
Kund:innen und Geschäfts-
partner:innen sowie ganze Re-
gionen von den Entwicklun-
gen und Erneuerungen auf den 
Betrieben.

Die Möglichkeiten, im Bereich 
der Land- und Forstwirtschaft 
innovativ zu werden, sind 
sehr vielfältig, angefangen von 
A wie Aronia-Produktion bis 
hin zu Z wie Ziegenmilcheis-
Erzeugung. Wenn Sie Ihren Be-
trieb in eine neue Richtung ver-
ändern möchten, nehmen Sie 
sich Zeit, nach Ideen zu suchen 
und lassen Sie sich von ande-
ren innovativen Bäuerinnen 
und Bauern inspirieren. Die 
Landwirtschaftskammer Nie-
derösterreich bietet durch spe-
zielle Bildungs- und Beratungs-
angebote viele verschiedene 
Möglichkeiten, um Sie bei der 

Suche nach innovativen Ideen 
zu unterstützen. Eines müssen 
Sie aber selbst mitbringen: Den 
Mut, über den Tellerrand zu bli-
cken und sich Neuem zu öffnen 
sowie den Willen, eine Idee in 
die Tat umzusetzen. 

Grundberatung 
Innovationen
Die Innovationsberater:innen 
in Ihrer Bezirksbauernkammer 
sind Ihre Anlaufstelle, um den 
ersten Schritt in Richtung einer 
Veränderung am Betrieb zu ge-
hen. Diese helfen Ihnen, Wei-
terentwicklungschancen für 
den eigenen Betrieb zu erken-
nen und diese zu erarbeiten. 
Gemeinsam wird die bestehen-
de Situation analysiert und der 
Grund für das Beratungsge-
spräch definiert. Je nachdem, 
ob schon eine Idee vorhan-
den ist oder noch nicht, wer-
den die Potenziale des Betrie-
bes erarbeitet und die nächsten 
möglichen Schritte aufgezeigt. 
Ebenso erhalten Sie Kontakt-
daten weiterer Ansprechpart-
ner:innen und einen Überblick 
über jene Angebote der Land-
wirtschaftskammer, die Ihnen 

In einer Zeit, in der die 
Herausforderungen für die 
Land- und Forstwirtschaft 
stetig wachsen, ist der 
Mut, neue Wege zu gehen, 
entscheidend für die 
Zukunftsfähigkeit unserer 
bäuerlichen Betriebe.
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Wohlschmeckendes Strauchbasilikum
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Im April

von Johannes Käfer 
Obmann der Gärtnervereinigung NÖ

Ein warmer, vollsonniger 
Standort mit einem sandigen, 
nährstoffreichen Boden wäre 
für das Strauchbasilikum ide-
al. Über den Sommer verholzt 
es und kann ohne Rückschnitt 
überwintert werden, wenn es 
nicht aufgrund seiner Größe 
auseinandergebrochen ist. Die 
Überwinterung sollte bei 10 bis 
12 °C erfolgen.

DI Christian Kornherr

Es gibt zahlreiche Sorten vom 
Basilikum, ob nun das Genove-
ser-Basilikum oder das rotblätt-
rige Basilienkraut, alle können 
in der Küche verwendet wer-
den. Was aber, wenn es ein Ba-
silikum gibt, das in der Küche 
verwendet werden kann und 
noch dazu unseren summen-

den Freunden einen reich ge-
deckten Tisch bringt? Dann 
könnte es sich um ein Strauch-
basilikum (Ocimum basili-
cum) handeln. 
Das imposante Strauchbasili-
kum – es wächst zu einer stattli-
chen Größe von mehr als 80 cm 
Höhe und mehr als 40 cm Brei-
te heran – blüht erst ab Juni. Da 
erscheinen die ersten Blüten-

stände mit ihren kleinen Lip-
penblüten, die je nach Sorte 
weiß oder violett gefärbt sind. 
Diese sind so zahlreich und gut 
besucht, dass man das Strauch-
basilikum im Sommer sogar 
hören kann. Die Blätter, die 
gerne zu Pesto verarbeitet oder 
frisch genossen werden, zeigen 
neben dem satten Grün auch 
eine leichte Violettfärbung. 

Ein essbarer Bienenmagnet

Viele Frühlingsboten, wie Narzissen, Hyazin-
then und Krokusse, können jetzt vom Topf in 
den Garten gepflanzt werden. Oftmals werden 
die Zwiebelpflanzen nach der Blüte entsorgt. 
Draußen kommen sie aber alle Jahre wieder 
und verwildern. Den Boden dafür etwas auflo-
ckern und mit organischem Dünger versorgen. 
Nach dem Eingießen können Sie die Pflanzen 
ihrem Schicksal überlassen. Die Blätter sollten 

langsam einziehen und gelb werden, erst dann 
können sie abgeschnitten werden.
Eine Pflanze, die im Advent und zu Weih-
nachten sehr in Mode gekommen ist, ist die 
Schneerose. Auch sie kann nun im Garten ein-
gepflanzt werden. Wählen Sie einen halbschat-
tigen Platz mit regelmäßig feuchter Erde. Der 
Boden sollte unbedingt kalkhaltig sein, sonst 
wachsen die Schneerosen nicht an. 

Gartentipp
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April 2025
FR, 18. Tag des Denkmals

SO, 20. Ostersonntag

MO, 21. Tag der Kreativität

DI, 22. Tag der Erde

MI, 30. Walpurgisnacht

MI, 30. Tag der 
gewaltfreien Erziehung
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Im Kalender Hochwasserhilfe: Bäuerinnen  helfen Bäuerinnen 

Dank der überwältigenden So-
lidarität kamen bei der Spen-
denaktion „Bäuerinnen hel-
fen Bäuerinnen – Hochwasser 
2024“ insgesamt 75.000 Euro 
zusammen. Mit dem Geld un-
terstützt der Verein die Bäue-
rinnen NÖ nun rund 60 betrof-
fene Mitglieder. 
Im September 2024 sorgten 
außergewöhnliche Regenmen-
gen in Niederösterreich für 
Überschwemmungen, die vie-
lerorts den Ausnahmezustand 
auslösten und zu existenzbe-
drohenden Schäden führten. 
Um in dieser schwierigen Zeit 
zu helfen, riefen die Bäuerin-
nen NÖ ihre Spendenaktion 
ins Leben.

Von Bäuerinnen 
für Bäuerinnen
Dabei wurden auf vielfältigs-
te Weise Spenden zusammen-
getragen. Der Einfallsreich-
tum der Unterstützerinnen 
war groß: Ob Glühweinstän-

de, Adventfeiern oder andere 
Benefizveranstaltungen – an 
vielen Orten wurde mit viel 
Engagement für den guten 
Zweck gesammelt. Die großar-

tige Spendensumme setzt sich 
aus Beiträgen von Vereinen, 
Mitgliedern und Funktionä-
rinnen sowie aus zahlreichen 
privaten Spenden zusammen.  

NÖ: Ostermärkte 
& Veranstaltungen

Rund um Ostern ist einiges los 
in unserem Bundesland. Da kann 
man über Ostermärkte bummeln, 
Kunsthandwerk erstehen, 
Ostereier bemalen, Brauchtum 
erleben oder köstliche Schman-
kerl genießen. So lockt etwa die 
Rosenburg am 5. und 6. April mit 
ihrem traditionellen Ostermarkt. 
Am 19. April heißt es am Geisbü-
hel auf zur großen Osternesterl-
Suche, während im Waldviertel 
der Osterhase mit dem Dampfzug 
fährt. Und die Kellergasse Stroit-
zendorf lädt am 21. April zum Os-
terspaziergang unter dem Motto 
„In die Grea geh´n“.
Diese und noch viele weitere Ver-
anstaltungstipps finden Sie unter 
niederoesterreich.at.

Spendenaktion brachte großartige 75.000 Euro für betroffene Mitglieder.

Heilsame Küchenkräuter – 10 Kräuter   für Körper und Seele
Küchenkräuter geben Gerich-
ten das gewisse Etwas. Dass in 
ihnen auch bemerkenswer-
te Heilkräfte stecken, die dem 
menschlichen Organismus 
und dem seelischen Wohlbe-
finden Gutes tun, ist über die 
Jahre fast in Vergessenheit ge-
raten. 
Die Ernährungsexpertin Bar-
bara Simonsohn befasst sich 
in ihrem neuesten Ratgeber 
„Heilsame Küchenkräuter“ 
mit zehn ausgewählten Kü-
chenkräutern, deren Wirkun-
gen besonders gut durch wis-
senschaftliche Studien belegt 
sind. Die grünen Alleskönner 
wirken unter anderem ent-
zündungshemmend, nerven-
stärkend, verdauungsfördernd, 

antioxidativ, antibakteriell so-
wie antiviral und stärken das 
Immunsystem. Bärlauch, Kori-
ander, Lavendel, Melisse, Ore-
gano, Petersilie, Pfefferminze, 
Rosmarin, Salbei und Thymian 
– mit dieser Auswahl stellt die 
Bestseller-Autorin gezielt 
Kräuter mit gesundheit-
lich wertvollen Inhalts-
stoffen und wichtigen 
Heilwirkungen vor.
Das Büchlein enthält  
zahlreiche Tipps für ge-
sundheitliche Anwen-
dungen sowie für den Ge-
brauch in der  Küche.

Erschienen um 12,40 Euro im 
Mankau Verlag
ISBN 978-3-86374-758-9

Mit ihrer Spendenaktion setzten die Bäuerinnen NÖ ein Zeichen der Solidari-
tät und des Zusammenhalts (v.l.): Landesbäuerin-Stv. für das Industrieviertel 
Margit Kitzweger-Gall, Bundes- und Landesbäuerin Irene Neumann-Hartber-
ger, Landesbäuerin-Stv. für das Mostviertel Eva Hagl-Lechner, Landesbäue-
rin-Stv. für das Weinviertel Michaela Zuschmann und Landesbäuerin-Stv. für 
das Waldviertel Andrea Wagner  Foto: Sandra Bieder

Aus dem Buch: 
Lavendel bringt Ruhe
Lavendel ist ein wunderbar 
duftendes und lila blühen-

des Küchenkraut, es 
schenkt uns ein Stück 
Mittelmeer. Laven-
del enthält Flavonoi-

de, Tannine, Gerbstoffe 
und ätherische Öle.
Lavendeltee bringt Ruhe 
ins Leben. Dazu über-
gießt man einen Teelöf-

fel der getrockneten Blü-
ten mit kochendem Wasser 

und lässt den Aufguss einige 
Minuten ziehen. Davon trinkt 
man täglich 2 bis 3 Tassen. In-
dikationen sind Nervosität, 
Nervenschmerzen, Juckreiz bei 

Foto: pixabay
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Hochwasserhilfe: Bäuerinnen  helfen Bäuerinnen 

Heilsame Küchenkräuter – 10 Kräuter   für Körper und Seele

Bäuerliches Sorgentelefon  
Tel. 0810/676 810  
www.lebensqualitaet-bauernhof.at
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Der Dank gilt allen Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern 
der Spendenaktion. „Ohne das 
Engagement und die Motiva-
tion, etwas Gutes für Betroffe-
ne der Hochwasserkatastrophe 
zu leisten, wäre diese Aktion 
niemals möglich gewesen. Die 
Loyalität in der Bäuerinnen-
organisation zeigte sich nicht 
nur durch finanzielle Unter-
stützungsleistungen, sondern 
auch durch Nachbarschaftshil-
fe und emotionalen Beistand“, 
freut sich Landesbäuerin Irene 
Neumann-Hartberger über den 
Zusammenhalt in der Bäuerin-
nenorganisation. Gleichzei-
tig bedankte sie sich auch bei 
den Kärntner Bäuerinnen. Die-
se ließen sich auf Eigeninitia-
tive Unterstützungsangebote 
einfallen und luden betroffe-
ne  Niederösterreicherinnen zu 
einer Auszeit auf „Urlaub am 
Bauernhof“-Betriebe ein. 

Unterstützung, 
die ankommt
Jeder gespendete Euro wird 
1:1 an jene betroffenen Mit-

glieder weitergegeben, für die 
ein Antrag gestellt wurde. Da-
bei werden die Spenden nach 
Schadensausmaß in zwei Kate-
gorien unterteilt: „betroffen“ 
für jene, die mit leichten Schä-
den konfrontiert waren und 
„schwer betroffen“ für jene, 
deren Existenz maßgeblich ge-
fährdet wurde. Die Übergabe 
der Unterstützungssumme er-
folgt persönlich durch die Ver-
einsfunktionärinnen, um si-
cherzustellen, dass die Hilfe 
auch bei den dafür bestimmten 
Mitgliedern ankommt. 
Durch diese Unterstützung 
möchte die Bäuerinnenorga-
nisation den betroffenen Bäu-
erinnen und Bauern den Weg 
zurück in den Alltag erleich-
tern und ihnen neue Hoffnung 
geben. Damit setzen die Bäue-
rinnen NÖ ein wichtiges Zei-
chen der Solidarität und des 
Zusammenhaltes in unserem 
Bundesland.
Weitere Informationen zur 
Aktion sowie zum Verein 
„Die Bäuerinnen Niederöster-
reich“ finden Sie im Web unter  
baeuerinnen-noe.at.

Hautentzündungen, Verdau-
ungsstörungen oder Rheuma. 
Eine Ölkompresse hilft bei Ar-
throse, lindert Entzündungen, 
dämpft Schmerzen und fördert 
die Durchblutung.
Ein Lavendelkissen hilft beim 
Einschlafen und verbessert die 
Schlafdauer und -qualität. 

Bücher gewinnen 

Wir verlosen drei Exempla-
re „Heilsame Küchenkräuter“   
Beantworten Sie die Preisfra-
ge: „Welches lila blühende Kü-
chenkraut bringt Ruhe ins Le-
ben?  Einsendeschluss ist der 
25. April. Ein kurzes E-Mail 
mit der richtigen Antwort an 
agrarkommunikation@lk-noe.at 

oder ein schneller Anruf unter 
der Tel. 05 0259 28100 genügt. 
Versuchen Sie Ihr Glück.

 
 
von unserer Mitarbeiterin 
Elisabeth Rennhofer 
Dipl. Lebens- und Sozialberaterin 
Tel. 05 0259 363 

Schlechte Tage
Manchmal, da habe ich einfach einen schlechten Tag. Der 
Wecker klingelt viel zu früh und ich fühle mich, als hätte ich 
kaum geschlafen. Ich habe Rückenschmerzen beim Aufste-
hen und bin nicht ausgeschlafen, weil ich zu spät ins Bett bin, 
und schlecht geschlafen habe. Ich bin grantig. Die Kinder sind 
auch anstrengend, übernehmen unbewusst meine Stimmung 
und streiten, bis sie das Haus verlassen. Der Kaffee schmeckt 
mir auch nicht wirklich und gibt mir heute keinen Energie-
kick. Ich habe keine Lust auf die Aufgaben, die heute anstehen 
und mein Mann braucht auch schon in aller Früh meine Un-
terstützung im Stall. Ich mag einfach nicht. Und dann ist da 
noch meine Schwiegermutter. Sie hat immer einen Ratschlag 
parat, ist scheinbar so perfekt und bohrt mit ihren Weisheiten 
unbewusst in meiner Wunde. Das macht mir zusätzlich Druck. 
Überhaupt kommt mir vor, dass alle anderen so gut drauf sind 
und ständig etwas von mir wollen. Dabei möchte ich heute 
einfach niemanden sehen und auch für niemanden da sein. 
Der Tag zieht sich und ich merke, wie die Frustration in mir 
wächst. Ich habe das Gefühl, dass ich niemandem gerecht wer-
den kann – weder meinen Kindern, noch meinem Mann, mei-
ner Schwiegermutter und auch nicht den Aufgaben am Hof. 
Nicht einmal mir selbst. Meine Gedanken spielen verrückt und 
ich frage mich, ob ich am richtigen Platz bin. Ich bemitleide 
mich selbst und würde am liebsten einfach abhauen.
Das ist ganz normal! Jeder hat solche Tage und das darf auch 
sein. Ich erinnere mich daran, dass nicht jeder Tag perfekt sein 
muss. Manchmal ist es wichtig, sich selbst die Erlaubnis zu ge-
ben, nicht immer stark sein zu müssen. Morgen ist ein neuer 
Tag. Ich kann neu beginnen. Und das werde ich auch. Ich wer-
de die Herausforderungen mit einem anderen Blick angehen, 
auf das Positive schauen und gut für mich sorgen. Denn jeder 
neue Tag bringt die Möglichkeit, neu zu beginnen. Und das ist 
das Schöne am Leben.



 
Ing. Julia Schölnhammer, BTin 
Tel. 05 0259 26405 
julia.schoelnhammer@lk-noe.at

In der Land- und Forstwirt-
schaft gibt es die Möglichkeit, 
in 16 verschiedenen Berufsfel-
dern einen Facharbeiter- oder 
Facharbeiterinnenabschluss 
im zweiten Bildungsweg zu er-
werben. Dafür gibt es zwei ver-
schiedene Ausbildungswege 
– entweder an den land- und 
forstwirtschaftlichen Fach-
schulen oder durch die Lehr-
lings- & Fachausbildungsstelle 
der Landwirtschaftskammer 
NÖ. Beide Möglichkeiten bie-
ten fundierte Fachkurse, die 
eine umfassende Vorbereitung 
auf die Abschlussprüfung und 
die spätere Berufsausübung 
beziehungsweise Betriebsfüh-
rung gewährleisten.
Für die Zulassung zur Prüfung 
sind neben dem Besuch des ge-
wählten Fachkurses folgende 
Voraussetzungen zu erfüllen:
	� Vollendung des 20. Lebens-

jahres und
	� eine mindestens dreijährige 

einschlägige Praxiserfahrung 
in nebenberuflicher Tätigkeit 
oder
	� eine mindestens zweijährige 

einschlägige Praxiserfahrung 
im Rahmen eines Vollzeit- Ar-
beitsverhältnisses 

Die Bauern- & 
Bäuerinnenschule
Im Rahmen der Bauern- & Bäu-
erinnenschulen werden an aus-

Fachrichtungen der 
Bauern- und Bäue-
rinnenschulen an 
den Landwirtschaft-
lichen Fachschulen. 
 Quelle: LAKO/LKNÖ
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Facharbeiter:in im 
zweiten Bildungsweg

gewählten landwirt-
schaftlichen Fach-
schulen praxisnahes 
Wissen sowie umfassende 
land- und forstwirtschaft-
liche Kompetenzen ver-
mittelt – und das in insgesamt 
500  Unterrichtseinheiten.
Für die Teilnahme an den Kur-
sen gibt es keine formalen Zu-
lassungsvoraussetzungen. 
Allerdings sollten die Bedin-
gungen für die Zulassung zur 
Facharbeiter:innenprüfung 
beachtet werden, um nach er-
folgreichem Abschluss der BBS 
(Bauern- & Bäuerinnenschule) 
zur Abschlussprüfung antreten 
zu können.

Die Bauern- & Bäuerinnen-
schulen sind ein kostenlo-
ses Bildungsangebot. Ledig-
lich ein Schulmittelbeitrag für 
Lehrmaterialien, Werkstücke 
und praktische Unterrichts-
einheiten wird eingehoben.

Fachrichtungen und Schul-
standorte:
	� Landwirtschaft:

an den LFS Edelhof, Gieß-
hübl, Hohenlehen, Holla-
brunn, Mistelbach, Ober-
siebenbrunn, Pyhra und 
Warth
	� Weinbau & Kellerwirt-

schaft:
an den LFS Krems, Holla-
brunn und Mistelbach
	� Ländliches Betriebs- & 

Haushaltsmanagement:
LFS Gießhübl
	� Pferdewirtschaft:

LFS Edelhof
	� Gartenbau:

LFS Langenlois
	� Obstbau & Obstverarbei-

tung:
LFS Krems

Lehrlings- & Fach-
ausbildungsstelle: 
Die Vorbereitungslehrgänge 
der Lehrlings- und Fachausbil-
dungsstelle vermitteln in min-
destens 240 Unterrichtsein-
heiten gezielt das notwendige 
Wissen für die abschließende 
Facharbeiterprüfung. Sie  wer-
den in enger Zusammenar-
beit mit den land- und forst-
wirtschaftlichen Fachschulen 
durchgeführt.
Die Teilnahme an den Vorbe-
reitungslehrgängen setzt in ei-
nigen Fällen ein Aufnahmege-
spräch voraus, um die notwen-
dige praktische Erfahrung der 
Teilnehmenden zu überprü-
fen. Denn aufgrund der Kürze 
des Lehrganges findet nur we-
nig bis kein praktischer Unter-
richt als Vorbereitung für die 
praktische Prüfung statt. 
Die Kurskosten variieren je 
nach Umfang der Unterrichts-
einheiten.

Fachrichtungen und Lehr-
gangsangebote: 
	� Landwirtschaft:

BBK Amstetten & LFS 
Gießhübl; Landes-Land-
wirtschaftskammer NÖ; 
LK Technik Mold & LFS 
Edelhof; BBK Baden; BBK 
Gänserndorf 
	� Forstwirtschaft

LFS Edelhof, HBLA Wiesel-
burg, LFS Pyhra, LFS Warth 

	� Bienenwirtschaft :
LFS Warth & Landes-Land-
wirtschaftskammer NÖ 
	� Feldgemüsebau:

BBK Gänserndorf & LFS 
Obersiebenbrunn
	� Molkerei- & Käsereiwirt-

schaft:
bundesweites Kursangebot 
	� Geflügelwirtschaft:

bundesweites Kursange-
bot, Start alle zwei Jahre mit 
Standorten in Niederöster-
reich, Oberösterreich, Stei-
ermark und Kärnten 
	� Fischereiwirtschaft:

Scharfling in OÖ 

Infos unter lehrlingsstelle.at, 
unter der Tel. 05 0259 26400 
oder unter der Mail-Adresse an 
lfa@lk-noe.at. 

Gut zu wissen!
Ein fachspezifischer Fachar-
beiter:innenabschluss ist die 
Voraussetzung für bestimmte  
landwirtschaftliche Förderun-
gen – wie etwa die Niederlas-
sungsprämie, das Top-up oder 
andere Unterstützungsmaß-
nahmen.  

Berufstätige Erwachsene können zwischen zwei 
Ausbildungswegen wählen, um die Facharbeiterin 
oder den Facharbeiter in einem der 16 landwirtschaft-
lichen Berufe zu erlangen. Entweder über die 
Bauern- und Bäuerinnenschule oder über einen 
Vorbereitungslehrgang.
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Infos zum 
Aufzeichnungsbonus
Im Webinar Aufzeichnungsbonus 
(Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung) erfahren Sie, wie Sie die 
Vorgaben zum Aufzeichnungs-
bonus erfüllen. Diese umfassen 
die Grundlagen einer Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung. Was fällt 
unter betriebliche Einnahmen 
beziehungsweise Ausgaben? Ab-
grenzung zu Privat. Die Erstellung 
eines Anlageverzeichnisses sowie 
die Ermittlung der erforderlichen 
Kennzahlen inklusive Kennzah-
lenblatt.
Das Webinar richtet sich an Be-
triebe, die eine Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung durchführen 
wollen. Es eignet sich besonders 
gut für Betriebsleiter:innen, die 
den Aufzeichnungsbonus im Rah-
men der Erstniederlassung bean-
tragt haben. 
Termin: 23. 04. 2025, 19–22 Uhr, 
Kosten: 25 Euro pro Person 
Info & Anmeldung unter noe.lfi.at

Cookinar: 
Osterjause 
Entdecken Sie, wie Sie Ihr 
Osterfest mit Klassikern wie 
Osterschinken, Eierkren, süßen 
Osterlämmern und duftenden 
Osterpinzen bereichern können. 
Tauchen Sie mit diesem Online-
Cookinar ein in die selbstgemach-
te Vielfalt der Osterküche – von 
traditionell bis modern. Verwan-
deln Sie Ihren Ostertisch in ein 
kulinarisches Highlight.
Termin: 10. April, 17.30–19.00 Uhr 
Kosten: 30 Euro pro Person
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Zertifikatslehrgang Waldpädagogik

„Im Wald vom Wald lernen“, 
unter diesem Motto machen 
pädagogisch geschulte Wald-
vermittler:innen Kindern und 
Jugendlichen den Lebens- und 
Wirtschaftsraum Wald zugäng-
lich. Durch die unmittelba-
re Begegnung mit dem Wald 
soll das Verständnis für seinen 
Schutz und seine Pflege geför-
dert werden. 
Im LFI-Zertifikatslehrgang 
„Waldpädagogik“ werden an-
gehende Waldvermittler:innen 
in mehreren Modulen fachlich 
und pädagogisch geschult. 
Die Ausbildung ist in Module 
gegliedert. Sie bietet eine Mi-
schung aus

	� praxisnaher Didaktik,
	� methodischer Vielfalt,
	� Entwicklung kommunikati-

ver Kenntnisse und
	� Erarbeitung von Kompe-

tenzen zur Führung unter-
schiedlicher Zielgruppen.

Zudem werden forstfachliche 
Kenntnisse und Praktiken er-
lernt.

Im Herbst 2025 startet eine 
Waldpädagogik-Ausbildung. 
Dies wird voraussichtlich im 
Waldviertel sein. Der Lehrgang 
richtet sich an Waldbesitzer:in-
nen, Pädagog:innen, Forstwirt-
schaftsmeister:innen, Förs-
ter:innen sowie an Waldbäue-
rinnen und -bauern. 
Nähere Infos zu den Inhalten 
und Antworten auf organisa-
torische Fragen erhalten Sie bei 
einem kostenlosen Online-In-
foabend ab 22. April 2025.

Nächster Lehrgang startet im Herbst 2025.
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Reparaturschweißen in der Landwirtschaft
Für die Instandsetzung von landwirtschaftlichen Geräten sind Kenntnisse im 
Reparaturschweißen unerlässlich. Dies erfordert allerdings weitreichendes Wis-
sen über die Werkstoffe und deren Schweißeignung. Im Theorieteil gibt es einen 
Überblick über die möglichen Schweißverfahren Elektro-, MIG/MAG-, WIG- und 
Gasschmelzschweißen sowie über die Gestaltung von Schweißverbindungen. 
Danach folgen Übungen in der Schweißwerkstätte an den Werkstoffen Niro, Alu-
minium, Stahl und Gusseisen.

Mitzubringen sind Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk
Termin: 23. – 24. April 2025
Kosten: ab 268 Euro pro Person

Anmeldung und Information unter der
Tel. 05 0259 29200 oder unter lk-technik.at.

Kurstipp von der LK-Technik Mold

Weitere Bildungsangebote & Informationen auf noe.lfi.at

Online-Infoabend
Bei diesem kostenlosen 
Online-Infoabend können 
Sie sich unverbindlich über 
den LFI-Zertifikatslehrgang 
Waldpädagogik informieren.

Anmeldung unter noe.lfi.at

22. 04. 2025
19.00–20.30 Uhr
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Hofübergabe 
nach 30 Jahren

Reinhard Polsterer hat nach 
30 Jahren an der Spitze der Land-
jugend Niederösterreich die Ge-
schäftsführung an Thomas Zeitel-
berger übergeben.
Nach einer erfolgreichen Funktio-
närslaufbahn in der Landjugend  
– vom Bezirksobmann über 
den Landesobmann bis hin zum 
Bundesobmann – trat Reinhard 
Polsterer 1995 in den Dienst der 
Landwirtschaftskammer ein und 
machte sein Hobby zum Beruf.
In den darauffolgenden drei Jahr-
zehnten entwickelte sich die 
Landjugend NÖ zur größten Ju-
gendorganisation des Landes. 
Projekte und Aktionen wie der 
Projektmarathon, die Pflüger-
Weltmeisterschaft 2008 mit 
25.000 Besucher:innen in 
Grafenegg oder die Betreu-
ung von mittlerweile mehr als 
450 Auslandspraktika jährlich 
gehen auf seine Initiative zurück. 
Die Landesleitung hat Polsterer 
zum Ehrenmitglied ernannt und 
ihm das Ehrenzeichen der Land-
jugend NÖ verliehen sowie eine 
Ehrenstatuette überreicht, die 
bisher nur Ex-LK-Präsident Her-
mann Schultes und die ehem. Ge-
schäftsführerin der Volkskultur NÖ 
Dorothea Draxler, erhalten haben. 
Auch zahlreiche Wegbegleiter:in-
nen von Erwin Pröll und Klaudia 
Tanner bis hin zu Freunden und 
ehemaligen Mitarbeiter:innen 
sprachen ihm per Videobotschaft 
ihren Dank aus. Danke sagte auch 
LH-Stv Stephan Pernkopf.
Polsterer widmet sich fortan als 
Geschäftsführer ganz dem LFI NÖ.
Neuer Geschäftsführer ist Thomas 
Zeitelberger. Er lebt in Meiseldorf 
im Bezirk Horn und ist seit fünf 
Jahren für die Landjugend tätig.

Pfeisinger und Luger bilden die 
neue Spitze der Landjugend NÖ

Ybbs-St. Martin gewinnt den Projektmarathon
Die Auszeichnungen für den Projektmarathon 2024 wurden beim Tag der Landjugend in Wiesel-
burg verliehen. Insgesamt gab es 27 Mal Gold, 23 Mal Silber und 12 Mal Bronze. Drei weitere 
Gruppen haben erfolgreich teilgenommen. Weil aufgrund des Hochwassers im September nicht 
alle Landjugend-Gruppen ihre Projekte umsetzen konnten, gab es auch die Kategorie „Hoch-
wassereinsatz“. 19 Gruppen wurden daher für ihren Einsatz bei den Aufräumarbeiten nach der 
Hochwasserkatastrophe ausgezeichnet. Die Landjugend Ybbs-St. Martin holte sich mit ihrer Neu-
gestaltung des Kindergarten-Außenbereichs den Landessieg.

im Jahreskalender der Land-
jugend bildet. Im Rahmen des 
Festakts wurde den tausenden 
Jugendlichen und zahlreichen 
Ehrengästen, wie LH-Stv. Ste-
phan Pernkopf und EU-Parla-
mentarier Alexander Bernhu-
ber sowie den beiden LK NÖ-
Vizepräsidenten Lorenz Mayer 

Mitte März ging in Wieselburg 
unter dem Motto „Vielfalt Le-
ben. Gemeinschaft stärken.“ 
der diesjährige Tag der Land-
jugend über die Bühne. Rund 
3.000 Landjugend-Mitglieder 
aus ganz Niederösterreich nah-
men an diesem bedeutenden 
Event teil, das den Höhepunkt 
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und Andrea Wagner, der neue 
Landesvorstand der Landju-
gend NÖ vorgestellt. An der 
Spitze steht weiterhin Landes-
leiterin Sabine Pfeisinger aus 
Pölla (LJ-Bezirk Allentsteig). 
Neu an ihrer Seite ist  der frisch 
gewählte Landesleiter Matthi-
as Luger aus Ybbs.

Foto: Sophie Balber
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Der neue Landesvorstand der Landjugend NÖ mit Sabine Pfeisinger und Matthias Luger an der Spitze (2. Reihe Mitte).
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MKS-Ausbrüche: 
Biosicherheit einhalten!
In Ungarn und der Slowakei grassiert die Maul- und Klauenseuche  SEITE 60

Handel setzt Betriebe unter Druck 
Fariness-Büro-Bericht dokumentiert immer mehr unfaire Handelspraktiken. 

In Österreich beherrschen 
die drei größten Handelsket-
ten rund 90 % des Lebensmit-
telmarktes. „Mehr als 100.000 
bäuerliche Betriebe und Ver-
arbeiter stehen einer Handvoll 
Handelsriesen gegenüber – das 
ist ein Kampf mit ungleichen 
Waffen“, meint Bundesminis-
ter Norbert Totschnig. Die hohe 
Marktkonzentration führe zu 
harten Preisverhandlungen, 
drohenden Auslistungen und 
einseitigen Vertragsänderun-
gen. Als Gegenmaßnahme wur-

de vor drei Jahren das Fairness-
Büro ins Leben gerufen. Seit 
der Gründung hat sich nicht 
nur die Zahl der Beschwerden – 
nämlich auf derzeit mehr als 
800 – erhöht, sondern auch das 
Wissen über unlautere Handels-
praktiken. 

Der aktuelle Fairness-Büro- 
Bericht zeugt einmal mehr von 
einem starken Ungleichge-
wicht in der Lebensmittelkette. 
So stehen derzeit insbesondere 
Fleischerbetriebe unter großem 
Druck. Ein großes Thema sind 

aufgezwungene Dritt-Dienst-
leistungen (etwa bestimmte 
Zahlungs- und Logistikdienst-
leister zu nutzen) oder unfaire 
Alleinbelieferungsverträge. 

Die Erkenntnisse werden re-
gelmäßig an die EU-Kommis-
sion weitergegeben – bis Ende 
2025 will der Agrarkommissar 
Christophe  Hansen die EU-
Richtlinie über unlautere Han-
delspraktiken einer umfassen-
den Evaluierung unterziehen. 
 
www.fairness-buero.gv.at 

Eier für Amerika?

Josef Moosbrugger 
Präsident der LK Österreich

Dass eine Weltmacht wie die 
USA, die unter dem Motto 
„America first“ großspurig 
Zölle auf diverse Importpro-
dukte ankündigt, plötzlich 
in EU-Ländern – so auch Ös-
terreich – Eier kaufen will, 
hat für einiges Erstaunen 
gesorgt. Diese Causa sollte 
uns jedoch allen zu denken 
geben. Schließlich führt sie 
eindrücklich vor Augen, 
dass Eigenversorgung strate-
gisch unverzichtbar ist und 
jedem etwas wert sein soll-
te. Derzeit können wir Ös-
terreich noch ausreichend 
mit Frischeiern versorgen, 
aber wir riskieren wegen 
überzogener Standards und 
schlechter Preise in vielen 
Sektoren Importabhän-
gigkeit. Um die Jugend zu 
motivieren, Höfe zu über-
nehmen, Investitionen zu 
tätigen und die Versorgung 
abzusichern, braucht es Zu-
kunftsperspektiven. Unsere 
Betriebe benötigen Investi-
tionssicherheit, faire Wett-
bewerbsbedingungen und 
Herkunftstransparenz, aber 
auch Produktionsmittel, um 
Kulturen und Tiere ausrei-
chend ernähren und gesund 
erhalten zu können. Wir 
werden und dürfen nicht 
lockerlassen, das zu thema-
tisieren. Viele sehen unsere 
Lebensmittelversorgung als 
selbstverständlich an, aber 
das ist sie nicht – nicht ein-
mal in einem riesigen Agrar-
staat wie den USA. 
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Mit einem Leistungsvolu-
men von 13,2 Mrd. Euro aus 
der Kranken-, Pensions- und 
Unfallversicherung steht die 
SVS ihren Versicherten in al-
len Lebenslagen zur Seite – sei 
es, wenn es darum geht, wieder 
gesund zu werden und gesund 
zu bleiben, wenn ein Kind ge-
boren wird oder es um die fi-
nanzielle Absicherung im Alter 
geht. Damit Versicherte im An-
lassfall rasch zu ihren Leistun-
gen kommen, ist auch ihre Mit-
hilfe erforderlich. 

Was ist relevant? 

Das Einhalten von Melde-
pflichten ist dabei von wesent-
licher Bedeutung. Zu den ver-
sicherungsrelevanten Sachver-
halten, die der SVS mitzuteilen 

sind, zählen persönliche Daten 
und Angaben zum Familien-
stand genauso wie Informati-
onen zur Erwerbstätigkeit und 
den aktuellen wirtschaftlichen 
Verhältnissen.

Meldepflichten für 
Betriebsführer

Nach den Bestimmungen des 
Bauernsozialversicherungsge-
setzes (BSVG) sind neben Leis-
tungsempfängern vor allem 
Betriebsführer eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes 
melde- und auskunftspflichtig. 
An- und Abmeldungen zur 
Pflichtversicherung müssen sie 
z.  B. binnen einem Monat er-
statten, dies auch für im Betrieb 
hauptberuflich beschäftigte An-
gehörige.

Da zur Beurteilung der Versi-
cherungs- und Beitragspflicht 
nach dem BSVG in der Regel 
der Einheitswert der bewirt-
schafteten Flächen heranzu-
ziehen ist, sind der SVS zudem 
Änderungen in der Bewirt-
schaftung (Zu-/Verpachtun-
gen, Flächenkauf/-verkauf) be-
kanntzugeben. Besonders zu 
beachten ist, dass sämtliche 
Angaben den tatsächlichen 
rechtlichen Verhältnissen und 
den Meldungen an andere Ins-
titutionen (Finanzamt, AMA) 
entsprechen.

Tipp: Informieren Sie die SVS 
schnellstmöglich über relevante Än-
derungen, um sich vor Unannehm-
lichkeiten, zusätzlichen Kosten oder 
gar leistungsrechtlichen Nachteilen 
zu schützen.

Mit svsGO Meldungen 
schnell erledigen

Über das digitale svsGO-Bei-
tragskonto können Betriebsfüh-
rer jederzeit ihre Bewirtschaf-
tungsverhältnisse abrufen und 
prüfen, ob die bei der SVS erfass-
ten bewirtschafteten Flächen 
aktuell sind. Allfällige Änderun-
gen können sogleich online ge-
meldet werden. Und mit svsGO, 
dem digitalen Services der SVS, 
geht noch mehr: z.  B. Bestäti-
gungen über Beitragszahlun-
gen abrufen, Nachrichten und 
Unterlagen an die SVS senden, 
Rechnungen einreichen oder 
Gesundheitskonto einsehen. 
Auch zahlreiche Meldeformula-
re sind online verfügbar. 

Mehr Infos unter svs.at/go

Exakte Angaben 
sichern Leistungen 
der SVS
Wichtige Meldefrist für Landwirte: Bis 30. April sind der 
Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) Einnahmen 
aus Nebentätigkeiten oder ein Wechsel des Beitrags-
systems bekanntzugeben. Warum eigentlich? Mehr dazu 
im Überblick rund um die Meldebestimmungen in der 
Sozialversicherung.

Meldungen, die bis Ende April bei der SVS eingelangt sein müssen

1.
 Einnahmen aus land- und forstwirt-

schaftlichen Nebentätigkeiten sind bis 
zum 30. April 2025 zu melden – kon-

kret geht es hier um die Bruttoeinnahmen (inkl. 
Umsatzsteuer) des Wirtschaftsjahres 2024.

2.
 Ebenso hat ein Antrag auf „kleine 

Option“ bis zu diesem Termin zu 
erfolgen, will man die Sozialversiche-

rungsbeiträge für Nebentätigkeiten nicht 
pauschal, sondern ab 2024 auf Basis der 

Einkünfte gemäß Einkommensteuerbescheid 
berechnet haben. Die gewählte Option gilt für 
mindestens ein Beitragsjahr. Wer einen 
solchen Antrag bereits für frühere Zeiträume 
gestellt hat und ihn rückwirkend ab 2024 
widerrufen möchte, kann dies noch bis 
30. April 2025 tun.

3.
 Wer für den gesamten Betrieb anstelle 

des Einheitswerts den Einkommen-
steuerbescheid als Grundlage für die 

Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge 
herangezogen haben möchte – und zwar ab 
2024, kann bis 30. April 2025 eine „Beitrags-
grundlagenoption“ beantragen. Die Rückkehr 
zum pauschalen Beitragssystem ist jedoch nur 
dann möglich, wenn eine Änderung in der 
Betriebsführung eintritt. Da auch Auswirkungen 
auf künftige Pensionsleistungen sowie 
steuerrechtliche Aspekte zu berücksichtigen 
sind, wird eine Beratung dazu unbedingt 
empfohlen.

 Diese Seite entstand in Kooperation mit der SVS

Foto: AdobeStock/peopleimages.com
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Österreichs größter 
Tierversicherer würdigt 
innovative wissenschaftli-
che Arbeiten zur Förderung 
der Tiergesundheit mit 
einem Förderpreis in der 
Höhe von insgesamt 
4.000 Euro. 

Erstmals hat die Österreichi-
sche Hagelversicherung einen 
Förderpreis an der Veterinärme-
dizinischen Universität Wien 
vergeben. Die Verleihung fand 
im feierlichen Rahmen unter 
Beisein von Rektorin Ao. Univ.-
Prof. Dr. Petra Winter statt. „Als 
Österreichs größter Tierversi-
cherer ist es unser großes An-
liegen, die Wissenschaft gezielt 
zu fördern und junge Talente zu 
unterstützen. Denn die Nutz-
tierhaltung steht vor enormen 
Herausforderungen. Tierkrank-
heiten schweben wie ein Da-

moklesschwert über den hei-
mischen Stallungen. Mit die-
sem Förderpreis möchten wir 
innovative Forschungsarbei-
ten würdigen, die zur Verbes-
serung bzw. Absicherung der 
Einkommenssicherheit in der 
Nutztierhaltung sowie zur För-
derung der Tiergesundheit und 
des Tierwohls beitragen“, er-

klärt Dr. Kurt Weinberger, Vor-
standsvorsitzender der Öster-
reichischen Hagelversicherung.  

Dr. Kerstin Hofer befasste sich 
in ihrer Arbeit mit dem Titel „In-
fektionsepidemiologische Un-
tersuchungen zum Nachweis 
und der Verbreitung von Sal-
monella Dublin in österreichi-
schen Milchviehbetrieben“ mit 

der Prävalenz sowie effektiven 
Nachweismethoden für S. Dub-
lin. Mag. Roland Kreuzer, von 
einem landwirtschaftlichen 
Betrieb in Kärnten stammend, 
verfolgte mit seiner Diplomar-
beit das Ziel, eine Bestandsauf-
nahme des Erregers C. burnetii 
in ostösterreichischen Milch-
viehbetrieben zu erstellen. 

Hagelversicherung würdigt inno-
vative wissenschaftliche Arbeiten 
an der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien (v. l.): Ao. Univ.-
Prof. Dr. Petra Winter, Rektorin der 
Veterinärmedizinischen Universität 
Wien, Dr. Kerstin Hofer, Mag. Ro-
land Kreuzer, Dr. Kurt Weinberger, 
Vorstandsvorsitzender der Öster-
reichischen Hagelversicherung, 
und Univ.-Prof. Dr. Jürgen Rehage, 
Vizerektor für Lehre und klinische 
Veterinärmedizin
 Foto: ÖHV

Hagelversicherung vergibt Förderpreis  
an Veterinärmedizinischer Universität

Diese Seite entstand in Kooperation mit der Österreichischen Hagelversicherung
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Thomas Weber 
LK Österreich

Das von der EU im Rahmen 
der GAP 23 – 27 geforderte 
Betriebsnachhaltigkeitsinst-
rument für Nährstoffe (FaST) 
steht in Österreich seit Be-
ginn 2025 in Form des Web-
tools „Integrierte Nährstoffbi-
lanz (INB)“ allen Landwirtin-
nen und Landwirten kosten-
frei zur Verfügung. Dieses Tool 
soll durch eine übersichtliche 
Bereitstellung der Nährstoff-
verhältnisse auf Schlagebe-
ne unterstützen und Empfeh-
lungen für die Einsatzmenge 
von Düngemitteln bei einer 
vorausschauenden Düngepla-
nung liefern. 

Die Benutzeroberfläche be-
steht aus einer kartenbasierten 
Oberfläche ähnlich jener des 
Inspire Agraratlas des Land-
wirtschaftsministeriums. Es 
werden alle Schläge laut Mehr-
fachantrag des Vorjahres ange-
zeigt. Um die Nährstoffbilan-
zierung von einem Schlag zu 
starten, ist auf der linken Seite 
der grüne Button „+neuer Ein-
trag“ und anschließend der ge-
wünschte Schlag mit Klick in 
das Polygon auszuwählen. Die 
Feldstücknutzungsart und das 
Flächenausmaß werden auto-

matisiert bereitgestellt, die 
automatische Bereitstellung 
von Grünland-/Ackerzahl und 
Bodenart soll künftig ergänzt 
werden.

Mit wenigen Klicks zur 
Düngeempfehlung 

Um Informationen zur 
Nährstoffbilanz sowie Dün-
geobergrenzen in Bezug auf 
Stickstoff, Phosphor und Ka-
lium zu erhalten, sind die an-

zubauende Kulturart bzw. ge-
plante Grünlandnutzung, die 
Ertragslage der Fläche sowie 
die erwartete Erntemenge an-
zugeben. Optional kann auch 
eine etwaige vorangegange-
ne Zwischenfrucht samt ih-
rer Vorfruchtwirkung sowie 
die Teilnahme an der ÖPUL-
Maßnahme „Vorbeugender 
Grundwasserschutz – Acker“ 
angegeben werden. Weiters ist 
es möglich, geplante Dünge-
maßnahmen samt Applikati-

onsmengen anzugeben. Die 
Landwirtschaftskammer emp-
fiehlt bereits bei der Anbau-
planung, Art und Umfang der 
Düngemittelgabe mitzuden-
ken, damit eine optimale und 
effiziente Kulturentwicklung 
erreicht werden kann. Das 
neue Web-Tool „Integrierte 
Nährstoffbilanz (INB)“ bietet 
hierfür eine einfach zu bedie-
nende kostenfreie Möglich-
keit und ist unter https://inb.
agrarforschung.at zu finden.

Webtool liefert Düngeempfehlung
Seit Beginn des Jahres können Landwirtinnen und Landwirte dieses neue Instrument kostenfrei nutzen.

Mit dem Web 
tool „INB – In-
tegrierte Nähr-
stoffbilanz“ 
kommt man 
mit wenigen 
Klicks zur 
schlagspezi-
fischen Dünge-
empfehlung.

Foto: BML, 
AdobeStock/hanahal

Agrarökologie ist ein ganz-
heitliches Konzept mit dem 
Ziel, die landwirtschaftliche 
Produktion mit umfassender 
(ökologischer, sozialer, öko-
nomischer) Nachhaltigkeit 
und Ressourceneffizienz in 
Einklang zu bringen. Im Rah-
men eines Innovationsprojek-
tes sollen konkrete agraröko-
logische und biodiversitätsför-
dernde Bewirtschaftungsmaß-
nahmen auf landwirtschaftli-

chen Betrieben in den Modell-
regionen Österreichs (Nieder-
österreich, Oberösterreich und 
Steiermark) umgesetzt werden.

Hierfür werden pro Region 
fünf bis sieben Betriebe ge-
sucht, die neue agrarökologi-
sche Praktiken, Methoden und 
Ansätze ausprobieren und ihre 
Erfahrungen mit anderen tei-
len. Die Betriebe können da-
bei aus einem umfangreichen 
Maßnahmenkatalog für sie ge-

eignete Maßnahmen auswäh-
len – aus Bereichen wie etwa 
Boden, Biodiversität, Klimabi-
lanzen, Nährstoffverluste, Ein-
satz von chemischen Hilfsstof-
fen, Wirtschaftlichkeit, Wert-
schöpfung und Effizienz.

In einen gemeinsamen Pro-
zess, an dem neben den Land-
wirtschaftsbetrieben Bera-
tungskräfte und Forschende 
beteiligt sind, werden die Maß-
nahmen regelmäßig überprüft 

und neue Erkenntnisse lau-
fend berücksichtigt. Hinter 
dem Projekt stehen FiBL, LKÖ 
und LFI, Förderungen kom-
men von EU, Bund und Län-
dern.

Weitere Infos:

Betriebe für Pilotprojekt Agrarökologie gesucht
Im Fokus steht die Umsetzung agrarökologischer und biodiversitätsfördernder Bewirtschaftungsmaßnahmen.
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www.lko.at/
arge-agrarökologie
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Thomas Weber 
LK Österreich

Die Erfahrungen der ersten 
beiden Antragsjahre des ÖPUL 
2023 haben gezeigt, dass es 
bei einzelnen ackerbaulichen 
ÖPUL-Maßnahmen zu über-
durchschnittlich vielen Auf-
fälligkeiten im Rahmen von 
Vor-Ort-Kontrollen gekom-
men ist.

Anhäufungen gegen 
Wassererosion

Aufgrund gehäufter Auffäl-
ligkeiten bei der Qualität der 
Anhäufungen in den letzten 
Jahren ist davon auszugehen, 
dass es 2025 zu vermehrten 
Vor-Ort-Kontrollen kommen 
wird, ob die dargelegten Ver-
pflichtungen auch tatsächlich 
eingehalten wurden.

Das zentrale Ziel der Ero-
sionsschutzmaßnahme „An-
häufungen bei Kartoffeln“ 
ist die Verhinderung von Ab-
schwemmungen infolge von 
N i e d e r s c h l a g s e re ig n i s s e n 
durch das Anlegen von An-
häufungen (= Querdämmen) 
in den Rinnen der Anpflanz-
dämme. Die Anlage der An-
häufungen hat unmittelbar 
mit dem Legegerät bzw. der 
nachfolgenden Dammfräse 
zu erfolgen und die Dämme 
sind bis zur Krautminderung 
beizubehalten. Der Abstand 
zwischen diesen quer zu den 
Anpflanzdämmen angelegten 
Anhäufungen darf maximal 
zwei Meter betragen, Fahrgas-
sen dürfen frei von Anhäufun-
gen sein. 

Die Anlage der Anhäufun-
gen hat so zu erfolgen, dass sie 
in der Lage sind, auch stärke-
re Niederschläge unter nor-
malen Umständen wirksam 
zurückzuhalten. Durch Re-

genereignisse oder Unkraut-
bekämpfungsmaßnahmen 
wirkungslos gewordene An-
häufungen können erneuert 
werden.

Erosionsmindernde 
Untersaaten

Ab 2025 ist die Anlage von 
Untersaaten neben Acker-
bohne, Kürbis, Soja und Son-
nenblume auch bei Mais und 
Sorghum möglich. Hierbei 
ist spätestens acht Wochen 
nach dem Anbau der Haupt-
kultur (spätestens jedoch am  
30. Juni) eine Untersaat mit 
mind. drei Mischungspart-
nern zwischen den Reihen der 
Hauptkultur anzulegen. 

Dabei istes besonders wich-
tig, dass die Saatstärke, die An-
bautechnik und der Anbau-
zeitpunkt so gewählt werden, 
dass ein ausreichender Auf-
gang der Untersaat mit ent-
sprechender Erosionsschutz-
wirkung sichergestellt wer-
den kann. Zwischen Anlage 
der Untersaat und Ernte der 
Hauptkultur sind Bodenbear-

beitung (auch Striegeln) und 
Herbizideinsatz nicht erlaubt.

Flächendeckende 
Begrünungen anlegen

Mit 21. März hat zwar be-
reits der Mindestbegrünungs-
zeitraum für die Variante 6 der 
Maßnahme „Zwischenfrucht-
anbau“ geendet – es zeigte sich 
jedoch abermals, dass in eini-
gen Fällen eine flächendecken-
de Begrünung, wie sie die För-
dervoraussetzungen der Maß-
nahme fordern, nicht erreicht 
wurde. Die Erfahrungen zeigen, 
dass es insbesondere bei den Va-
rianten 6 und 7 aufgrund man-
gelhafter Begrünungen zu Be-
anstandungen kommt. Dies 
wird auch im Rahmen des Flä-
chenmonitorings geprüft und 
es wird auch hier zu vermehr-
ten Vor-Ort-Kontrollen kom-
men. Es wird dringend empfoh-
len, den Begrünungsanbau für 
den Herbst/Winter 2025/2026 
so zu planen, dass eine flächen-
deckende Begrünung durch 
eine ordnungsgemäße Anlage 
sichergestellt werden kann. 

Die Anlage der Anhäufungen muss so erfolgen, dass auch stärkere Nieder-
schläge unter normalen Umständen zurückgehalten werden können.

Anlage von Erosionsschutzmaßnahmen und  
Zwischenfrüchten fachgerecht ausführen
Was bei der Anlage von Anhäufungen und bei der Anlage von Untersaaten besonders zu beachten ist.
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Pheromonfallen bei 
Zuckerrüben
Ab dem Antragsjahr 2025 wird 
das Aufstellen von Pheromon-
fallen (mindestens 15 pro 
Hektar) zur Bekämpfung des 
Rübenderbrüsslers (Aspro-
parthenis punctiventris) bei 
Zuckerrüben als optionaler 
Zuschlag in den ÖPUL-Maß-
nahmen „Umweltgerechte und 
biodiversitätsfördernde Bewirt-
schaftung“ (UBB) und „Biolo-
gische Wirtschaftsweise“ (BIO) 
gefördert. Die Beantragung 
setzt eine gültige Teilnahme an 
den ÖPUL-Maßnahmen UBB 
oder BIO voraus. Bis spätestens 
am 15. April 2025 kann der 
Zuschlag mittels Code PZR für 
den entsprechenden Schlag im 
Mehrfachantrag 2025 prämien-
fähig beantragt werden. 
Die Anlage hat spätestens 14 
Kalendertage nach dem Anbau 
der Zuckerrübe oder spätestens 
zu einem vergleichbaren Zeit-
punkt bei einer auf Zuckerrüben 
des Vorjahres nachfolgenden 
Kultur zu erfolgen. Die Phero-
monfallen sind jedenfalls fünf 
Wochen am Feld zu belassen 
und regelmäßig zu leeren und 
spätestens vor der Ernte zu ent-
fernen. Über die Anlage und den 
Betrieb der Pheromonfallen sind 
Aufzeichnungen zu führen. Die 
verwendeten Pheromonfallen 
sind zumindest bis  
30. September jeden Jahres auf-
zubewahren und im Falle einer 
Vor-Ort-Kontrolle dem Prüforgan 
vorzuweisen. 

Eine Aufzeichnungsvorlage 
steht online unter www.ama.at/
fachliche-informationen/oepul/
aufzeichnungsvorlagen  
zur Verfügung. 
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Kerstin Seitz, LK Österreich 
Stefan Fucik, LK NÖ

In Ungarn wurde Anfang März 
auf einem Milchviehbetrieb (ca. 
1.400 Rinder) der Ausbruch der 
Maul- und Klauenseuche bestä-
tigt. Der Seuchenbetrieb liegt 
nördlich der Stadt Győr rund 
50 Kilometer von Österreich 
entfernt. Alle Tiere mussten ge-
keult werden. Gleichzeitig wur-
den eine Schutz- und eine Über-
wachungszone eingerichtet, 
in denen strenge Maßnahmen 
gelten wie ein Verbringungsver-
bot empfänglicher Tiere oder 
ein Jagdverbot. Wenige Tage da-
nach wurden vier Ausbrüche der 
Maul- und Klauenseuche auf Be-
trieben in der Slowakei bestätigt. 

In Österreich gibt es bislang 
keine Hinweise auf eine Ein-
schleppung der Seuche. Auf-
grund der noch unklaren Lage, 

des unbekannten Ursprungs 
der Tierseuche und der gravie-
renden Konsequenzen eines 
Ausbruches in Österreich wer-
den Halterinnen und Halter 
von Klauentieren dennoch er-
sucht, vermehrt auf allgemei-
ne Biosicherheitsmaßnahmen 
zu achten! Dazu zählen saubere 
Stallkleidung, Quarantäne von 
Zukaufstieren, Reinigung und 
Desinfektion von Transport-
mitteln und kein Zutritt für be-
triebsfremde Personen zu den 
Stallungen. Von der Einfuhr von 
Einstreu und Futtermitteln aus 
Ungarn wird dringend abgera-
ten. Eine Einfuhr von Mist oder 
Gülle ist ohne Genehmigung 
der Behörde verboten!

Die Agentur für Gesund-
heit und Ernährungssicherheit 
(AGES) stuft das Risiko einer 
Einschleppung der MKS nach 
Österreich derzeit als hoch ein.

Keine Behandlung 
möglich

MKS ist eine hochanstecken-
de Viruserkrankung bei Klau-
entieren – auch viele Zoo- und 
Wildtiere können erkranken. 
Es gibt keine Behandlungsmög-
lichkeit. Ist auf einem Betrieb 
auch nur ein Tier erkrankt, müs-
sen alle Klauentiere des Betrie-
bes getötet und unschädlich be-
seitigt werden. Die wirtschaftli-
chen Folgen sind gravierend, die 
Exportmärkte sind nachhaltig 
gestört.

Die Ansteckung erfolgt durch 
direkten Kontakt mit infizier-
ten Tieren, deren Produkten  
(z. B. Milch), Ausscheidungen 
der Tiere und über Objekte (z. B. 
Fahrzeuge oder Schuhe). Auch 
die Ausbreitung über die Luft ist 
über weite Distanzen (bis 60 km) 
möglich. Die Tiere können das 

Virus bereits vor Auftreten der 
ersten Symptome ausscheiden. 
Zu den typischen Symptomen 
gehören:
	n Fieber (bis 42 °C)
	n Teilnahmslosigkeit, vermin-

derte/keine Futteraufnahme
	n Blasenbildung im Maulbe-

reich, am Euter und bei den 
Klauen
	n Lahmheiten bis hin zum 

„Ausschuhen“ der Klauen
	n Rückgang der Milchleistung
Verdächtige Symptome sind 

sofort der Veterinärbehörde zu 
melden, um eine Ausbreitung 
der Seuche zu verhindern. 

Aktuelle Infos gibt es regelmä-
ßig auf der Webseite der Land-
wirtschaftskammer.

MKS-Ausbrüche: Biosicherheit einhalten!
In Ungarn und der Slowakei wurde die Maul- und Klauenseuche nachgewiesen. Das müssen österreichische Betriebe beachten.

Geflügelpest: Stallpflicht aufgehoben
Die Ausbruchslage hat sich in Österreich entspannt – einige Maßnahmen bleiben aufrecht.
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nen Wochen wurden keine 
Fälle der Vogelgrippe bei Ge-
flügel und Wildvögeln mehr 
nachgewiesen.

Damit hat sich die Aus-
bruchslage in Österreich deut-
lich entspannt. Das Gesund-
heitsministerium hat das ge-
samte Bundesgebiet als „Ge-
biet mit erhöhtem Geflügel-
pestrisiko“ eingestuft, Gebiete 
mit „stark erhöhtem“ Risiko 

gibt es keine mehr. Die ent-
sprechenden Präventions- 
und Biosicherheitsmaßnah-
men bleiben zwar weiterhin 
in ganz Österreich bestehen, 
jedoch entfällt die Stallpflicht 
für Bestände ab 50 Tieren. Die 
Bestimmung ist seit 15. März 
in Kraft.

Folgende Biosicherheits-
maßnahmen müssen von den 
Geflügelbetrieben weiterhin 
eingehalten werden:

Weiterhin beachten:
	n Trennung von Enten und Gän-

sen von anderem Geflügel.
	nGeflügel bestmöglich vor dem 

Kontakt mit Wildvögeln schützen.
	nDie Tränkung der Tiere darf nicht 

mit Wasser aus Sammelbecken für 
Oberflächenwasser erfolgen, zu 
dem Wildvögel Zugang haben.
	nDie Reinigung/Desinfektion der 

Beförderungsmittel, Ladeplätze 

und Gerätschaften hat mit beson-
derer Sorgfalt zu erfolgen.
	n Folgendes ist zu melden:
	n Rückgang der Futter-/Wasser-

aufnahme um mehr als 20 %
	nAbfall der Eierproduktion um 

> 5 % für mehr als zwei Tage
	n Sterberate > 3 % pro Woche

	n Tot aufgefundene Wasser- und 
Greifvögel und jeder Seuchenver-
dacht bei gehaltenen Tieren sind 
dem Amtstierarzt zu melden.

Die von der Maul- und Klauenseu-
che betroffenen Betriebe in Ungarn 
sind nur etwa 30 bis 50 Kilometer 
von der österreichischen Grenze 
entfernt.  

Foto: ŠVPS SR
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IHR MEHR.WERT.
Als teilnehmender Betrieb an der 

AMA-Gütesiegel Richtlinie für Ackerfrüchte. 

•  Abhebung vom Weltmarkt
•  Führt zur Verringerung der Austauschbarkeit
•  Bildet die Basis für mögliche Zuschläge
•  Erhöht die Flexibilität in der Vermarktung
•  Stärkt das Vertrauen und die Wertschätzung  
 bei Konsumentinnen und Konsumenten

Mehr Informationen unter 
amainfo.at/ackerfruechte

JETZT SCANNEN 
UND TEILNEHMEN

ANMELDUNG
nur bis 15. APRIL 2025 möglich! 
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Zinsenfrei bis Mastende liefern wir 
schöne Fresser (ab 10 Stk) – weib-
lich u. männlich (auch Ochsen); ent-
wöhnt und schutzgeimpft, auch BIO! 
Firma Schalk, Tel. 0664/2441852 
Sofortzahlung selbstverständ-

lich auch möglich! 

PV-Großanlagen Errichter sucht ge-
eignete Freiflächen ab 1 ha für lang-
fristige Pacht oder Eigenfinanzierung  

10hoch4 Energiesysteme GmbH 
Tel. 0676 452 4645 

Biete Betonschneiden und Kern-
bohrungen. Tel. 0664/4819902

Anzeigen Tel. 05 0259 28105, manuela.schilcher@lk-noe.at

TRAPEZPROFILE UND SANDWICHPANEELE 
für Dach & Wand – Verschiedene Farben und 
Längen, Maßanfertigung möglich.
Preis auf Anfrage unter 07755/20120 oder
tdw1@aon.at - www.dachpaneele.at

Abriss von Bauernhäusern 
u. Stadeln, Ankauf von Altholz, 

prompt, faire Bezahlung, österreich-
weit. Tel. 0664/2325760, 

 abm.holz@gmail.com

www.heubelueftung.at

Holzfässer zu verkaufen! 
Fässer ab 2 l rund & oval,

Barriquefässer, Lagerfässer 
Krautbottiche, Fleischbottiche. 

Preisgünstig direkt vom Meisterbe-
trieb, Fassbinderei EILETZ, 

8720 Knittelfeld, Seckauerstraße 3, 
Tel. 03512/82497, 

E-mail: fassbinderei.eiletz@aon.at
www.fassbinderei-eiletz.at 

Verkaufe Schleppschuh 
inkl. Aufbau und Typisierung. 

0680/5529100

mobile u. stationäre 
tankanlagen

w w w . e m t e c - t a n k a n l a g e n . a t

tel 072 43/51 683, mail office@emtec-tankanlagen.at

Holzspalteraktion 
mit Stammheber, 2-Geschwindig-
keiten, versenkbaren Zylinder. z.B. 
22 t mit E-und Zapfwellenantrieb 

€ 2.190,- 30 t mit Zapfwellen-
antrieb € 2.190,- 30 t mit E- und 

Zapfwellenantrieb € 2.490,- 
inkl. Mwst. Lieferung € 100,- 

Tel. 0699/88491441 

SPAREN mit BLATTDÜNGERN 
einfach - rasch - günstig

Gülle / Feldspritze
PLONVIT 20:20:20

CEN, Schwefel, 
Phosphor, TYTANIT

Frühjahrsaktion:  0% Mwst.
Tel. 0650/9118882

MEHR BODEN-
FRUCHTBARKEIT:

PhoSmax+S20 
PhoSmax+PS  
Phosmax+P

granulierter Kalk mit Phosphor, 
Schwefel + Spurenelemente

Tel. 0650/9118882

Kaufe ALTHOLZ -  
zahle Höchstpreise

Stadlbretter, Böden, Balken
0664/8598176  oder 07246/7781,

office@holz-furnier.at

+43 (0) 3115 / 21 999
www.etivera.com

EtikettenproduktionEinmachgläser

ONLINE
BESTELLEN

ÖldosenFORUM Flasche

ONLINE
BESTELLEN

PP-MEGA-Rohr
Abflussrohr

Entwässerungsrohr
PP-MEGA-Drän

www.bauernfeind.at
Ihr SpezialistIhr Spezialist

Laufschienen für Schubtore

Formrohr, U-Profil,...
07277/2598
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Kontakte Grenzenlose Liebe! 
Entdecken Sie seriös und professio-
nell vermittelte Damen aus Belarus 
– inkl. Fotokatalog und kompletter 

Organisation, von A wie Anreise
 bis Z wie Zusammenkunft. 

Jetzt informieren! 
Tel. 0670/1859559

 www.osteuropafrauen.at

Anna, 32 Jahre – Herzliche, 
bodenständige Frau sucht natur-

verbundenen Partner für eine 
gemeinsame Zukunft am Land. 

Tel. 0664 3246688 
www.sunshine-partner.at

Sabine, 52 Jahre – Lebensfrohe 
Frau mit viel Herz sucht einen 
liebevollen Partner, der Humor 

ist. Ich liebe die Natur, Musik und 
spontane Ausflüge. Wo bist du?

Tel. 0664 3246688
 www.sunshine-partner.at

Julia, 36 Jahre – Attraktive, 
lebensfrohe Tierärztin sucht niveau-
vollen Partner für gemeinsame Zu-
kunftspläne. Tel. 0664 1449350 

www.liebevoll-vermittelt.at

Julia, 37 – lebensfroh & herzlich – 
Naturliebende Frau mit Charme und 
Humor sucht einen ehrlichen Mann 

für eine gemeinsame Zukunft. 
Ruf an! Tel. 0664 1449350 

www.liebevoll-vermittelt.at

Sabine, 47 – warmherzig & aktiv 
– Landverliebte Frau wünscht sich 
einen ehrlichen Partner mit Herz 

und Verstand. Interesse?
 Tel. 0664 1449350 

www.liebevoll-vermittelt.at

MEHR TIERWOHL:
ALGAKTIV-STALLBALSAM

Rutschfeste Böden!
KRÄUTEREXTRAKT

Fließende Gülle ENVITOL - 
Rasche Stallreinigung
Tel. 0650/9118882

Berghütten gesucht! 
Erfolgreiches Hüttenverzeichnis 

sucht laufend Berghütten zur Ver-
mietung an Urlauber. Mieteinnah-

men ab € 25.000,00 im Jahr. Infos 
auf www.huettenland.com 

oder per Telefon: 0676 3206 250.

Alles wie
geplant...
Rund um Haus und Hof

www.lehnerbau.at   T: 027 64 25 50

Suche alte Mopeds und
Motorräder (PUCH, KTM, JAWA 

usw.) auch defekt und Teile. 
Tel. 0664/1446073 

SPAREN mit 
MIKROORGANISMEN 

BACTIM Endofix: Stickstoff 
direkt in die Pflanze!

BACTIM NutriN+: Biszu 80kg N/
ha aus der Luft! BACTIM NutriP+: 
Phosphor direkt aus dem Boden!  

Tel. 0650/9118882

www.woelfleder.at
Rinderställe, Entmistungen, Tore, 

Tel. 0676/845859228   

Sehnsucht nach Liebe und Wärme! 
Daniela 56 J., dunkelhaarige Pfle-
gehelferin, möchte die Einsamkeit 

aus ihrem Herzen vertreiben! Rufst 
du an? Tel.0664/88262264

www.liebeundglueck.at 

Magda 62 J., herzensgute Frau mit 
dem gewissen Etwas, sucht kräftige 

Schulter für fallweises Anlehnen 
auf dem gemeinsamen Lebensweg! 

Tel.0664/88262264
www.liebeundglueck.at 

Träumen ist schön – erleben noch 
viel schöner! Anna 51 J., sportlich 
und sympathisch, naturverbunden, 
unternehmungslustig, modisch und 

attraktiv, ist noch immer allein!
Tel.0664/88262264

www.liebeundglueck.at 

Wo ist der nette, verlässliche Mann 
der Maria 68 J., attraktive Witwe 
anschmiegsam mit herzlichen We-
sen, für sich allein haben möchte? 

Tel.0664/88262264
www.liebeundglueck.at 



Zutaten
Schnitzel á ca. 150 g, z.B. Schwein, 
Kalb, Pute, Huhn 
Salz, Pfeffer
Zum Panieren:
ca. 120 g Mehl, 2 bis 3 Eier
100 g Semmelbrösel
50 g gehackte Kürbiskerne 
Schmalz, Butterschmalz oder Öl

Foto: defpics_Stock_adobe_com

tiefen Pfanne auf ca. 160 °C er-
hitzen und die Schnitzel auf 
beiden Seiten je 2-3 Minuten 
schwimmend goldbraun her-
ausbacken. Die Pfanne dabei 
leicht schwenken. 
Tipp: Auch Fisch, wie Karpfen 
oder Saibling schmeckt hervor-
ragend mit dieser Panier.

von Dipl.-Päd. Ing. Elisabeth Heidegger

Schnitzel an den Rändern ein-
schneiden, mit Klarsichtfolie 
bedecken und mit dem Schnit-
zelklopfer zart klopfen. Auf 
beiden Seiten salzen und et-
was pfeffern. Im Mehl wenden, 
durch die zerklopften Eier zie-
hen und danach in dem Sem-
melbrösel-Kürbiskerngemisch 
wenden. Die Panier nur zart 
andrücken. Das Fett in einer 

Schnitzel in 
Kürbiskernpanier 

Rezept des Monats

Gesundheitstipp des Monats

Strategie für die nächsten fünf Jahre festgelegt
Mitte März trafen sich 60 Funktionärinnen der Bäuerinnen Niederösterreich in der LK-Technik 
Mold, um die Strategie für die Funktionsperiode 2025 bis 2030 zu erarbeiten. Zu Beginn wurden 
die Medienstrategie der Bäuerinnen und das Arbeitsprogramm der Landwirtschaftskammer NÖ 
vorgestellt. Besonders aufschlussreich waren dann die Ergebnisse einer Umfrage unter Funk-
tionärinnen, die wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse und Erwartungen der Mitglieder gaben. 
Darauf aufbauend wurden zentrale Handlungsfelder definiert und konkrete Ziele für die nächsten 
fünf Jahre erarbeitet. Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger betonte zum Abschluss: „Die 
aktive Beteiligung unserer Funktionärinnen ist entscheidend für den Erfolg unserer Strategie. Ge-
meinsam gestalten wir die Zukunft der Bäuerinnen in Niederösterreich.“  Foto: Die Bäuerinnen NÖ

Einkommensteuer-
erklärung: 
lästiges Übel? 
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Christine Habertheuer 
Geschäftsführerin Bäuerinnen NÖ

Die Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung ist für 
viele ein oft lästiges Thema. 
Jedes Jahr aufs Neue stellen 
sich die gleichen Fragen: 
Muss ich eine Erklärung ab-
geben? Kann ich von der Ab-
gabe einer Erklärung mögli-
cherweise sogar profitieren?  
Die Frage nach einer mög-
lichen Einkommensteuer-
pflicht ist für jede Person 
und jeden landwirtschaft-
lichen Betrieb ein wichtiges 
Thema. Jede Betriebsfüh-
rerin und jeder Betriebs-
führer muss wissen, welche 
Gewinnermittlungsart für 
den eigenen Betrieb gilt und 
welches steuerliche Ergebnis 
in dem Betrieb erwirtschaf-
tet wird. Dies gilt auch für 
Betriebe, die der Voll- oder 
Teilpauschalierung unter-
liegen. Die Ausübung land-
wirtschaftlicher Nebentä-
tigkeiten, wie etwa „Urlaub 
am Bauernhof“ oder Be- und 
Verarbeitung, beeinflusst 
das steuerliche Ergebnis oft 
maßgeblich.
Oftmals lohnt es sich, regel-
mäßig eine Steuererklärung 
abzugeben, auch wenn kei-
ne Steuerpflicht besteht. 
Liegen nämlich die Voraus-
setzungen für den Alleinver-
dienerabsetzbetrag und den 
Kindermehrbetrag vor, wer-
den diese Beträge in Form 
einer sogenannten „Negativ-
steuer“ ausbezahlt. 
Daher mein Appell: Befas-
sen Sie sich bewusst mit dem 
Thema, geben Sie die Erklä-
rung, falls eine notwendig 
ist, rechtzeitig ab und nut-
zen Sie die Beratungsange-
bote der Landwirtschafts-
kammer Niederösterreich. 

Atmen, um zu entspannen
Atemübungen sind höchst effektive Entspannungstechniken. Wer sie regelmäßig durchführt, kann im Alltag über die Atmung 
sein Wohlbefinden gezielt beeinflussen.
Probieren Sie doch gleich die Übung „4-7-8“. Achten Sie dabei auf eine tiefe Bauchatmung:

	� Atmen Sie langsam durch die Nase ein und zählen Sie bis 4.

	� Halten Sie dann den Atem an und zählen bis 7.

	� Atmen Sie mit geöffnetem Mund vollständig aus, zählen Sie dabei bis 8.

Wiederholen Sie diese intensiven Atemzüge mindestens vier Mal oder noch besser 11 Minuten lang.
Dürfen es noch mehr Tipps sein? Dann sind Sie bei den SVS-Gesundheitswochen genau richtig: svs.at/gesundheitswochen

www.kommundkoch.at

Die Landwirtschaft     Bäuerinnen April 202564


